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Wozu ein Informationsdienst 
Bürgerrechte & Polizei? 
Im Gegensatz zu Fragen des Mili-
tärs und der äußeren Sicherheit sind 
Polizei und Innere Sicherheit nur in 
geringem Maße Gegenstand kriti-
scher Auseinandersetzung. 
Nur angesichts spektakulärer Poli-
zeieinsätze oder zufällig aufge-
deckter Skandale gerät die Polizei 
vorübergehend in den Mittelpunkt 
öffentlicher Diskussion. Die gesell-
schaftliche Funktion der Apparate 
Innerer Sicherheit, Veränderungen 
liberaler Demokratie, die durch den 
Funktionswandel der Polizei und ih-
re veränderten Instrumente bewirkt 
werden, bleiben einer kritischen 
Auseinandersetzung entzogen. 
Will man nicht den Apparaten und 
ihren Vorstellungen von Sicherheit 
und Ordnung ausgeliefert sein, ist 
eine kontinuierliche und kritische 
Beobachtung von Polizei und 
Nachrichtendiensten vonnöten. 
Seit 1978 dokumentiert und analy-
siert der Informationsdienst Bür-
gerrechte & Polizei (CILIP) die ge-
setzlichen, organisatorischen und 
taktischen Veränderungen innerer 
Sicherheitspolitik in der Bundesre-
publik. Über diesen Schwerpunkt 
hinaus liefert Bürgerrechte & Po-
lizei Berichte, Nachrichten, Analy-
sen zur 
- Polizeientwicklung in den Län-

dern Westeuropas 
- Polizeihilfe für Länder der 

Dritten Welt 
- Arbeit von Bürgerrechtsgruppen 

zur Kontrolle und Begrenzung 
polizeilicher Macht. 

Bürgerrechte & Polizei erscheint 
jährlich mit drei Ausgaben und ei-
nem Seitenumfang von ca. 100 Sei-
ten 
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Editorial 

Wer gegenwärtig Veranstaltungen 
der Volkszählungsboykottinitiativen 
besucht, wird erfreulich volle Säle 
vorfinden, in denen sich nicht nur 
die "Szene" tummelt. Auch konser-
vativere Teile der Bevölkerung 
wollen über die Volkszählung auf-
geklärt werden und scheinen be-
reit, diese zu boykottieren. Das 
Interesse der Zuhörer kapriziert 
sich oft nur noch auf das "Wie" 
des Boykotts. Die angedrohten 
Bußgelder, die "Strichlisten" der 
Staatsschutzabteilungen und die al-
lenthalben vorgetragenen Aufforde-
rungen zum Rechtsgehorsam oder 
zum "Gewaltverzicht" haben ihre 
abschreckende Wirkung offenbar 
eingebüßt. Daß nicht nur renitent 
staatsabträgliche Kreise den 
(Rechts-) Gehorsam verweigern, ist 
ein gutes Zeichen für die politi-
sche Kultur unserer Republik. 
Allerdings scheint diese Lust am 
Aufbegehren weitgehend auf die 
Volkszählung beschränkt. Bei Ver-
anstaltungen zum Stichtag der 
Einführung neuer maschinenles-
barer Personalausweise bleiben 
dieser Tage selbst in kleinen Sälen 
viele Plätze unbesetzt und die An-
wesenden kennen sich oft schon 
aus früheren Datenschutz-Aktivitä-
ten. Das Thema Personalausweis 
scheint "abgegessen", noch bevor 
alle Möglichkeiten, mit der Pla-
stikkarte sinnvoll umzugehen, aus-
gelotet sind. 
Der Personalausweis kann nicht 
einfach wie die Volkszählung ver-
weigert werden. Überhaupt nichts 
zu boykottieren ist dort, wo Poli-
zei und andere Behörden ganze 
Datenberge untereinander verschie-
ben, wie etwa im Falle von 
ZEVIS. 

Wo größte Aufmerksamkeit gefor-
dert wäre, schlafen nicht nur die 
Hunde. Während sich die Daten-
schutz-Szene im Volkszählungsfie-
ber befindet, hat die neue und 
alte Regierung einen Wust an neu-
en "Sicherheits"-Gesetzesentwürfen 
angekündigt. In der Koalitionsver-
einbarung zur Rechts- und Innen-
politik (nachzulesen in der FAZ 
vom 16.3.1987) heißt es unter "IV. 
Gesetzgeberische Auswirkungen des 
Volkszählungsurteils": 

"Oberster Grundsatz für die Ge-
setzgebungsarbeit muß sein, das 
vom Bundesverfassungsgericht be-
schriebene Grundrecht des einzel-
nen Bürgers auf den Schutz seiner 
persönlichen Daten In Einklang zu 

VOLKS 
AHLUNG 

die S13 
sonst bereuen 

würden") Boykott 10 M‘nuten, 
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bringen mit den Aufgaben der Si-
cherheitsbehörden, das Grundrecht 
der Bürger auf ein Leben in Si-
cherheit auch durch einen gesetz-
lich geregelten Datenaustausch 
wirksam schützen zu können... 
Datenschutz darf aber nicht zur 
Schwächung der inneren Sicherheit 
führen. 
Eine Normenflut, die sich vor al-
lem durch zu große Regelungstiefe 
und Doppelregelungen ergibt, muß 
vermieden werden. Generalklauseln 
sind unverzichtbar." 

Wie dieser "Einklang" herzustellen 
ist und wer dabei stärker zu hören 
ist, die Bürger oder die "Sicher-
heitsbehörden", vermag man sich 
spätestens vorzustel len, nachdem 
man den Katalog der "gesetzgebe-
rischen Auswirkungen" gelesen hat. 
Dort findet sich neben den im 
Frühjahr 1986 liegengebliebenen 
Entwürfen eine ganze Serie von 
neuen Vorhaben, deren Bearbeitung 
teils dem Bundesinnen- teils dem 
Justizministerium unterstellt wird. 
Die Gesetzesvorlagen sollen als 
Regierungsentwürfe eingebracht 
werden. 

Im Bereich der Innen- und Rechtspoli-
tik stehen zur Zeit folgende Vorhaben 
zur Diskussion: 

1. Änderung des Bundesdatenschutz-
gesetzes und Änderung des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. 

2. Komplex innere Sicherheit in der 
Federführung des Bundesinnenministe-
riums. 

2.1 Novellierung des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes; 

2.2 Schaffung eines Gesetzes über den 
militärischen Abschirmdienst — Feder-
führung: Bundesverteidigungsministeri-
um; 

2.3 Schaffung eines Zusammenar-
beitsgesetzes (ZAG) mit Regelung für 
den Bundesnachrichtendienst; 

2.4 Schaffung eines „Sicherheitsüber-
prüfungsgesetzes"; 

2.5 Novellierung des Gesetzes über 
das Bundeskriminalamt; 

2.6 Novellierung des Gesetzes über 
den Bundesgrenzschutz; 

2.7 Schaffung einer verbesserten ge-
setzlichen Grundlage für das beim Bün-
desverwaltungsamt geführte Ausländer-
zentralregister. 

Anmerkung: 
Enger Zusammenhang von 2.5 und 2.6 

sowie der Strafprozeßordnung (3.1) un-
tereinander und mit dem Musterentwurf 
eines einheitlichen Polizeigesetzes. 

3. Vorhaben in der Federführung des 
Bundesjustizministeriums, die mit der 
inneren Sicherheit zusammenhängen: 

3.1 Novellierung der Strafprozeßord-
nung, insbesondere; 

3.2 Schaffung eines Justizmitteilungs-
gesetzes; 

3.3 Ergänzung des Strafvollzugsgeset-
zes um datenschutzrechtliche Regelun-
gen; 

3.4 Fortentwicklung datenschutz-
rechtlicher Regelungen im Bundeszen-
tralregistergesetz; 

3.5 Schaffung einer gesetzlichen Rege-
lung über die Strafverfolgungsstatistik 
als Bundesstatistik. 

4. Vorhaben, deren Federführung 
noch offen ist: Gesetzliche Regelung der 
Häftlingsüberwachung. 

Da sich weder die Köpfe der Re-
gierungsmitglieder noch deren In-
halte gewandelt haben, ist davon 
auszugehen, daß CDU und FDP die 
vier Jahre Legislaturperiode dazu 
nutzen möchten, dem gesamten 
Bereich der sog. Inneren Sicherheit 
die fehlenden datenschutzrecht-
lichen Grundlagen für die gehabte 
datenschutzfeindl iche Praxis nach-
zuliefern. 
Die Wunschliste der Regierung ist 
noch erheblich länger: 
• eine "unabhängige Regierungs-
kommission" soll "konkrete Vor-
schläge zur Bekämpfung von Ge-
walt" erarbeiten. Arbeitsauftrag 
und personelle Besetzung bestimmt 
das BMI. 
• Die Versammlungsfreiheit soll 
weiter eingeschränkt werden. 
"Vermummung" und "passive Be-
waffnung" sollen auch bei öffentli-
chen Versammlungen in geschlos-
senen Räumen strafbar sein. Der 
Haftgrund der Wiederholungsgefahr 
soll auf Fälle des Landfriedens-
bruchs (§ 125 StGB) angewendet 
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werden können. Das Urteil zur 
Nötigung bei Blockaden will die 
Bundesregierung auf "gesetz-
geberische Auswirkungen" über-
prüfen. 
• Ebenfalls "überprüft" wird die 
Untersuchungshaftregelung in 
§ 112 StPO. 
• Neben dem bereits Im Dezember 
86 verabschiedeten alt-/neuen § 
130 a StGB - Anleitung zu 
Straftaten - soll auch der eben-
falls 1981 abgeschaffte § 88a wie-
der eingeführt werden: "öffentli-
che Befürwortung von Gewalt". 
• Die im Dezember aufgeschobene 
aber nicht "aufgehobene" Kronzeu-
genregelung soll nun durchgesetzt 
werden. Für Mörder soll es dabei 
keine Straffreiheit, sondern nur 
Strafmilderung geben. 
• Die Aussetzung von Reststrafen 
nach 2/3 der Haftzeit soll bei 
terroristischen Straftaten wegfal-
len, wenn sich die Betroffenen 
nicht vollständig distanziert haben. 
• Den § 316 b StGB - Störung öf-
fentlicher Betriebe - will die Ko-
alition verschärfen. 
• Die Einrichtung von Kontrollstel-
len nach § 111 StPO soll nicht 
mehr nur bei Geiselnahmen und 
Straftaten nach § 129 a (Terror-
ristische Vereinigung), sondern 
auch nach leichteren Straftaten 
möglich sein. "Umgehend geprüft" 
wird die in § 100 a StPO enthal-
tene Liste. 
• Erweitern und verschärfen wol-
len CDU/CSU und FDP: 
a) den § 239 StGB - erpresseri-
scher Menschenraub; 
b) den § 311 b - Vorbereitung von 
Sprengstoffexplosionen; 
c) den § 243, I - Diebstahl von 
Waffen und Munition und 
d) das Waffengesetz. 
• Im Melderechtsrahmengesetz sol l 
die Verpflichtung des Vermieters 
zur "Mitwirkung" bei An- und Ab-
meldung eingefügt werden. 

• Erarbeiten und Einbringen will 
die Regierung ein "Geheimschutz-
gesetz". 
• Auch weitere Veränderungen des 
Asylrechts stehen auf der Tages-
ordnung. 
Mit einem Volkszählungsboykott, 
wenn er an allen anderen Ein-
schränkungen persönlicher und 
politischer Freiheiten vorbeigeht, 
Ist es also nicht getan. Untauglich 
ist es aber auch, nach jeder neuen 
gesetzlichen Einschränkung zu ver-
künden, jetzt breche nun wirklich 
der Überwachungs- und Polizei-
staat über uns herein. Nicht nur 
weil nach spätestens der zehnten 
Veränderung diesem Schrei nicht 
einmal mehr die glauben, die Ihn 
ausstoßen. Wir gingen mit diesen -
wenn auch negativen - Glauben an 
den Überwachungsstaat der staat-
lichen Hoffnung auf die Effektivi-
tät solcher Maßnahmen auf den 
Leim. Kurze Alarmschreie, so gel-
lend sie auch sein mögen, klingen 
nicht lange nach. Bürokratie und 
Polizei dagegen arbeiten lang-
fristig. 
Man darf gespannt sein, ob das 
Verfahren der Erarbeitung dieser 
Gesetze so "transparent" sein 
wird, wie die Koalition es ankün-
digt. Die Redaktion dieser Zeit-
schrift jedenfalls wird alle uns zu-
gänglichen Gesetzesentwürfe vor-
stellen und kommentieren. Für die 
Einsendung geheimgehaltener Vor-
lagen sagen wir bereits im voraus 
Dank. 
Die Hefte 27 und 28 von "Bürger-
rechte & Polizei" werden wieder 
Schwerpunkthefte sein. Das kom-
mende Heft 27, das voraussichtlich 
im September erscheint, widmet 
sich dem Verfassungsschutz. Die 
letzte Ausgabe dieses Jahres, Heft 
28, wird sich mit dem Problem 
des Terrorismus und vor allem des 
staatlichen Anti-Terrorismus aus-
einandersetzen. 
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Die justitielle Kontrolle 
polizeilicher Todesschüsse 
von M. Walter/F. Werkentin 

Zwischen 1980 und 1984 gab es 75 Todesfälle als Folge polizeilichen 
Schußwaffeneinsatzes. Anhand von 63 Todesfällen aus diesem Zeitraum 
untersucht diese Fallstudie die justitielle Kontrolle tödlichen Schußwaf-
feneinsatzes durch Polizisten. Nur in 41 Fällen kam zu förmlichen 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren, von denen 14, zu einer 
Anklage führten. In 4 Fällen sprachen Gerichte die Angeklagten frei, 
10 Fälle führten letztinstanzlich zu einer Verurteilung. Neben drei 
Geldstrafen wurden 7 Haftstrafen zur Bewährung ausgesprochen, so daß 
in keinem einzigen Fall ein Polizist wegen tödlichen Schußwaffenein-
satzes den Dienst quittieren mußte. 

1. Fragestellung 
Ausgangspunkt dieser Studie ist 
die Frage nach der Kontrollfähig-
keit und -willigkeit der Judikative 
gegenüber der Polizei. Dafür, 
diese Frage am Materialbereich 
polizeilicher Todesschüsse zu 
untersuchen, sprechen folgende 
Gründe: 
• "Blut ist ein ganz besonderer 
Saft" - Kein staatlicher Eingriff in 
Grundrechte ist so unwiderrufbar 
wie der Todesfall. 
• Dies wird sowohl öffentlich - in 
der Berichterstattung der Medien -
wie bürokratieintern - in Form ei-
ner bundesweiten Statistik polizei-
lichen Schußwaffeneinsatzes mit 
Todesfolge - anerkannt. 
• Letzteres gibt die Chance, in 
einem besonders heiklen und um-
strittenen Bereich staatl icher Ho-
heitsverwaltung die jährliche Ge-
samtmenge an Ereignissen festzu-
stellen und die justizielle Bear-
beitung oder Kontrolle an dieser 
Gesamtmenge zu messen. 
• Die Dramatik tödlichen 
Schußwaffeneinsatzes durch die 
Polizei und als Folge das Pres-

seecho führen zudem dazu, daß in 
Teilen die allgemeine - und nicht 
nur für die Polizei geltende - bü-
rokratische Praxis umgangen wer-
den kann, keine detaillierten Da-
ten über den "Verwaltungsalltag" 
öffentlich werden zu lassen. 
Verwaltungstransparenz - im neuen 
eingedeutschten Modewort "Glas-
nost" - wird als demokratische 
Wende für die Sowjetunion von un-
seren Politikern gelobt, ohne daß 
sie in umstrittenen Bereichen be-
reit wären, "Glasnost" in unserem 
Lande zu praktizieren. Am Bei-
spiel polizeilicher Todesschüsse 
sind es einzig die Medien, die 
weitgehende Transparenz sichern 
(vgl. den Exkurs zu den Daten-
Erhebungsschwierigkeiten dieser 
Untersuchung). 
• Die regelmäßigen Pressemeldun-
gen zum tödl ichen Schußwaffen-
einsatz waren letztlich auch für 
diese Studie die zentrale Quelle, 
um hinreichend Material zu erhal-
ten, das vorsichtige Qualifizierun-
gen der justiziellen Kontrolle 
polizeilichen tödlichen Schußwaf-
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feneinsatzes zuläßt. 

Die Frage, ob die Polizei "immer 
mehr" oder "immer weniger" sich 
Übergriffe leistet, ob von Seiten 
der Polizeibeamten "immer häu-
figer" im Alltagseinsatz und beim 
Einsatz in gesellschaftlichen 
Konfliktsituationen (Demonstratio-
nen, Hausdurchsuchungen auf 
Grundlage des politischen Straf-
rechts etc.) Rechtsbrüche vollzo-
gen werden, läßt sich mit Zahlen 
nicht belegen - so oft auch die 
These des "immer mehr" formu-
l iert wird und so viele Indizien es 
auch dafür geben mag, daß diese 
Tendenzaussage zutrifft. Gleicher-
maßen läßt sich nicht quantifizie-
ren, wie die ex post Kontrolle 
durch die Gerichtsbarkeit greift 
oder versagt. 
Nur der Materialbereich "tödlichen 
polizeilichen Schußwaffeneinsatzes" 
bietet sowohl von der Gesamtheit 
der jährlichen Fälle her wie unter 
dem Aspekt der justiziel len Kon-
trolle die Chance, jene Selekti-
onsprozesse zu verfolgen, deren 
Ausgangspunkt ein Todesfall - und 
deren eventueller Schlußpunkt die 
gerichtliche Verurteilung eines Po-
lizisten ist. Soweit ist diese Studie 
ein Exempel zur justiziellen Kon-
trollfähigkeit und -willigkeit in 
Konfliktsituationen zwischen Bür-
gern und den staatlichen Gewal-
texekutoren. 
Daß das Problem polizeilicher To-
desschüsse mit dem Instrumenta-
rium der justiziellen Kontrolle 
nicht hinreichend zu lösen ist, ist 
eine andere Frage. Die justizielle 
Kontrolle in Form strafrechtlicher 
Verfahren individualisiert ein Pro-
blem, macht es gegebenenfalls 
zum Problem des individuellen 
Versagen einzelner Menschen, wo 
es zuvörderst um bürokratische 
Strukturen und Handlungsmustern 
geht. (Hierzu mehr im Resümee.) 

Es bleibt gleichwohl die Frage, 
wieweit die Justiz in der Lage 
und willig ist, dem tödlichen 
Schußwaffeneinsatz von Pol izisten 
mit ihren Instrumentarien Grenzen 
zu setzen. Da es kein sonstiges 
staatliches "Verwaltungshandeln" 
gibt, das in seinen Konsequenzen 
so irreparabel ist, wäre hier eine 
entsprechende Wachsamkeit der 
dritten Gewalt zu erwarten. 

2. Rechtsgrundlagen polizeilichen 
Schußwaffeneinsatzes 
Seit den endsiebziger Jahren darf 
die Polizei in einigen Bundeslän-
dern mit Vorsatz töten. Bayern, 
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
haben eine von der Innenminister-
konferenz verabschiedete Neufas-
sung der rechtlichen Grundlagen 
polizeilichen Schußwaffeneinsatzes 
von ihren Parlamenten rechtskräf-
tig absegnen lassen, die unter be-
stimmten Voraussetzungen Töten 
als hoheitlichen Verwaltungsakt 
zuläßt - der sogenannte "finale 
Rettungsschuß". 
Ansonsten gilt nach dem Polizei-
recht der Länder und des Bundes, 
daß Schußwaffen nur mit dem Ziel 
eingesetzt werden dürfen, Täter 
respektive Störer angriffs- oder 
fluchtunfähig zu machen. Überein-
stimmend bezeichnen die Polizei-
gesetze der Länder Schußwaffen-
gebrauch gegen Personen nur dann 
als zulässig, "wenn die allgemeinen 
Voraussetzungen für die Anwen-
dung unmittelbaren Zwanges vor-
liegen und wenn einfache körperli-
che Gewalt oder mitgeführte 
Hiebwaffen erfolglos angewandt 
worden sind oder ihre Anwendung 
offensichtlich keinen Erfolg ver-
spricht. Auf Personen darf erst 
geschossen werden, wenn der 
polizeiliche Zweck durch Waffen-
einwirkung gegen Sachen nicht er-
reicht werden kann." (§ 39 POLG 
Baden-Württemberg). 
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Art. 45 Allgemeine Vorschriften für den Schußwaffengebrauch 
(Polizeiaufgabengesetz - PAG - Bayern) 

(1) Schußwaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen 
des unmittelbaren Zwangs erfolglos angewendet sind oder offensichtlich 
keinen Erfolg versprechen. Gegen Personen ist ihr Gebrauch nur zulässig, 
wenn der Zweck nicht durch Schußwaffengebrauch gegen Sachen erreicht 
werden kann. 

(2) Schußwaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um 
angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Ein Schuß, der mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird, ist nur zulässig, wenn 
er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder 
der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperli-
chen Unversehrtheit ist. 

(3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre 
alt sind, dürfen Schußwaffen nicht gebraucht werden. Das gilt nicht, wenn 
der Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärti-
gen Gefahr für Leib oder Leben ist. 

(4) Der Schußwaffengebrauch ist unzulässig, wenn für den Polizeibeam-
ten erkennbar Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. 
Das gilt nicht, wenn der Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur 
Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist. 

"Schußwaffen dürfen nur dann ge-
braucht werden, wenn andere 
Maßnahmen des unmittelbaren 
Zwanges erfolglos angewendet 
worden sind oder offensichtlich 
keinen Erfolg versprechen. Gegen 
Personen ist der Gebrauch nur 
zulässig, wenn der Zweck nicht 
durch Waffenwirkung gegen Sachen 
erreicht wird" (SOG Hamburg). 
Schußwaffen dürfen gegen einzelne 
Personen nur dann gebraucht wer-
den, wenn strafrechtliche Ver-
brechen oder Vergehen unter An-
wendung oder Mitführen von 
Schußwaffen oder Sprengstoff -
verhindert werden sollen. Die Ge-
setze über die Anwendung des un-
mittelbaren Zwanges lassen den 
Schußwaffengebrauch weiterhin zu, 
• wenn sich eine Person der Fest-
nahme oder Feststellung ihrer Per-
son durch Flucht zu entziehen 
versucht; 

• wenn eine Person dringend eines 
Verbrechens oder eines Vergehens 
verdächtig ist und Anhaltspunkte 
befürchten läßt, daß sie von einer 
Schußwaffe oder Sprengstoff Ge-
brauch machen wird; 
• zur Vereitelung der Flucht oder 
zur Wiederergreifung einer Person, 
die sich im amtlichen Gewahrsam 
befindet oder befand; 
• wenn eine Person einen Gefan-
genen oder jemanden aus der Si-
cherungswahrung, aus der Unter-
bringung in einer Erziehungsanstalt 
oder aus einer sozialthe-
rapeutischen Anstalt mit Gewalt 
befreit. 
Neben den polizeigesetzlichen 
Rechtsgrundlagen können auch 
strafprozessuale Vorschriften zu 
einem Schußwaffeneinsatz berech-
tigen. Zum Beispiel bei einer vor-
läufigen Festnahme und Verhaftung 
(§ 127 II StPO), Durchsuchung von 
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Räumen und Sachen (5 102 ff., § 
164 StPO) und Personen (5 81a 
StPO), Beschlagnahme, sowie der 
zwangsweisen Vorführung. Schließ-
lich gelten auch für den polizeili-
chen Schußwaffeneinsatz mit To-
desfolge die allgemeinen Notrechte 
des Straf- und Zivilrechts als 
Rechtfertigungs- bzw. Schuldaus-
schließungsgründe, - also insb. § 
32 StGB (Notwehr), 5 34 StGB 
(Rechtfertigender Notstand) und 
die sog. Putativ-Notwehr oder 
Schein-Notwehr, d.h. die Schuld-
ausschließung mit der Begründung, 
daß sich der Täter subjektiv be-
droht fühlte, wenngleich er es 
objektiv nicht war. 

3. Datengrundlage und Da-
tenerhebungswidrigkeiten dieser 
Studie 
Seit 1976 wird von der Po-
lizeiführungsakademie eine bun-
deseinheitliche Statistik polizeili-
chen Schußwaffeneinsatzes der 
Länder- und Bundespolizeien ge-
führt, die u.a. auch die Fälle mit 
Todesfolge enthält. Seit 1984 wer-
den vom jeweiligen Vorsitzenden 
der Innenministerkonferenz in 
Form einer Presseerklärung jähr-
lich einige Daten aus dieser Stati-
stik veröffentlicht. Die komplette 
Statistik hingegen wird weiterhin 
geheimgehalten - so auch die Auf-
gliederung nach Bundesländern. Die 
justizielle Behandlung polizeilicher 
Todesschüsse wie insgesamt Ver-
fahren gegen die Polizeibehörde 
und Strafverfahren gegen Polizi-
sten werden überhaupt nicht stati-
stisch erfaßt. Für die fünf Jahre 
des Zeitraums 1980-84 nennt die 
PFA-Statistik 75 Todesfälle als 
Folge polizeilichen Schußwaffeein-
satzes. Grundlage dieser Studie 
sind 59 Situationen mit 63 Todes-
fällen zwischen 1980-84, von 
denen uns - über Pressemeldungen 

recherchiert - Zeit und Ort, 
Beteiligte und Betroffene sowie 
die situativen Umstände bekannt 
waren (vgl. die tabellarische Über-
sicht am Schluß dieses Beitrags). 
Im Mai letzten Jahres wurden von 
uns die Innenminister/-senatoren 
der Länder mit der Bitte 
angeschrieben, auf einem vorberei-
teten Fragebogen anzugeben, mit 
welchem Ergebnis die justizielle 
Kontrolle der zwischen 1980 und 
1984 im jeweiligen Bundesland er-
folgten Todesschüsse beendet wor-
den ist. Im Fragebogen waren je-
weils die einzelnen Todesschußfälle 
für den Zeitraum 1980-84 im be-
treffenden Bundesland mit 
Ort/Zeit und Beteiligten aufge-
führt worden, um so eine konkrete 
Zuordnung zu ermöglichen. (Über 
die unterschiedlichen Erfahrungen 
mit den Innenbehörden beim Ver-
such, Auskunft zu diesem heiklen 
Thema zu bekommen, informiert 
unser Exkurs "Zugangs- und Re-
cherche-Probleme"). 
Soweit die unterschiedliche be-
hördliche Auskunftspraxis Konse-
quenzen für diese Fallstudie hatte, 
sei an dieser Stelle darauf einge-
gangen. Probleme gab es auf fol-
genden Ebenen: 
• Auskunftsverweigerung in Gänze: 
So nur die Berliner Innen-
verwaltung und der Gene-
ralstaatsanwalt Berlin. Bis auf ein 
Ereignis (Fall 24) konnte gleich-
wohl der justizielle Weg auf 
Grundlage von Pressemeldungen 
verfolgt werden. Eindeutig ist, daß 
Fall 24 nicht zu einem gerichtli-
chen Verfahren führte. 
• Den Behörden "nicht bekannte" 
Fälle: 
Den hessischen (Fall 8) und rhein-
land-pfälzischen Innenbehörden 
(Fall 22) war jeweils ein von uns 
vorgelegter Fall nicht bekannt, so-
daß es hierzu keine Angaben gab. 
Die Fälle sind jedoch belegt, Ge-
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richtsverfahren gab es nicht, so 
daß auf Ebene der Staatsanwalt-
schaft entweder überhaupt kein 
förmliches Ermittlungsverfahren 
eröffnet worden ist oder ein ent-
sprechendes Verfahren im Verlauf 
wieder eingestellt wurde. 
• Teilantworten: 
Zu vier Fällen in Bayern, die je-
denfalls nicht zu einer gerichtli-
chen Entscheidung geführt haben, 
konnte das Innenministerium keine 
Angaben über das abschließende 
Ergebnis der staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen machen, son-
dern teilte nur das Aktenzeichen 
mit, unter dem diese Fälle von 
den ermittelnden Staatsanwalt-
schaften geführt wurden (Fälle: 5, 
20 (2 Tote), 50 (2 Tote), 54). 
Ermittlungsverfahren sind in diesen 
Fällen also eröffnet worden, 
offensichtlich aber ohne 
Anklageerhebung. Zu Fall 5 gab es 
Pressehinweise (Einstellung nach § 
170, Abs. 2 StPO), in Fall 20 war-
fen Opfer Handgranaten auf Poli-
zisten, so daß eine klare Not-
wehrsituation vorlag, zu Fall 50 
gab es einen Pressehinweis (Not-
wehr), dito zu Fall 54 (einge-
stellt). Nur war nichts zu erfahren 
über die staatsanwaltschaftliche 
Begründung der Nicht-Anklage, 
also der Verfahrenseinstellung. 
• Pauschale Antworten: 
Hessen und NRW gaben insoweit 
nur pauschale Antworten, als ent-
gegen unserer Bitte und unserem 
Fragebogen mit Einzelereignis-Do-
kumentation nur statistische Insge-
samt-Ergebnisse für den Untersu-
chungszeitraum bekanntgegeben 
wurden. 
Hessen teilte mit, daß von 9 der 
Innenbehörde vorgelegten Fällen in 
8 Fällen die staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungsverfahren wieder 
eingestellt wurden wegen "Nothilfe 
oder Notwehr oder Putativ-Not-
wehr". Ein 9. Fall (Fall 8) war der 

Innenbehörde unbekannt. Eine 
Pressenotiz belegt, daß es auch 
hier ein förmliches Ermittlungsver-
fahren gab. 
NRW schließlich gab gleichfalls 
nur statistische Angaben für den 
Untersuchungszeitraum kund. Es 
seien in "vier Fällen (von 15 Er-
eignissen, Autor) keine Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet" worden. 
"In sechs (von 15 Fällen, Autor) 
sind die Verfahren eingestellt wor-
den (Notwehr, § 170 Abs. 2 
StPO)". Es gab mithin 11 
förmliche Ermittlungsverfahren, 
von denen sechs mit dem Recht-
fertigungsgrund Notwehr ein-
gestellt wurden. Gleichwohl gab es 
4 Verurteilungen und nach Anga-
ben des Innenministeriums - wie-
derrum nicht ereigniszugeordnet -
"2 Freisprüche", also 2 weitere 
gerichtliche Entscheidungen, insge-
samt also sechs. 
Zu Teilen konnten diese Informati-
onslücken durch unsere eigene 
Falldokumentation auf Grundlage 
unseres Pressearchivs geschlossen 
werden. Dies gilt insbesondere für 
die Relation zwischen der Ge-
samtzahl tödlicher Ereignisse (59 
Ereignisse mit 63 Toten) und der 
Anzahl sowie dem Ergebnis ge-
richtlicher Entscheidungen (14 Ver-
fahren, 4 Freisprüche, 10 Verur-
teilungen). 

Zu den pauschalen Antworten 
zählen schließlich Angaben zur 
rechtlichen Begründung der 
staatsanwaltschaftlichen Einstel-
lung von Ermittlungsverfahren, die 
nicht materiell-rechtlich argumen-
tieren (Notwehr, Nothilfe etc.), 
sondern auf das formelle, prozes-
suale Rechtsinstitut, den § 170, 
Abs. 2 StPO (kein genügender An-
laß zur Erhebung der öffentlichen 
Anklage) verweisen. 
Trotz dieser Erschwernisse bei 
dem Versuch, etwas Transparenz 
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in das Dunkel der justiziellen Kon-
trolle tödlichen polizeilichen 
Schußwaffeneinsatzes zu bringen, 
hoffen wir, daß diese kleine 
rechtsempirische Studie sich ge-
lohnt hat. • 
Die folgende Tabelle 1 gibt einen 
statistischen Überblick über die 
Gesamtzahl der Ereignisse mit 
tödlichem Ausgang und deren ju-
stizielle Bearbeitung, aufgegliedert 
nach Bundesländern. Das folgende 
Schaubild verdeutlicht die ver-
schiedenen Selektionsebenen zwi-
schen dem Ausgangs-Ereignis (To-
desfall) und der letzten Entschei-
dungsebene (Gerichtsverfahren). Im 
Anhang (Tabelle 2) sind die 59 
Fälle tödlichen polizeilichen 
Schußwaffeneinsatzes mit Ort und 
Datum, situativen Bedingungen und 
den justitiellen Entscheidungser-
gebnissen dokumentiert. 

59 Situationen tödlichen Schuß 
waffeneinsatzes mit 63 Toten 

mindestens 41 förmliche 
staatsanwaltschaftl. 
Ermittlungsverfahren 

davon mindestens 30 
wieder eingestellt 

4. Die justitielle Kontrolle tödli-
chen Schußwaffeneinsatzes 
Zwischen einem polizeilichen 
Schußwaffeneinsatz mit Todesfolge 
und einer eventuellen strafrechtli-
chen Verurteilung des Schützen 
liegen verschiedene Stufen der 
rechtlichen Prüfung. Neben poli-
zeiinternen Ermittlungen zum je-
weiligen Schußwaffeneinsatz ist 
davon auszugehen, daß die zustän-
dige Staatsanwaltschaft grundsätz-
lich jeden Fall mit tödlichem Aus-
gang überprüft. Dies heißt jedoch 
nicht, daß automatisch in jedem 
Fall auch ein förmliches Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet wird. 
Die Prüfung kann bereits auf der 
Ebene von Vorermittlungen been-
det und auf die Einleitung eines 
förmlichen Ermittlungsverfahrens 
verzichtet werden, wobei die Pra-
xis von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich scheint. So zeigt 
sich für Baden-Württemberg und 
Hessen, daß jedes Ereignis zu ei-
nem förmlichen staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungsverfahren 
führte, während es in NRW nur in 
11 von 18 dokumentierten Situa-
tionen zu einem förmlichen 
Ermittlungsverfahren kam (vgl. 
Tabelle Nr.: 1). Das staatsan-
waltschaftliche Ermittlungsver-
fahren kann bereits auf der Ebene 
von Vorermittlungen beendet wer-
den, aber auch zu einem 
förmlichen Ermittlungsverfahren 
mit dem Ergebnis der Anklage und 
somit zur gerichtlichen Überprü-
fung (Aburteilung) mit der Ver-
urteilung oder dem Freispruch 
führen. 

Auf allen Ebenen der justiziellen 
Kontrolle geht es um die Prüfung 
derselben Fragen, nämlich, ob der 
Schußwaffeneinsatz durch das gel-
tende Recht über den unmittelba-
ren Zwang gedeckt ist und ge-
gebenenfalls, ob der Schütze die 
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Exkurs: Zugangs- und Re-
chercheprobleme bei der Erstellung 
dieser Studie 

Als ein interessantes Ergebnis die-
ser Studie läßt sich das unter-
schiedliche Informationsverhalten 
der jeweiligen Länderregierungen 
festhalten. 
Obwohl jeder Schußwaffengebrauch 
als sogenannte WE-Meldung (Wich-
tiges Ereignis) per Blitzfern-
schreiben an das zuständige In-
nenministerium gemeldet und ge-
genüber vorgesetzten Dienststellen 
in ausführlicher schriftlicher Form 
gerechtfertigt werden muß, kam 
es bei unserer Fragebogenaktion 
zu den Verfahrensausgängen zu ei-
nem teilweise schleppenden Rück-
lauf mit absurden Begründungen, 
der sich nicht allein mit einem 
erheblichen Verwaltungsaufwand 
bei der Bearbeitung rechtfertigen 
läßt. So war z.B. das bayerische 
Innenministerium bei der Beant-
wortung unserer Fragen äußerst 
korrekt und freizügig. In vier 
Fällen konnte es uns aber keine 
Angaben zum Verfahrensausgang 
machen. Es verwies uns deshalb an 
das Justizministerium. Hier lehnte 
dann der leitende Oberstaatsanwalt 
weitere Auskünfte mit der "man-
gelnden Bedeutung" unserer Fall-
studie ab. Ähnlich verhielt sich 
ein Beamter aus dem hessischen 
Innenministerium, der "nicht ohne 
weiteres organisatorischen Bezug 
der AG Bürgerrechte und den von 
der FU anscheinend tragenden 
Forschungsvorhaben" herauslesen 

konnte. Die entsprechenden Aus-
künfte wurden nur in aggregierter 
Form an den FU-Präsidenten ge-
schickt. In ähnlicher Weise ver-
hielt sich der zuständige General-
staatsanwalt in Berlin. Hinter 
"datenschutzrechtlichen Gründen" 
verschanzte sich ebenso das In-
nenministerium von Nordrhein-
Westfalen. Es gab nur allgemeine 
Auskünfte zu den Verfahrensaus-
gängen, so daß es unserem Spür-
sinn und unserer Sachkenntnis 
überlassen blieb, die entsprechen-
den Angaben den einzelnen Fällen 
zuzuordnen. 

Bei der Beantwortung unserer Fra-
gebögen beeindruckten, entgegen 
landläufiger Vorurteile, die konser-
vativ geführten Innen- und Justiz-
ministerien durch umfassende und 
präzise Angaben. Das baden-
württembergische Innenministerium 
wies In seinem ersten Ant-
wortschreiben zwar darauf hin, 
"die Frage zunächst unter den 
Aspekten des Datenschutzes zu 
prüfen und die Angelegenheit des-
halb im Arbeitskreis 2 (der Innen-
ministerkonferenz), öffentliche Si-
cherheit und Ordnung des Bundes 
und der Länder, zu erörtern und 
ggf. über eine einheitliche Verfah-
rensweise abzustimmen". Zu dieser 
einheitlichen Verfahrensweise Ist 
es dann allerdings nicht gekom-
men. Präzise Informationen er-
hielten wir nur aus Niedersachsen, 
Baden-Württemberg, mit Abstri-
chen Bayern, Bremen, Hamburg 
und aus dem Saarland. 

strafrechtlichen Tatbestände der 
§§ 211 (Mord), 212 (Totschlag), 

füllt hat. Sofern eines dieser 
Tatbestandsmerkmale erfüllt ist, 

222 (fahrlässige Tötung), 223 muß im weiteren geprüft werden, 
(Körperverletzung), 223 a (gefähr- ob der Schütze Rechtfertigungs-
liche Körperverletzung), 340 oder Schuldausschl ießungsgründe 
(Körperverletzung im Amt), 230 geltend machen kann, die eine 
(fahrlässige Körperverletzung) er- strafrechtliche Verurteilung aus-



Juistizielle Kontrolle boliz. 6 t a a t. s a n w a l t s s _c h af G 
Todesschüsse 1980 - 1984 

Bundes- 
Land 

untersuchte 
Fälle 

förmliches 
Ermittlungsveri 

davon 
eingestellt 

definitiv kein 
Ermittlungsverf. 
oder nur Vorermittl 

keine Angab.
erhalten 
oder gefunden 

Abur 
teil 

Baden- 
Württemberg 

Insg.: 5 
Fall Nr.: 21,31, 
37,42,57 

Insg. :5 
Fall Nr.:21,31, 
37,42,57 

Insg.: 3 
Fall Nr.: 37, 
42,57 

Insg 

F-Nr 
21,3 

Bayern 
Insg.: 11 
Fall Nr.:5,7,15, 
16,20,23,39,41, 
50,54,56 

Insg.: 10 
Fall Nr.:5,7,15 
20,23,39,41,50 
54,56 

Insg.: 8 
Fall Nr.:5,7, 
15,23,39,50, 
54,56 

Insg.: 1 
Fall Nr.: 16 

zu Fall 20 
über Ausgang,F-Nr 

Insg. 

Berlin 
Insg.: 5 
Fall -Nr . :2,11 
19,24,33 

Insg.: 4 
Fall Nr.:2,11, 
19,33 

Insg.: 1 
Fall Nr.:2 

zu Fall 24 Beg. 
F-er. 
11,19 

Bremen 
Insg.: 1 
Fall Nr.: 9 

Insg.: 1 
Fall Nr.: 9 

Insg.: 1 
Fall Nr.:9 

Hamburg 

Insg.: 4 
Fall Nr.:36, 
38,46,55 

Insg.: 3 
Fall Nr.:36, 
38,46 

Insg.: 2 
Fall Nr.:36 
46 

Insg.: 1 
Fall Nr.: 55 

Ireg: 
F-Ak.: 

Hessen 

Insg.: 9 
Fall Nr.:8,25 
28,29,32,34,43, 
52,53 

Insg.: 9 
Fall Nr.:8,25, 
28,29,32,34,43, 
52,53 

Insg.: 8 
Fall Nr.:25, 
28,29,32,34, 
43,52,53 

zu Fall 8 
über Ausgang 

Nieder- 
sachsen 

Insg.: 2 
Fall Nr.:1,59 

Insg.: 1 
Fall Nr.: 59 

Insg.:1 
Fall Nr.:.59 

Insg.: 1 
Fall Nr.:1 

N R W 
Insg.: 18 
Fall Nr.:4,6,10, 

13,14,18,26,27, 
30,35,40,44,45,47, 
48,43,51,58 

Ir .:sg 11 (1 Fall 
nicht zisuinten) 
Fall Nr.:4,10,18, 
27,33,43,45,43,51, 
58, 

Insg.: 6 (4 
nicht zuzuärdn.i 
Fall Nr.:10,45 

Fall Nr.: 
14('Timg. adsdenfall" 
47("Näbte) 
48(Närämere) 
46 

dm Persgsng der 
Feile Nr.: 
6,13,27,33,35, 
40 

..,..: 
(1 F.r. 

."' 
4 

51,56 

Rheinlaid- 
Pfalz 

Insg: 2 
Fall Nr.:3,22 

Insg.: 0 Insg.: 1 
("finaler Hettr.npsch. 

zu 22 

Saarland 
Insg.: 2 

,. Fall Nr.:12,17 
Insg.:2 
Fall-er.:12,17 

Insg.: 2 
Fall-Nr.:12 

Insg. 
Fes. 

59 (63 Tote) 41 30 14 
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schließen (Notwehr, Putativ- oder 
Schein-Notwehr). 
Um ein Ergebnis vorwegzunehmen: 
Von insgesamt 59 Situationen mit 
tödlichem Schußwaffeneinsatz (63 
Todesfälle) endeten 45 Ereignisse 
ohne Anklageerhebung (76%), wur-
den also auf der Ebene der staats-
anwaltschaftlichen Kontrolle einge-
stellt. Von den restlichen 14 
Situationen, die der gerichtlichen 
Überprüfung unterlagen (Aburtei-
lung) endeten 4 Fälle mit einem 
Freispruch (knapp 7%), in 10 Fäl-
len kam es zu Verurteilungen - zu 
Teilen in mehreren Instanzen 
(knapp 17 %). 

Im folgenden sollen entsprechend 
der beiden Selektionsf i I ter 
(Staatsanwaltschaft und Gericht) 
die Entscheidungspraxis und die 
Entscheidungsgründe im einzelnen 
untersucht werden, soweit die si-
tuativen Bedingungen des zur Ent-
scheidung vorliegenden Falles und 
die Entscheidungsgründe von 
Staatsanwaltschaft und Gericht uns 
zugänglich waren. 

Die staatsanwaltschaftliche Kon-
trolle 
Wie eingangs schon vermerkt, ist 
davon auszugehen, daß in jedem 
Todesfall die Staatsanwaltschaft 
ermittelt, ohne daß es automatisch 
zu einem förmlichen Ermittlungs-
verfahren kommen muß. 
Von insgesamt 59 Ereignissen führ-
ten mindestens 46 zu einem förm-
lichen Ermittlungsverfahren. Davon 
wurden mindestens 30 förmliche 
Verfahren wieder eingestellt. In 
fünf Fällen, die nur zu Vorermitt-
lungen führten, waren staatsan-
waltschaftliche Äußerungen zu fin-
den, die den Verzicht auf Einlei-
tung eines förmlichen Verfahrens 
bpgründeten (Fälle 3,14,16,47,48). 
In sechs Fällen waren keine Anga-

ben zu finden, auf welcher Ebene 
die staatsanwaltschaftlichen Prü-
fungen beendet wurden (Fälle 
6,13,22,24,35,44). 
Immerhin ist eindeutig, daß die 
Staatsanwaltschaft in 14 Fällen 
Anklage erhob. Auf diese Fälle 
wird im folgenden Abschnitt, ge-
richtliche Kontrolle, zurückzu-
kommen sein. 
Hier interessieren nur jene Verfah-
ren, die letztlich nicht zur An-
klage führten, wobei es unter dem 
Gesichtspunkt der staatsanwalt-
schaftlichen Begründungen für die 
Nicht-Anklage, d.h. für die Nicht-
Eröffnung eines förmlichen Ermitt-
lungsverfahrens bzw. für dessen 
Einstellung, gleichgültig ist, auf 
welcher Ebene die Nicht-Anklage 
begründet wurde. 
Für die Nicht-Eröffnung respektive 
Einstellung von staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsverfahren gibt es 
materielle und formalrechtliche 
Gründe. 
Formalrechtlich wird nach § 170 
Abs. 2 StPO eingestellt, wenn die 
Ermittlungen "keinen genügenden 
Anlaß zur Erhebung der öffent-
lichen Anklage" ergeben (so die 
Antwort von Innenbehörden zu den 
Fällen 5,12,36,46,56). 
Aussagekräftiger sind hingegen die 
materiell-rechtlichen Einstellungs-
begründungen, die sich hinter der 
Einstellung nach § 170, Abs. 2 
StPO verbergen. 
Es sind vor allem die polizeirecht-
lichen Befugnisse zum Schußwaf-
feneinsatz sowie die Rechtferti-
gungs- und Schuldausschließungs-
gründe des Strafrechts, also Not-
hilfe, Notwehr, rechtfertigender 
Notstand und schließlich die sog. 
Putativ- oder Schein-Notwehr. 

a) Einstel lung auf polizeirecht-
licher Grundlage 
Der Rückgriff auf die Befugnisse 
zum polizeilichen Schußwaffenein-
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satz spielt bei der Begründung von 
Ermittlungseinstellungen nur eine 
geringe Rolle. Nur in drei Fällen 
wurde darauf verwiesen. 
• So heißt es im Falle eines 1983 
in Augsburg erschossenen 
19jährigen Autodiebes, der -
unbewaffnet - mit dem PKW eine 
Straßensperre durchbrochen hatte, 
daß angesichts der äußeren Um-
stände die Beamten berechtigt 
gewesen seien, den Fahrzeugführer 
durch einen "gezielten Schuß 
fluchtunfähig zu machen" (FR vom 
22.6.83, AZ v. 22.3.83, Fall 39). 
Diese Entscheidung deckt sich 
durchaus mit der obersten Rechts-
sprechung. So urteilte der BGH 
(AZ 4 StR 7/75) am 20. März 
1975 (Fall des Fürsorgezöglings 
Dobhardt): 
"Jeder Schußwaffengebrauch, ins-
besondere wenn er mit einer 
Faustwaffe erfolgt, beinhaltet ein 
solches (Tötungs-, Autor) Risiko. 
Wollte man aus diesem Grunde in 
Fällen wie dem vorl iegenden den 
Schußwaffengebrauch als unver-
hältnismäßig ansehen, so würde 
dies der Bestimmung des 5 12 Nr. 
3 UZWG NW, die in Verbindung 
mit 5 14 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Ergreifung des flüchtenden Straf-
täters in Situationen ermöglichen 
will, in denen alle anderen 
Maßnahmen versagen, jede prakti-
sche Bedeutung nehmen." 
In zwei weiteren Fällen wurde auf 
das in den Länder-Polizeigesetzen 
von Bayern, Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz aufgenommene 
"Recht zum finalen Rettungs-
schuh", deutlicher: zum polizeili-
chen Todesschuß, zurückgegriffen. 
• Im März 1980 wurde im Gefäng-
nis von Zweibrücken ein Gefange-
ner, der - mit einem Messer be-
waffnet - eine Geisel genommen 
hatte, von einem SEK-Beamten 
vorsätzlich erschossen. Die 
Staatsanwaltschaft verzichtete auf 

ein förmliches Ermittlungsver-
fahren, da hier 5 63 des rhein-
land-pfälzischen PVG den Todes-
schuß zul ieß (Fall 3). 
• Im Juli 1980 wurde in Würzburg 
ein mit einer Schußwaffe ausge-
statteter Geiselnehmer von einem 
Scharfschützen der Pol izei er-
schossen. Auch hier wurde unter 
Hinweis auf das Polizeiaufgabenge-
setz Bayerns (5 45, 2) von der 
Staatsanwaltschaft ein eröffnetes 
Ermittlungsverfahren eingestellt, 
da in Bayern der "finale Ret-
tungsschuß" zulässig sei (Fall 7). 
b) Einstellung aufgrund einer Not-
wehrsituation 
Größere Bedeutung bei der Nicht-
Eröffnung bzw. Einstellung von 
Ermittlungsverfahren haben die 
Notwehr-Rechte des StGB. Der 5 
32 StGB (Notwehr) ist die 
herausragende Rechtsfigur, mit der 
polizeiliche Todesschüsse gerecht-
fertigt werden. 
Bei 13 Ereignissen ist der Nach-
weis zu erbringen, daß in jedem 
Einzelfall explizit mit Hinweis auf 
5 32 auf eine Anklage verzichtet 
wurde (Fälle 
2,9,10,12,25.29,43,45,47,4,8,50,53,54 

In 14 weiteren Fällen, in denen es 
nicht zur Anklage kam, ohne daß 
vom Material her die materiell-
rechtliche Begründung der Nicht-
Anklage zu nennen ist, waren die 
situativen Bedingungen so eindeu-
tig, daß nach aller Kenntnis 
staatsanwaltschaftlicher Praxis und 
nach der Rechtslage die 
Verfahrenseinstellungen mit "Not-
wehr" begründet worden sein müs-
sen (Fälle 
1,5,6,20,23,26,30,35,37,40,44,46,52,5 
5). 
Diese Fälle sind durch folgende 
Gemeinsamkeiten gekennzeichnet: 
• Die späteren Opfer waren mit 
scharfen Schuß- oder Explosiv-
Waffen bewaffnet und haben diese 
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§ 16 Irrtum über Tatumstände 

(1) Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum ge-
setzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit 
wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. 

(2) Wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tat-
bestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen 
sätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden. 

§ 32 Notwehr 

vor-

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht 
rechtswidrig. 

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegen-
wärtigen rechtswidrigen Angrif von sich oder einem anderen abzuwenden. 

§ 34 Rechtfertigender Notstand 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, 
Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, 
um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht 
rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, nament-
lich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Ge-
fahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. 
Dies gilt Jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr 
abzuwenden. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

auch eingesetzt, so daß es zum 
Schußwechsel oder wechselseitigen 
Waffeneinsatz kam (Fälle 
25,50,53,1,20,35,44); 
• oder die späteren Opfer waren 
mit scharfen Waffen bewaffnet, 
ohne sie jedoch einzusetzen (Fälle 
12,43,30); 
• oder die späteren Opfer waren 
mit unscharfen Waffen (Gaspisto-
len, Schreckschußpistolen) ausgerü-
stet, mit denen sie drohten oder 
schossen (Fall 
10,54,6,23,26,37,40,46,52J; 
• oder die späteren Opfer verletz-
ten Beamte mit sonstigen Geräten 
oder Waffen wie Messer, Hammer 
(Fall 2,9,55); 
• oder die späteren Opfer drohten 
bzw. schienen zu drohen mit son-
stigen Geräten (Messer, Eisen-
stange), ohne daß es zu Verletzun-
gen kam (Fälle 29,48,45,47,5). 

Insgesamt wurden also mindestens 
in 27 Fällen Verfahren eingestellt 
respektive erst gar nicht förmlich 
eröffnet unter Hinweis auf den 
Notwehr-Paragraphen 32 StGB. 
Insgesamt wurde bei allen hier un-
tersuchten Ereignissen nur in ei-
nem Fall ein Polizist tödlich ver-
letzt. 
Soweit eine scharfe Waffe ein-
gesetzt oder mit ihr gedroht 
wurde und/oder soweit Polizisten 
verletzt wurden durch Waffen oder 
sonstige Mittel, ist die rechtliche 
Entscheidung der Staatsanwalt-
schaft eindeutig und von der 
Rechtslage her auch zwingend. 
Soweit eine unscharfe Waffe ein-
gesetzt oder mit ihr gedroht 
wurde, muß man zugestehen, daß 
in der Hektik von Einsatzsitua-
tionen kaum eine Chance besteht, 
scharfe von unscharfe Waffen zu 
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unterscheiden. 
Völlig anders wäre die Frage zu 
entscheiden, ob in verschiedenen 
Einzelsituationen vom Polizeiappa-
rat - jedoch auch vom einzelnen 
Beamten - nicht andere Lösungen 
zu erwarten und abzufordern wä-
ren. Dies sind allerdings Fragen, 
über die ein Urteil zu fällen 
außerhalb der staatsanwaltschaftli-
chen Entscheidungsbefugnis liegt. 
Hierzu Hinweise im Resümee die-
ser Studie. Strittiger sind die 
Fälle, in denen nur mit sonstigem 
Gerät gedroht wurde. (8 Fälle) 

c) Einstellung wegen Putativ-Not-
wehr 
In sechs Fällen ist auf förmliche 
Ermittlungsverfahren verzichtet 
oder sind Verfahren wieder ein-
gestellt worden unter Hinweis auf 
die Rechtsfigur der Putativ-Not-
wehr (Fälle 12,32,34,36,42,57). 
Diese Rechtsfigur - gestützt auf § 
16 Abs. 1 StGB ist ein Schuldaus-
schließungsgrund. Der Täter hat 
also objektiv einen strafrechtlichen 
Tatbestand erfüllt, die Tat war 
auch rechtlich nicht gerechtfer-
tigt, jedoch hat sich der Täter in 
einem subjektiven Irrtum über die 
konkrete Bedrohung befunden, so 
daß ein Schuldvorwurf entfällt. 
Hierzu zählen 4 Fälle, in denen 
das spätere Opfer über ungeladene 
scharfe Schußwaffen verfügte und 
damit drohte (Fall 34), mit nicht 
funktionsfähiger Schußwaffe drohte 
(Fall 36), mit Gaspistole drohte 
(Fall 57) oder mit Schreckschußpi-
stole schoß (Fall 42). 
Zentrales Kriterium der Nicht-An-
klage war auch hier die Drohung 
mit Waffen, bei denen in der Hek-
tik der Situation die polizeilichen 
Todesschützen kaum erkennen 
konnten, ob es scharfe Waffen wa-
ren. Die GdP hat diese in ihren 
Konsequenzen tödliche Gefahr der 
Verwechselung von scharfen und 

unscharfen Waffen zum Anlaß ge-
nommen, nach waffenrechtlichen 
Wegen zu suchen, die es den Pro-
duzenten von Gas- und Schreck-
schußwaffen verbieten. "tödliche" 
Schußwaffen täuschend echt nach-
zubauen (vgl. Deutsche Polizei, 
Nr. 4/1987, S. 22). Gleichgelagerte 
Fälle sind auch über den 
Rechtfertigungsgrund "Notwehr" 
eingestellt worden. Die Rechts-
grundlage ist hier eindeutig. An-
ders gelagert sind zwei Fälle (12 
und 32), in denen unbewaffnete 
Männer erschossen wurden, ohne 
daß Beamte objektiv bedroht wa-
ren. Hier erfolgte eine exzessive 
Rechtsauslegung zugunsten der 
Schützen. 

d) Einstellung des Verfahrens unter 
Bezug auf § 34 (Rechtfertigender 
Notstand) 
Nur in einem Fall (59) wurde ein 
Ermittlungsverfahren auf dieser 
Rechtsgrundlage eingestellt. 
Mit einem Schuß aus einem fah-
renden PKW auf zwei aus einer 
Jugendstrafanstalt geflüchtete, 
gleichfalls im fahrenden PKW sit-
zende Jugendliche, kam es hier zu 
einem Todesfall. 

In einigen weiteren Fällen, die 
ohne Anklage blieben, konnten wir 
nur festhalten, daß keine Anklage 
erhoben wurde, ohne daß die 
Rechtsgrundlage benannt wurde 
oder aus der Situation heraus ein-
deutig zu erschließen war (Fälle 
56,14) 

• Beim Versuch, eine Hehlerbande 
festzunehmen, löste sich aus der 
MP eines Sicherungsbeamten ein 
Schuß, der tödlich traf, als der 
Beamte ausrutschte. Hierzu die 
Staatsanwaltschaft, die kein Er-
mittlungsverfahren einleitete: 
"Tragischer Zwischenfall" (Fall 14) 
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• In einem weiteren Fall (56) "lö-
sten sich zwei Schüsse" aus der 
Waffe eines Polizisten, als sich 
ein Bauer mit einem Besenstiel 
gegen eine Alkohol-Kontrolle 
wehrte. Hier heißt es nur lako-
nisch: "Einstellung nach § 170 
Abs. 2 StPO." 

Die gerichtliche Kontrolle 

Konnte Kobler 1) für die USA im 
Zeitraum 1960 - 1970 bei 1.500 
durch Polizeikugeln getöteten 
Personen nur drei Fälle rechts-
kräftiger Verurteilungen der 
Schützen nachweisen, so sieht die 
Situation für die Bundesrepublik 
deutlich anders aus. Gerichte 
spielen bei der justiziellen Über-
prüfung tödlichen Schußwaffeneln-
satzes in der Bundesrepublik eine 
erheblich größere Rolle. Rück-
schlüsse auf die Qualität der Kon-
trolle polizeilichen Schußwaffenge-
brauchs in den USA und der Bun-
desrepublik lassen sich hieraus je-
doch nicht ohne weiteres ziehen. 
2) 
Im Untersuchungszeitraum wurden 
bei insgesamt 14 Gerichtsverfahren 
in 4 Fällen die angeklagten Polizi-
sten freigesprochen. In zehn Fällen 
wurden Polizisten zu Geldstrafen 
(3 Urteile) bzw. Freiheitsentzug 
auf Bewährung (7 Urteile) verur-
teilt . 
Die folgende Übersicht gibt Ein-
blick in das jeweilige Strafmaß 
und - soweit sie uns zugänglich 
waren - in Urteilsbegründungen. Es 
sind zwei Aspekte, die Hinweise 
verschaffen auf das richterliche 
Selbstverständnis bei der Über-
prüfung polizeilicher Maßnahmen. 

a) Freisprüche 
Da wir von NRW nur die In-
formation erhielten, daß "in zwei 
Fällen die Polizeibeamten freige-

sprochen worden" sind, ohne daß 
diese Freisprüche konkreten Fällen 
aus NRW zugeordnet wurden, 
konnten von den insgesamt 4 
Freisprüchen nur 2 konkreten Er-
eignissen zugeordnet werden. 

• 22.10.1981, Schwäbisch-Gmünd, 
Fall 21 
Nach einer Observation un-
bewaffneter mutmaßlicher Rausch-
gifthändler mit anschließender 
Fahrzeugkontrolle durch 2 Polizi-
sten löste sich aus der Waffe ei-
nes der Beamten ein Schuß, als 
der Beamte mit gezogener Waffe 
an der Fahrertür stand, um Fahrer 
und Beifahrer festzunehmen. Nach 
diesem "bedauerlichen Unglück" 
(Staatsanwaltschaft) wurde Anklage 
wegen "fahrlässiger Körperverlet-
zung und Tötung" erhoben. Der 
Schütze wurde schließlich rechts-
kräftig freigesprochen. 

• 14. August 1981, Saarbrücken, 
Fall 17 
Der unbewaffnete 27jährige Dirk 
S. ergriff bei einer routinemäßigen 
Verkehrskontrolle mit dem von 
ihm gesteuerten PKW die Flucht. 
Während der Flucht wurde ein 
Streifenwagen vom flüchtenden 
PKW gerammt. Der flüchtende 
PKW stand bereits, als die tödli-
chen Schüsse fielen. Die Staatsan-
waltschaft erhob Anklage wegen 
"Totschlags in einem minder 
schweren Fall". Im Dezember 1981 
sprach das Gericht den Schützen 
wegen "Notwehr" frei. 

b) Geldstrafen wegen "fahrlässiger 
Tötung" 
Von Insgesamt 10 Verurteilungen 
wurden in 3 Fällen Geldstrafen 
wegen "fahrlässiger Tötung" ausge-
sprochen. 

• 24.10.1980, Berlin, Fall 11 
Bei dem Versuch, einen mutmaßli-
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chen Geldraub-Täter in dessen 
Wohnung festzunehmen (4 betei-
ligte Polizisten), löste sich nach 
Darstellung des Schützen beim 
schnellen Öffnen der Wohnungstür 
ein Schuß aus seiner vorgespannten 
Waffe, weil er versehentlich an 
der Türkante hängengeblieben sei. 
Gericht und Staatsanwaltschaft sa-
hen "fahrlässiges Verhalten" darin 
begründet, daß der Beamte die 
Waffe durch Vorspannen entsichert 
hatte. Die Staatsanwaltschaft 
sprach davon, daß das "Geschehen 
eher einem Unfall denn einer 
fahrlässigen Tötung nahekomme"; 
Urteil: 4.000,- DM. 

• 12. Oktober 1982, Tuttlingen, 
Fall 31 
Bei einer Wohnungsdurchsuchung 
stieß ein Beamter mit entsicherter 
Waffe die Wohnungstür auf, so daß 
sich ein Schuß löste, der das 
24jährige Opfer tödlich traf. Ur-
teil: 6.300,- DM wegen fahrlässi-
ger Tötung. 

• 1. Juli 1984, Köln, Fall 58 
Ein angetrunkener unbewaffneter 
Installateur verursachte einen Ver-
kehrsunfall, flüchtete und konnte 
an einer Straßensperre zum Anhal-
ten gebracht werden. Hier ging 
der Polizist mit gezogener Waffe 
zum stehenden PKW. Der tödliche 
Schuß löste sich nach Angaben des 
Schützen unbeabsichtigt, als er 
von einem Kollegen versehentlich 
angestoßen wurde. 
In erster Instanz vom Vorwurf der 
"fahrlässigen Tötung" freigespro-
chen, wurde er nach einem staats-
anwaltschaftlichen Revisionsverfah-
ren in 2. Instanz auf Bewährung 
zu einer Geldstrafe von 4.500,-
DM wegen "fahrlässiger Tötung" 
verurteilt. 

Freiheitsstrafen auf Bewährung 

Keines der restlichen 7 Ereignisse, 
die mit einer Freiheitsstrafe ende-
ten, führte dazu, daß die Ver-
urteilten die Haft antreten und 
den Dienst quittieren mußten. Es 
waren jeweils Urteile auf Bewäh-
rung, wobei - soweit mehrere In-
stanzen durchlaufen wurden - letz-
tinstanzlich nur ein Urteil über 
ein Strafmaß von mehr als einem 
Jahr auf Bewährung hinauskam 
(Fall 51). Diese Urteilspraxis hatte 
zur Folge, daß in keinem einzigen 
Todesschußfall ein Beamter den 
Polizeidienst quittieren mußte. 
Das Bundes-Beamtenrechts-Rah-
mengesetz (5 24) und parallel 
hierzu die Landes-Beamtengesetze 
statuieren zwar: "Das Beamten-
verhältnis eines Beamten, der im 
ordentlichen Strafverfahren durch 
das Urteil eines deutschen Ge-
richtes im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes wegen einer vor-
sätzlichen Tat zu einer Freiheits-
strafe von mindestens einem Jahr 
oder mehr verurteilt wird, endet 
mit der Rechtskraft des Urteils". 
Da es in keinem Fall zu einer 
Verurteilung wegen "vorsätzlicher", 
sondern ausschließlich -wegen 
"fahrlässig begangener" Straftaten 
kam, mußten in keinem der unter-
suchten Fälle Beamte wegen 
rechtswidrigen Gebrauchs der 
Waffe ihren Dienst quittieren. 
Doch auch dann, wenn ein Gericht 
einem Beamten "Vorsatz" unter-
stellt, hat dieser nicht zwangsläu-
fig mit der Entfernung aus dem 
Amt zu rechnen. Denn nach herr-
schender Meinung und gängiger 
Rechtssprechung findet der § 24 
des Bundes-Beamtengesetzes keine 
Anwendung, wenn die Verurteilung 
zur Bewährung ausgesprochen wur-
de. In 6 Fällen wurden letztin-
stanzlich Bewährungsstrafen wegen 
"fahrlässiger Tötung", in einem 
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Fall wegen "fahrlässiger Körper-
verletzung" ausgesprochen (Fall 
51). 

• 3.4.1980, Neuß, Fall 4 
Bei einer normalen Ver-
kehrskontrolle erschießt ein mit 
MP bewaffneter Sicherungsposten 
den zur Kontrolle langsam an den 
rechten Straßenrand einbiegenden 
VW-Bus-Fahrer. Urteil: 7 Monate 
auf Bewährung wegen "fahrlässiger 
Tötung". 

• 29.9.1981, Berlin, Fal l 19 
Nach einer PKW-Verfolgungsjagd 
erschießt ein Polizist beim Öffnen 
der Fahrertür den 45jährigen In-
sassen, da er eine Bewegung als 
"Griff zur Waffe gedeutet habe". 
In 1. Instanz wurde der Schütze 
zu 1 1/2 Jahren mit Bewährung 
und 6.000,-- DM wegen "fahrlässi-
ger Tötung" verurteilt. Das Ge-
richt: es könne zwar die Einlas-
sung des Beschuldigten nicht wi-
derlegt werden, daß er sich in 
Notwehrsituation gefühlt hätte, 
doch sei dieser Irrtum vermeidbar 
gewesen. Ein bei der Tat 
m itanwesender älterer Polizist 
hatte seine Waffe im Halfter be-
lassen, da er das Opfer lediglich 
für einen Betrunkenen oder Dieb 
gehalten hatte. 
In 2. Instanz wurde das Urteil auf 
1 Jahr mit Bewährung wegen 
"fahrlässiger Tötung" reduziert. 

• 21.11.1982, Berlin, Fall 33 
Ein wegen Einbruch alarmierter 
Funkstrelfenwagen-Beamter schießt 
gegen 3.30 Uhr in der Frühe nach 
Anruf in einem dunklen Hof auf 
einen flüchtenden jungen Mann. 
Das unbewaffnete 18jährige Opfer 
wird tödlich getroffen. 
Nachdem das Schöffengericht 
Tiergarten während der Hauptver-
handlung das Verfahren (Anklage 
der Staatsanwaltschaft: fahrlässige 

Tötung) wegen des Verdachts eines 
Totschlags an das Schwurgericht 
verwiesen hatte, verurteilte die 
53. Strafkammer (Schwurgericht) 
des Landgerichts Berlin den Ange-
klagten wegen "bedingt vorsätzli-
chen Totschlags" zu einer Frei-
heitsstrafe von 2 Jahren und 6 
Monaten (vgl. unser Kästchen mit 
der Urteilsbegründung). 
Dieses sensationel le Urteil wurde 
in zweiter Instanz in einem 
Revisionsverfahren zugunsten des 
Angeklagten verändert. Wegen 
"fahrlässiger Tötung" wurde der 
Angeklagte zu einem Jahr auf 
Bewährung verurteilt. Zuvor hatte 
der BGH das erstinstanzliche Ur-
teil "wegen Widersprüche in der 
Urteilsbegründung" aufgehoben. 
In beiden Instanzen wurde zudem 
ein nur selten in dieser Offenheit 
angesprochenes Problem deutlich: 
Die Rolle der Polizei als "Er-
mittlungsinstanz gegen sich 
selbst". So kritisierte das Landge-
richt in seinem 2. Urteil die 
"schwierige Beweiserhebung", die 
durch "Falschaussagen" hoher 
Polizeibeamter noch "erhebliCh er-
schwert" worden sei. 
Als Folge dieses Strafverfahrens 
wurde die Berliner "Polizeiliche 
Schußwaffengebrauchskom m ission" 
aufgelöst, gegen einen hohen Poli-
zeibeamten zudem ein Strafverfah-
ren wegen Meineids im Rahmen 
des Strafverfahrens eingeleitet. 
Auf das Problem polizeilicher 
Eigenermittlungen im Zusammen-
hang mit polizeilichem Schußwaf-
feneinsatz wird im Resümee 
eingegangen. 

• 05.03.1983, Hamburg, Fall 38 
Bei der Observation eines Park-
platzes wegen des Verdachts auf 
Autodiebstahl erschießt ein Beam-
ter einen 18jährigen unbewaffneten 
Mann. 
Während die Staatsanwaltschaft 
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"ein Jahr auf Bewährung wegen 
fahrlässiger Tötung" forderte, 
sprach das Gericht ein Urteil "we-
gen fahrlässiger Tötung" mit 2 
Jahren Haft ohne Bewährung aus. 
Mit ausschlaggebend für das hohe 
Strafmaß war, so die Richterin, 
daß der Angeklagte auch während 
der Verhandlung erklärte, er wolle 
seine Dienstwaffe "auch in Zu-
kunft anders tragen" als in der 
Hamburger Dienstvorschrift vor-
gesehen. 
In zweiter Instanz wurde das Ur-
teil wegen "fahrlässiger Tötung" 
auf 15 Monate auf Bewährung 
reduziert, in dritter Instanz 
schließlich erneut wegen fahrlässi-
ger Tötung auf 8 Monate mit Be-
währung verkürzt. Als Auflage 
verpflichtete das Gericht die In-
nenverwaltung, den Polizisten für 
drei Jahre im Innendienst ohne 
Waffe zu beschäftigen. 

• 21.3.1983, Gauting bei München, 
Fall 41 
Bei einer Geländeobservation nach 
mutmaßlichen Einbrechern wurde 
ein 14jähriger unbewaffneter Ju-
gendlicher nächtens von einem 
Polizisten mit drei Schüssen er-
schossen. Der Jugendliche hatte 
eine Fensterscheibe des ihm ver-
trauten Jugendzentrums einge-
schlagen, um mutmaßlich dort zu 
nächtigen. 
Das Gericht verurteilte den Schüt-
zen wegen "fahrlässiger Tötung" 
zu 6 Monaten auf Bewährung und 
einer Geldstrafe von 3.500,- DM. 
Die Revision der Mutter des Op-
fers wurde vom BGH verworfen. 
Die Staatsanwaltschaft hatte 3 1/2 
Jahre Haft wegen Totschlags In 
einem minder schweren Fall bean-
tragt, die Nebenklägerin 2 Jahre 
zur Bewährung. 
In der mündlichen Urteils-
begründung erklärte der Richter, 
daß "Tatauslöser das Opfer selber" 

sei und begründete das milde Ur-
teil mit dem Satz: "Die Entschei-
dung des Gerichtes dürfe nicht 
dazu führen, daß sich Polizeibe-
amte künftig zurückhielten" (FR 
vom 2.7.1983, mündliche Urteils-
begründung, Argument fehlt im 
schriftlichen Urteil). 

• 25.8.1983, Köln-Wesseling, Fall 
49 
Ein 36jähriger Polizist erschießt 
mit seiner Privat-Waffe als Folge 
einer "Reflexhandlung" - so die 
Schilderung des Angeklagten -
einen 27jährigen betrunkenen, un-
bewaffneten Radfahrer, nachdem 
dieser vom Rad abgestiegen war. 
Die Staatsanwaltschaft forderte 2 
1/2 Jahre Haftstrafe, das Gericht 
erkannte auf 8 Monate zur Bewäh-
rung wegen "fahrlässiger Tötung". 
Dieses Urteil wurde In 2. Instanz 
bestätigt, nachdem zuvor das BGH 
das erste Urteil aufgehoben hatte. 
Zwar habe es "keinen körperlichen, 
gewalttätigen Kampf" gegeben, je-
doch sei "ein erregter, aggressiver 
Wortwechsel" vorangegangen, so 
daß auch den Radfahrer durch sein 
Verhalten ein Mitverschulden träfe 
- so das Gericht (1. Instanz, FR 
vom 3.12.83). 

• 29.9.1983, Höngen bei Aachen, 
Fall 51 
Bei einem Banküberfall mit Gei-
selnahme durchlöcherten Polizisten 
den Fluchtwagen mit Schüssen 
(MP-Einsatz). Die beiden Geiseln 
wurden in Verkennung der Situa-
tion ersc-hossen. 
Wegen "fahrlässiger Körperverlet-
zung" und "Körperverletzung .mit 
Todesfolge" wurden drei Polizisten 
zu 6, 9 und 14 Monaten auf 
Bewährung verurteilt. 
Das NRW-Innenministerium ließ 
nach diesen Todesfällen alle MPs 
so ändern, daß unbeabsichtigtes 
Dauerfeuer nicht mehr möglich 
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Aus der Urteilsbegründung der 53. 
(Nr. 33): 

"Bei der Strafzumessung ist die 
Kammer von einem minder schwe-
ren Fall des Totschlags im Sinne 
des § 213 StGB ausgegangen... 
Von einem durchschnittlichen Tod-
schlagsfall unterscheidet sich der 
hier zu beurteilende Sachverhalt 
zunächst einmal dadurch, daß der 
Angeklagte im Gegensatz zu fast 
allen Tätern eines Totschlags als 
Polizeibeamter befugt ist, eine 
Schußwaffe zu tragen und unter 
bestimmten Voraussetzungen auch 
zu benutzen. Er ist darüber hinaus 
verpflichtet, strafbare Handlungen 
aufzuklären und Straftäter zu ver-
folgen, nimmt also eine Aufgabe 
im Interesse der Gemeinschaft 
wahr. Eine solche Aufgabe für 
einen Waffenträger beinhaltet in 
besonderem Maße das Risiko eines 
Fehlverhaltens mit tödlichen Fol-
gen... 
Der Angeklagte hat zudem nur 
mit bedingtem Vorsatz und in ei-
ner Situation gehandelt, in der er 
offenbar überfordert war. Zu Gun-
sten des Angeklagten wurde ferner 
berücksichtigt, daß er nach den 
Angaben seines Wachleiters 
Schultz und des Zeugen Jaeschke -
wie im Sachverhalt festgestellt -
auf dem Abschnitt 41 im Rahmen 
der Fortbildungslehrveranstaltungen 
eine zwar im Rahmen der gelten-
den Bedingungen liegende, zum 
Schußwaffengebrauch aber eher 
ermunternde als Zurückhaltung 
empfehlende Ausbildung erhalten 
hat, für die er nicht verant-
wortlich ist... 
Bei Abwägung dieser ...für Um-
stände hat die Kammer auf eine 
Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und sechs Monaten erkannt... 
Dabei war der Kammer bewußt, 
daß jede über ein Jahr hinausge-

Strafkammer Berlin zum Piper-Fall 

hende Freiheitsstrafe zwangsläufig 
eine Beendigung des Beamtenver-
hältnisses des Angeklagten zur 
Folge hat. Daß der Angeklagte da-
durch in Zukunft gehindert wird, 
eine Schußwaffe zu tragen, liegt 
in seinem und im Interesse der 
Allgemeinheit. In der heutigen 
Zeit der Arbeitslosigkeit stellt 
aber die Beendigung seines Beam-
tenverhältnisses in beruflicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht für den 
Angeklagten eine besondere Härte 
dar. Aus diesen Gründen und weil 
der Angeklagte auch nicht reso-
zialisierungsbedürftig ist, erscheint 
der Kammer eine Vollstreckung 
jedenfalls der gesamten gegen ihn 
erkannten Freiheitsstrafe nicht er-
forderlich. Dem Gericht ist es je-
doch vom Gesetzgeber verwehrt, 
die Vol lstreckung der für schuldan-
gemessen gehaltenen .Strafe von 
zwei Jahren und sechs Monaten 
zur Bewährung auszusetzen (§ 56 
Abs. 2 StGB). 
Auf eine niedrigere, eine Strafaus-
setzung zur Bewährung noch er-
möglichende Strafe konnte die 
Kammer nicht erkennen, weil eine 
solche Strafe dem Unrechtsgehalt 
der Tat nicht gerecht werden wür-
de. Zudem mußte durch das Urteil 
auch deutlich gemacht werden, 
daß ein nicht gerechtfertigter 
Schußwaffengebrauch kein hinzu-
nehmender "Betriebsunfall" ist, der 
mit mehr oder weniger symboli-
schen Strafen geahndet wird, ein 
Totschlag vielmehr auch dann ein 
Verbrechen bleibt, wenn er von 
einem Polizeibeamten in Ausübung 
seines Dienstes begangen wird." 
(AZ: (553) 1 Kap Ks 40/83 
(24/83)) 
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ist. Die Staatsanwaltschaft hatte 
8, 12 und 20 Monate Haftstrafe 
auf Bewährung gefordert. 

Sucht man nach Gemeinsamkeiten 
jener Fälle, in denen sich Gerichte 
zu Haftstrafen auf Bewährung ent-
schließen konnten, so fällt folgen-
des auf: 
• In allen Fällen waren die Opfer 
unbewaffnet, 
• in keinem Fall kam es zu son-
stigen körperlichen Angriffen sei-
tens der Opfer, 
• nur in einem Fall (51, bewaff-
nete Geiselnehmer) waren die Po-
lizisten durch Beteiligte gefährdet. 

Dort, wo die erstinstanzlich Verur-
teilten Revision einlegten, führte 
diese in drei Fällen zu erheblichen 
Reduzierungen des Strafmaßes 
(Fälle 19, 33, 38) - in einem Fall 
zur Bestätigung des erstinstanzli-
chen Urteils. 
Revisionsanträge der Nebenkläger 
wurden jeweils abgelehnt. 
Nur in 2 Fällen wurden erstin-
stanzliche Urteile gesprochen, die 
als beamtenrechtliche Disziplinar-
folge die mögliche Konsequenz 
gehabt hätten, daß die verurteilten 
Polizisten ihren Beruf - und damit 
das Recht, Schußwaffen zu tragen 
und einzusetzen - hätten verlieren 
können (Fälle 33 und 38). 
Nur das Hamburger Landgericht 
hat von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, einem Polizeibeamten 
zumindest für einen bestimmten 
Zeitraum das Tragen einer Waffe 
zu untersagen. 

5. Resumbe: Die justitielle Beur-
teilung der Todesschüsse - zwi-
schen individueller Schuldzuweisung 
und Legitimierung polizeilicher 
Gewalt 

Die Frage nach einer justitiellen 
Kontrolle polizeilicher Todes-
schüsse - ist sie nicht von vorn-
herein falsch gestellt? Straf-
rechtliche Verfahren zielen auf die 
Beurteilung individueller Verant-
wortung für Rechtsverstöße, nicht 
auf die Kontrolle und Steuerung 
administrativen Handelns und von 
Entscheidungen in Organisationen, 
die von komplexen Bedingungs-
faktoren abhängig sind. Angeklagt 
wird deshalb auch nicht die Firma 
Rheinstahl wegen illegalen Waffen-
handels, die CDU/CSU, FDP und 
SPD wegen Beihilfe zur Steuer-
hinterziehung oder aber die Polizei 
wegen fahrlässiger Tötung und 
Totschlag, sondern einzelne 
Manager, Politiker oder aber 
Polizeibeamte und zwar - wie wir 
wissen - mit vielfach unbefriedi-
gendem Ergebnis. Denn individuelle 
Schuld, gar kriminelle Energie ist 
den Akteuren nur selten nach-
weisbar. 
Wichtig bleibt ein solcher Versuch, 
individuelle Verantwortlichkelten 
für Verstöße gegen strafrechtliche 
Normen zu erfassen, gleichwohl; 
gerade dort, wo sich Personen -
anders als der Kaufhausdieb - hin-
ter einer organisierten Verantwor-
tungslosigkeit (technisches Versa-
gen) und dem Schutzschild der 
Amtsautorität zurückziehen kön-
nen. Indem Gerichte diese Verant-
wortlichkeit des Einzelnen einfor-
dern, wird immer auch ein Stück 
weit Kontrolle über Grenzen und 
Normalität der Handlungsmuster 
und Entscheidungen von Organisa-
tionen ausgeübt. 
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Die Schwierigkeiten und Defizite 
der justitlel len Versuche, eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit 
für den tödlichen Gebrauch der 
Waffe festzustellen, sind jedoch 
unübersehbar. 

a) Die doppeldeutigen Kriterien 
für die Beurteilung polizeilichen 
Schußwaffengebrauchs im Recht 
Die rechtliche Beurteilung polizei-
lichen Schußwaffengebrauchs ist 
paradox. Wenn in einer ersten 
Prüfung der Staatsanwaltschaften 
und Gerichte nach einer möglichen 
hoheitlichen Grundlage des Ein-
satzes von Schußwaffen gefragt 
wird, löst sich die Betrachtung der 
Justiz weitgehend von einer kri-
tischen Analyse der Situation und 
der Handlungen bzw. der 
Handlungsmöglichkeiten der einzel-
nen Polizeibeamten. Geprüft wird 
alleine, ob die rechtlichen Voraus-
setzungen für den Einsatz der 
Waffe im konkreten Fall gegeben 
waren. Ob ein Einsatz der Waffe 
hätte vermieden werden können, 
bleibt - wie etwa im Falle der 
Erschießung eines 16jährigen Aus-
reißers aus einer Ju-
gendstrafanstalt - außer betracht 
(Fall Nr. 59). Die Durchsetzung 
des staatlichen Strafanspruchs 
stellt vielmehr nach gängiger 
Rechtssprechung des BGH ein so 
hoher Wert dar, daß Versuche, den 
Flüchtenden zu fassen und gegebe-
nenfalls mit einem riskanten Schuß 
fluchtunfähig zu machen, rechtli-
che allemal gerechtfertigt erschei-
nen. 3) Die mögliche Gefährdung 
Dritter bei riskanten polizeilichen 
Verfolgungsjagden Ist in dieser ju-
ristischen Sichtweise nur ein zu-
sätzliches Argument für die 
Rechtmäßigkeit des Schußwaffen-
gebrauchs (Fall 59). Deutlicher 
noch treten die Defizite einer 
rechtlichen Überprüfung des 

Schußwaffeneinsatzes, die alleine 
nach den in einschlägigen Ge-
setzen genannten Voraussetzungen 
fragt, beim "finalen Todesschuß" 
hervor. Inwieweit etwa im Falle 
des Würzburger Bankraubs (Fall 8) 
durch eine andere polizeiliche 
Strategie ein Todesschuß hätte 
vermieden werden können, wurde 
von der Staatsanwaltschaft nicht 
erörtert. Der Versuch eines Ham-
burger Rechtsprofessors, dies ge-
richtlich einzuklagen, um "der 
Rechtssprechung anläßlich der 
Würzburger Vorfälle Gelegenheit 
zu geben, deutliche und enge 
Grenzen des gezielten Todes-
schusses zu verankern", scheiterte. 
4) Der Verweis auf die (objektiv 
gegebene) Gefährdung von Leib 
und Leben von Geiseln reicht 
offensichtlich für die Einstellung 
des Verfahrens aus. Die alles 
entscheidende Frage, ob denn 
unter Einbeziehung aller relavan-
ten Fakten ein solcher Schuß 
wirklich das allerletzte Mittel zur 
Abwehr der Gefahren für die Gei-
seln war, wird nicht gestellt. 

Bei der Beurteilung des Einsatzes 
hoheitlicher Gewalt durch die Ju-
stiz wird vom handelnden Polizei-
beamten abstrahiert. 

-Polizeilicher Zwang wird "von der 
Person des individuellen Amtswal-
ter losgelöst behandelt", "als bloße 
Umsetzung der im Gesetz selbst 
getroffenen Regelung durch eine 
als Individualperson hinter seiner 
Aufgabe zurücktretenden Amtswal-
ter" (NJW, 1987, 6, S. 340). 
In den Fällen, in denen sich der 
polizeiliche Waffengebrauch nicht 
unter diese Autorität des Gesetzes 
subsumieren läßt, erfolgt In der 
justitiellen Beurteilung ein radika-
ler Perspektivenwechsel. Nicht 
mehr die Polizei, die Amtswalter, 
sondern der einzelne Schütze steht 
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nun im Mittelpunkt und zwar we-
niger als Polizeibeamter denn als 
normaler Bürger. Bei der Beurtei-
lung von Schuld oder Unschuld ei-
nes Schützen klammern Staatsan-
waltschaften und Gerichte bis auf 
wenige Ausnahmen (wie das im 
Kasten abgedruckte Urteil) den 
organisatorischen Rahmen und die 
Besonderheiten polizeilicher Tätig-
keit weitgehend aus (nicht jedoch 
beim• Schuldspruch, vgl. Punkt 3) 
und prüfen stattdessen die Frage, 
inwieweit der Schütze als ganz 
normaler Bürger bestimmte 
schuldausschließende Motive für 
sich reklamieren kann (Notwehr, 
Putativ-Notwehr, Nothilfe). Die 
Frage, ob Polizeibeamte als Trä-
ger hoheitlicher Gewalt diese 
Rechte In gleicher Weise für sich 
In Anspruch nehmen können wie 
jeder normale Bürger, bleibt aus-
geklammert. 
Die Zwiespältigkeit der rechtlichen 
Sicht des polizeilichen Schußwaf-
fengebrauches mag bei der justiti-
ellen Beurteilung der individuellen 
Schuld eines Polizeibeamten nicht 
allzu sehr ins Gewicht fallen. Si-
cher ist jedoch, daß sie systema-
tisch mit dazu beitragen, daß die 
für den polizeilichen Schußwaffen-
gebrauch wesentlichen Faktoren 
bei einer staatsanwaltschaftlichen 
und gerichtlichen Prüfung insge-
samt zur Sprache kommen. Eine 
Kontrolle des Schußwaffenge-
brauchs der Polizei ist deshalb in 
diesen Verfahren kaum möglich. 

b) Die exekutive Behinderung einer 
sachlichen Aufklärung durch die 
Justiz 
In der Mehrzahl der strittigen 
Fälle polizeilichen Schußwaffenge-
brauchs gibt es keine Zeugen, die 
über die Handlungsweisen des Ge-
töteten, den Hergang der polizeili-
chen Aktion und schließlich den 

Waffengebrauch selbst Aussagen 
machen können. Und wenn, dann 
sind es zumeist Kollegen des 
Schützen, die etwas über den 
Tathergang berichten können, wo-
bei deren Bereitschaft, Ihren Kol-
legen zu belasten, gering ist. 
Fehlt es in normalen Ermittlungs-
verfahren an Zeugen, die unab-
hängig voneinander aus unter-
schiedlichem Blickwinkel über eine 
Tat berichten können, so gehört es 
zu den kriminalistischen Grund-
regeln der Polizei, die bei der Tat 
anwesenden Personen so schnell 
wie möglich und unabhängig 
voneinander einzuvernehmen, um 
eine Angleichung der Wahrneh-
mungen der Zeugen - gar eine Ab-
sprache der Zeugenaussagen - zu 
verhindern. Jeder Versuch einer 
Aufarbeitung polizeilicher To-
desschüsse müßte sich um ein 
ähnliches Vorgehen bemühen. 
Von der Polizeibehörde Ist dies 
kaum zu erwarten, fühlt sie sich -
und häufig zu Recht - in jedem 
einzelnen Fall doch selbst als Be-
troffene. Erste Voraussetzung wäre 
deshalb, daß in Fällen, in denen 
polizeiliche Übergriffe bzw. un-
rechtmäßiger Schußwaffengebrauch 
vermutet wird, die Staatsan-
waltschaft unmittelbar und sofort 
vor Ort ermittelt. In der Praxis 
werden die staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen aber häufig erst 
später eingeleitet und selbst dann, 
wenn ein Staatsanwalt schnell zum 
Tatort eilt, heißt dies nicht, daß 
er die betroffenen Personen ver-
nehmen kann. In einer Dienstan-
weisung der Münchner Polizei aus 
dem Jahre 1975 - die in ähnlicher 
Form auch in anderen Ländern 
(noch) existiert - steht aus-
drücklich, daß "dem Beamten in 
seinem Schock, in seiner Streßsi-
tuation, nachdem er einen Men-
schen verletzt oder getötet hat, 
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Gelegenheit gegeben werden (soll), 
sein Verhalten und den Gesche-
hensablauf in Ruhe zu überdenken, 
ehe er sich strafprozessual ver-
antwortlich äußert." (SZ 28.2.80) 
Der für diese Verfahren in Mün-
chen zuständige Staatsanwalt 
konnte deshalb auch - wie ein 
kurz zuvor geschriebener Bericht 
über einen Fall zeigt - "den Poli-
zisten, der die Schüsse abgegeben 
hatte, nicht mehr in der Diamant-
straße vor(treffen)". Und zwar 
nicht, "weil der Erste Staatsanwalt 
Hanreich sehr spät verständigt 
worden war" (SZ, 19.12.79), son-
dern weil er nicht früher auftau-
chen sollte. Die Münchner Polizei-
führung begründete die Dienstan-
weisung als einen "Akt der Für-
sorge für den Beamten in einer 
seelischen Ausnahmesituation". Daß 
es der Führung der Polizei bei ei-
ner solchen fürsorglichen Betreuu-
ung von Beamten durch Dienstvor-
gesetzte oder andere Vertreter des 
höheren und gehobenen Dienstes 
nicht nur - vielleicht nicht mal 
primär - um die Fürsorge für den 
einzelnen Beamten geht, sondern 
um den Versuch, die negativen Ef-
fekte solcher Fälle für die Organi-
sation insgesamt gering zu halten, 
legen die Erfahrungen aus dem 
bereits zitierten Berliner Prozeß 
um die Erschießung des Jugend-
lichen Piper nahe (Fall 33). 
Bekannt geworden war in dem 
Prozeß, daß die aus höheren 
Polizeibeamten zusam mengesetzte 
Schußwaffenkom m ission, die alle 
Fälle dienstintern untersuchen 
sollte, die ersten Protokolle über 
den Tatverlauf vernichtete, well 
die darin enthaltene Schilderung 
des Tathergangs zu wenig glaub-
würdig erschien. Stattdessen wurde 
dann eine andere, logischer wir-
kende Version des Tathergangs 
veröffentlicht, wenngleich die 

Kommission in diesem Fall mit ih-
rer Form der Tatkonstruktion den 
Angeklagten nur in zusätzliche 
Beweisschwierigkeiten brachte, wie 
die Richterin den befragten Mit-
gliedern der Kommission vorhielt. 
5) 
Ob und in welchen Fällen es durch 
diverse Formen der Betreuung ge-
lang, eine polizeiliche Wahrheit zu 
schaffen, die dann für spätere 
staatsanwaltschaftl iche und 
gerichtliche Ermittlungen gar kei-
nen Ansatzpunkt mehr boten, läßt 
sich nicht feststellen. Klar zeigt 
das Berliner Beispiel jedoch, daß 
die Bereitschaft innerhalb der 
Polizeiführung, aus einer rück-
haltslosen internen Aufklärung 
problematischer Fälle polizeilichen 
Schußwaffengebrauchs Schlüsse für 
zukünftige Ausbildungsmethoden, 
für adäquatere, präzisere und da-
mit engere Einsatzregeln für die 
Schußwaffe zu ziehen, kaum vor-
handen Ist. Denn mit diesem Zlel 
war die Berliner Schußwaffenkom-
mission ins Leben gerufen worden 
- andere Bundesländer kannten und 
kennen eine solche Einrichtung 
nicht. Praktisch hat sich die 
Kommission jedoch nicht um eine 
solche Klärung bemüht, sondern 
nur um eine möglichst ein-
leuchtende öffentliche Vermittlung 
polizeilichen Waffengebrauchs. Ei-
ner justitiellen Klärung polizeili-
cher Todesschüsse dürfte die Ab-
schaffung der Schußwaffenkommis-
sion, die nach dem Skandal nicht 
zu umgehen war, nur genutzt ha-
ben. Das Grundproblem einer von 
außen nur schwer zu überprüfen-
den polizeilichen Tat- und Sach-
verhaltsrekonstruktlonen bleibt 
jedoch. 
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c) Die Justiz - zwischen rechtli-
cher Würdigung und politischer 
Legitimierung von polizeil ichen 
Übergriffen 
Durchgängige Linien in der Be-
handlung von Todesschußfällen bei 
den Staatsanwaltschaften und vor 
Gerichten lassen sich anhand des 
uns vorliegenden Datenmaterials 
nicht feststellen. Zu unter-
schiedlich sind die Fall-
konstellationen, zu gering die An-
zahl der untersuchten Fälle. Ein 
Druck seitens der Exekutive im 
allgemeinen und der Polizei im 
besonderen auf die Staatsanwalt-
schaften - und indirekt auch auf 
die Gerichte - ist deutlich zu spü-
ren. Eine in einer rechtsstaatli-
chen Demokratie selbstverständli-
che kritische Prüfung ist vielen 
Exekutivvertretern nicht nur unan-
genehm; von dem Berliner Vorsit-
zenden der Polizeigewerkschaft im 
Beamtenbund, Egon Franke wurde 
sie im Fall Piper als Werk linker 
Systemveränderer, die auch die 
Justiz unterwandert hätten, denun-
ziert. Gleichwohl bleibt festzu-
stellen, daß einzelne Staatsanwälte 
eine sehr gründliche Beweisprüfung 
betrieben haben und auch vor ho-
hen Strafanträgen nicht zurück-
schreckten. 
Zu vermerken ist innerhalb der 
Justiz jedoch zugleich eine Hal-
tung gegenüber dem Problem, in 
der die exekutive Position schon 
verinnerlicht ist. Es brauche - so 
1981 der damalige Limburger 
Oberstaatsanwalt Weiss-Bollandt -
"Verständnis für sogenannte Über-
griffe, um den Mut zum Eingrei-
fen zu erhalten" (Stern 10.12.81). 
Der Richter, der über den Gau-
tinger Fall (Nr. 41) zu urteilen 
hatte, begründete In gleicher 
Weise sein niedriges Strafmaß für 
die gerichtlich festgestellte fahr-
lässige Tötung (6 Monate mit Be-

währung und 3.500,- DM) damit, 
daß "die Entscheidung nicht dazu 
führen (darf), daß sich Polizisten 
bei vergleichbaren Einsätzen künf-
tig übertrieben zurückhalten." 
Die Funktionstüchtigkeit der Poli-
zei wird zu einem zentralen vor-
rechtlichen Bezugspunkt einer 
justitiellen Beurteilung von To-
desschüssen. Zu vermuten ist, daß 
ein solches Vorverständnis nicht 
nur auf die Beurteilung selbst 
wirkt, sondern in gleicher Weise 
auf die Methoden der Beweiserhe-
bung und der Rekonstruktion des 
Sachverhalts durchschlägt. Ge-
nauere Aussagen hierüber ließen 
sich jedoch nur treffen, wenn man 
die staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungen und Einstel-
lungsbeschlüsse selbst genauer un-
tersuchen würde. 

Jedes Gerichtsverfahren, indem 
geprüft wird, inwelwelt ein 
Polizeivollzugsbeamter von seiner 
Waffe fahrlässig oder vorsätzlich 
rechtswidrig Gebrauch gemacht 
hat, erinnert die Kollegen an Ihre 
eigene, individuelle Verantwortung. 
In diesem Sinne haben die 
staatsanwal tschafti Ichen und 
gerichtlichen Verfahren eine kon-
trollierende Wirkung auf den poli-
zeilichen Schußwaffengebrauch. 
Gewiß, die gerichtlichen Möglich-
keiten der Kontrolle könnten nach 
unserer Überzeugung noch besser 
genutzt werden. Nur ein Gericht 
hat beispielsweise - bei den von 
uns untersuchten Fällen - von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
dem verurteilten Beamten für eine 
bestimmte Zelt das Tragen einer 
Dienstwaffe zu untersagen. 
Doch Insgesamt bleibt festzuhal-
ten, daß jeder Versuch, die notwe-
nige Kontrolle polizeilichen 
Schußwaffengebrauchs auf die Ge-
richte zu stützen, fehl gehen muß. 
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Polizeigewerkschaft kritisiert 
Urteile gegen Polizeibeamte 

Landesvorsitzender sieht Einfluß ‚extrem linker Kreise" auf die Justiz 
SIärileelM jär 91Yr 1R'ePh islprlchfüg deut-

scher Gerichte gegen Polizeibeamte äußerte der 
Berliner Vorsitzende der Polizeigewerkschaft 
im Beamtenbund (PdB), Franke, am Montag 
abend vor der Presse. Einige Urteile, in denen 
Polizisten wegen Körperverletzung oder Tot-
schlags verurteilt worden waren, zeigten daß 
„extrem linke Kreise den ,,Marsch durch die 
Institutionen" zumindest auf der unteren Ebene 
der Justiz bereits abgeschlossen hätten. Diese 

Urteile, sagte Franke weiter, hielten die Poli-
zeibeamten dazu an, bei Straftaten nicht 
einzuschreiten. 

Andererseits gibt es nach Frankes Auffassung 
Richter, die „zu feige seien, einschlägige 
Verfahren gegen Polizisten vor der von ihnen 
geleiteten Kammer eines Schöffengerichtes zu 
verhandeln. Solche Verfahren würden dann an 
die zuständige Kammer des Schwurgerichts 
weitergeleitet. 

"Schärferes" Durchgreifen und 
"härtere" Strafen könnten nur we-
nig ändern. Dies würde - bliebe 
ansonsten alles beim alten - nur 
ein Problem auf die Individuen 
abwälzen, das zuallererst eines der 
Polizei und des "Rechtsstaats" ins-
gesamt Ist. Denn die Frage Ist 
zum einen, ob die im Polizeirecht 
normierten Befugnisse zum Einsatz 
der Schußwaffe nicht selbst - auch 
im Interesse der Beamten - ein-
geengt werden könnten. Zum ande-
ren aber - und dies ist u.E. noch 
zentraler - hängt es vor allem 
auch von der in der Organisation 
Polizei betriebenen Ausbildung, 
Einsatzplanung und -taktik ab, ob 
Situationen eines Schußwaffenge-
brauchs vermieden werden oder 
nicht. 

Solche Fragen zu stel len bedeutet, 
kontinuierlich den Versuch zu un-
ternehmen, aus einer kritischen 
Analyse des bisherigen Gebrauchs 
der Schußwaffe Konsequenzen für 
zukünftige Einsätze, die Ausbil-
dung der Beamten, die Verwendung 
der sich fahrlässig verhaltenden 
Schützen zu ziehen. Im gerichtli-
chen Verfahren ist eine solche 
Kontrolle nicht zu erreichen. Bei 
der Polizei ist die Bereitschaft, 
eine "Schußwaf fenkom m ission" 
einzurichten, die genau solches 
tut, nicht zu erkennen. Was bleibt 
ist der Versuch, von "außen" die-
ses Problem immer wieder zu be-
nennen. In dieser Zeitschrift haben 
wir dies seit Jahren immer wieder 
versucht. 6) 

• • •• • • •• • • • • • •• •• • •• • •• • • • • • II • 
1) vgl. Kobler, C., Police Homl-
clde In a Democracy, J. of social 
issues, 1975, 1, S. 164 
2) Dle Schußwaffenkommissionen 
amerikanischer Polizisten scheinen 
teilweise zumindest - anders als 
etwa die Berliner Kommission -
kontrollierend zu wirken. So be-
richtet etwa Fyfe In einer Disser-
tation über die Arbeit des Flrearm 
Discharge Review Board von New 
York, daß dieses In 30% der un-
tersuchten Fälle (2155) Maßnahmen 
ergriff (Versetzung, Wiederholung 
von Rechtsausbildung/TaktIktral-
ning etc., psychologische und 

Alkoholberatung, Diszlplinarmaß-
nahmen). Dabei würde bei der Be-
urteilung der Fälle auch häufig 
moniert, "daß der Gebrauch der 
Waffe, der auf andere Welse 
gerechtfertigt erscheint, hätte 
vermieden werden können, wenn 
der Beamte sich nicht selbst In 
die Lage gebracht hätte, In der es 
keine Alternative zum Schießen 
mehr gab." Vgl. J.J. Fyfe, Shots 
fired: An Examinatran of New 
York City police Fire arrns 
Discharges, Dissertation . State 
University of New York, 1978 

3) Fall Dobert, Urteil des BGH 

vom 20.3.75, AZ 4 StR 7/75 

4) Prof. Sonnen, Universität 
Hamburg, Brief vom 2.7.1980 an 

die Staatsanwaltschaft beim 
Landgericht Würzburg 

5) vgl. zur SchußwarfenkomMisSion 

unsere Ausgabe Nr. 15, S. 37-39 
6) siehe die Beiträge In Nr.: 1, 2, 
3, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20. 



F a l l  Nr. : 

Name 

Datum 
P 

OrtlLand 

Szenarium 

Opfe r  m i t  
Schußwaffe?  
Schuß- 
wechse l ?  
Sondere in-  
s a t zbeamte?  
V e r l e t z t e  o. 
g e t ö t e t e  
Beamte? 
P o l i z e i a k -  
c i o n  m i t  
Vorbe re i -  
t u n g s z e i t ?  
S t a a t s a n -  
u a l t s c h a f t l .  
E r m i t t l g n . ?  , 

G e r i c h t s -  
v e r f a h r e n ?  

I 

K.Heidtmann 

21.2.1980 

B w t e h u d e  I N S  

A u f f ä l l i g k e i t  
b e i  S t r e i f e n -  
f a h r t ,  Opfer 
s c h o ~  z u e r s t .  

j a ,  HP 

j a .  

n e i n  

zwei  
n e i n  

n e i n  

nein 

n e i n  

5 

S l j ä h r - E i n b r e c h e r  

4.5.1980 

. München 

P o l i z i s t  i n  Uochen- 
endhaus  h ö r t  Ein- 
b r e c h e r .  E inb reche r  
bed roh t  Beamten m i t  
E i s e n s t a n g e  (? )  

n e i n  

n e i n  

n e i n  

n e i n  
n e i n  

n e i n  

-. .P- - 
j a , e i n g e s t .  n a c h  

1 7 0 , A b s . Z  S t P O  

nein 

6 

S o j ä h r i g e r  

5.6.1980 

He r fo rd  N R N  

Ve r such t e r  Ein- 
bruch,  
h e r b e i g e r u f e n e  
P o l i z i s t e n  

j a ,  Schreckschuß-  
p i s t o l e  

2 Schüs se  a u s .  
S c h r e c k s c h u ß ~ i s t a l .  

n e i n  

n e i n  
n e i n  

j a  

? 

n e i n  

2  ( 2  T o t e )  

h d r e a s  u . E ~ i n  
E ~ ~ ~ u e c h t  
27.2.1980 

B e r l i n  

P r ü g e l e i  Bor- 
b e l l .  Zwei z u f ä l -  
l i g  vorbeikonmend 
=-Beamte v e r -  
such t en  z u  
t e n  u . e rweh r t en  
s i c h  d e r  A n g r i f f e  
m i t  S t u h l b e i n e n  
duch d i e  Schuß- 
waffe .  

n e i n  n e i n  

n e i n  n e i n  

j a  ( E K )  j a  

' a  b e i d e  Beamte 

L.&gg5: B.B"~?- 
n e i n  n e i n  

- 

j a ,  e i n g e s t .  
Notwehr 

n e i n  

3 

17.3 .  1980 

Zweibrücken /Rh  .Pf 

Geise lnahme 
h Gefängnis .  
Geise lnehmer  m i t  
Messer ,  19 J a h r e . 1  

s c h l i c ' i - t y p i s c h e r  Todes- 
schu8.  

n e i n  

n e i n  

j a ,  SEK 

n e i n  
n e i n  

j a  

n e i n ,  " T m  
& F'oLiz!?indf"' 63 

n e i n  

4 

M, P e r d e r  

3 . 4 .  1980 

Neuß / N R W  

Normale S t r a ß e n -  
k o n t r o l l e ,  durch-  
g e d r e h t e r s i c h e -  
rungsposten 

n e i n  

n e i n  

j a ,  HEK 

n e i n  
n e i n  

j a  

j a  

ja. s i e b e n  Monate 
au f  Bewährunp 



Uochen später 
Messer urnzubrin- 

sa~zbeamte? 

verfahren? 



F a l l  Nr . :  

Name 

Datum 

Ort /Lmd 

Szenar ium 

O p f e r  m i t  
Schufiwaf f  e ?  
SchuB- 
v e c h s e l ?  
S o n d e r e i n -  
s a t z b e a m t e ?  
V e r l e t z t e  o 
g e t ö t e t e  
Beamte? 
P o l i z e i a k -  
c i o n  m i t  
V o r b e r e  i- 
c u n g s z e i c ?  
Staat6an- 
~ ~ 1 t . c ~ ~ ~  t1 
fmicclsn.f 
Gerichcn-  
v e r f a h r e n ?  

1 4  

U.Schecke 

1 8 . 3 . 8 1  

B i e l e f p l d f N w  

SEK lag auf 
L ~ ~ ~ ~ , ~ ~  ~ ~ . , l ~ ~ -  
eande  festzu- 
nehmen. 
S i c h e r u n g s b e -  
a m t e r  r u t s c h t e  
a u s , a u s  MP 
l ö s t e  s i c h  e i n  
Schuß 

n e i n  

n e i n  

ja,SEK 

n e i n  

j a  

V o r - E r m i t t l u n g e n  
e i n g e s t .  , d a  
" t r a g .  Z u i s c h e n -  
f a l l "  

nein 

1 9  

E. Neu 

29 .9 .1981 

~ e r l i n  

F l u c h t  b e i  
V e r k e h r s -  
k o n t r o l l e .  
Schuß,nacKdem 
O p f e r  a n g e h a l t e r  
h a t t e  

n e i n  

n e i n  

n e i n  

n e i n  
n e i n  

n e i n  

1 5  

A.Berger 

15. J u n i  1981 

LudwigsmoosfBay. 

O p f e r  kam a u s  
e inem o b s e r v i e r t e r  
Haus m i t  l ä n g l .  
Gegens tand  

n e i n  ( g e l a d e n e  
J d g d w a f . i . H ü l l e )  

n e i n  

„in 

n e i n  
n e i n  

j a  

ja,-. ,170.2 
S m * :  
-. 

n e i n  

1 6  

Hausf rau  Kruggel  

2 5 . J u n i  1981 

o s e n h e i m a y e r n  

G e i s t e s k r a n k e  e r -  
schofi P o l i z e i -  
beamten. D a r a u f h i n  
mehrere  Dutzend 
Beamte 

j a  

j a  

? 
Koonnando) 

j a  
j a  

j a .  im w e i t e r e n  
V e r l a u f  

. . 

in,&,= S t a a m .  : 
mbfw T- e- 

PO- ~ l & , $ y  
n e i n  

1 7  

D i r k  S t o l z  

I4.Aug. 1981 

S a a r b r i i c k e n f k l .  

S c h ü s s e  a u f  Wagen. 
d a  s i c h  V e r k e h r s -  
k o n t r o l l e  e n t z i e h e n  
w o l l c e .  

n e i n  

n e i n  

n e i n  

n e i n  
n e i n  

n e i n  

j a  , An k l a g e  wegen 

1 B 

5 3 j ä h r i g e r  S c h l o s s e r  

1 5 , C e p t .  1981 
bei TrOisdorf 'Rhein 

NRW 

Versuch  e i n e r  Per -  
s o n e n k o n t r o l l e ,  m i t  
S p a t e n  b e d r o h t  

n e i n  

n e i n  

n e i n  

n e i n  
n e i n  

n e i n  

j a ,  Anklage. 
M 

,m.pm" r-lltq 
j a ,  F r e i s p r u c h  (Not- 
wehr)  

wegen K a n i e r v e r l e t z -  l ,  *: J ,  

uno m l t  T o d e s f o l q e  .B. [M 

Ausgang unbekannt  2 . h 5 t a u :  1 J.m.0. 
" f ~ l ä c c .  T m  - Y 



F a l l  N r . :  -1 
Dacum 1 
O r t  / Land 

Szenar ium 

Opfe r  mic 
Schußua f f e?  
Schuß- 
Wechsel? 
Sondere in-  
saczbeamce? 
V e r l e t z t e  o  
necöcece  

t i o n  mic 
Vorbe re i -  
t u n g s z e i c ?  
Scaacsan-  
w a l t s c h a f t l  

v e r f a h r e n ?  

!O (2  Tote)  1 2 1  1 22 i 23 1 24 
I I I I 

.Wolfram,21 J. 
.L. Uhl, 24 J ,  

V.Sever ino R.D.Klatt  2 7 j ä h r i g e r  A. M a r d i n i  
24 Jahre 

20.  10.81 22.10.1981 

ünchen /Bayern c h i . b '  ch  .„na,aa - 

e r s u c h  d e r  PKW wurde 
escnahme von o b s e r v i e r t  
ünf Neo-Nazis ( ~ ~ ~ ~ ~ h ~ i f t -  

Verdacht )  
) I Beamter d u r c p o l l z i s t  = i ß  
p l i c c e r  d e r  Hand ~ ~ ~ ~ f ~ h ~ ~ ~ -  
r a n a t e  v e r l e t z t ,  t(jr auf und 

Beamter du rch  cchoß 2  mal 
u g e l  e i n e s  Ko l l .  

27 .11 .1981 /p,h.-pf, 6.12.1981 31.12.1981 

Neus t ad t /We ins t r  . F ü r t h / B a ~ e r n  B e r l i n  

~~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ -  B a n k ü b e r f a l l  Persona luber -  
such und ~ l ~ ~ h ~  m i t  Gas-. p ru fung i n  
erschossen. ~~k~~~~ Revo l ve r .  Kne ipe durch 
als schießbereit. Auf d e r  Z i v i l b e a m t e ,  
Mordverdächtig.  flucht nach Beamter m i t  - Warnschuß Messer 

erschossen bed roh t  

andgranace  I nein eworfen  I Gasrevolver I n e l n  
I I I I 

e i n  n e i n  n e i n  
n e i n  n e i n  

I 

a ,  (+) P o l i z i s t  
e i n  schoß s i c h  

G l v i l f a h n d -  

n e i n  n e i n  
s e l b s t  i n  Hand 

a  j a  

j a  

Bundesanwalt  
ja,Genaral- j a ,Ank lage  

n e l n  F r e i s p r u c h  vom I n e i n  n e i n  
Vorwur f  " f a h r 1  
Tötung" 

Iofheirn/Hessen / Wesel /NRW 

unkwagenbeamte Geiselnahme b e i  
(erden zu a k t u e l -  Bankuberfall, 
em E inb ruch  
e r u f e n  , Op fe r  a l s  P o l i z i s t e n  
m i t  Schußwaffe e i n t r a f . s c h o ß  

d e r  Bankrauber 
m i t  G a s p i s t o l e  

Ja 1 j a  ( G a s p i s t o l e )  

n e i n  I n e l n  

n e i n  I n e l n  

n e i n  

I 

j a  , e i n g e s t  . 7 

"Notwehr" 
I 

n e i n  n e i n  



Fall Nr.: 

Name 

ort.~and 
Datum 

Szenarium 

Opfer mit 
Schußwaffe? 

SchuB- 
wechsel? 
Sonderein- 
satzbeamte 
Verletzte od 
getötete 
Beamte f 
Polizeiaktior 
mit Vorberei-nein 
tungszeit 
Staatsanwalt- 
schaftl. Er- 
mittlungen 
Gerichts- 
verfahren t 

3 1 

24 jähriger 
Mann 

Tuttlinqen/Bw 

1 2  ~kt.1982 

Beim Versuch 
einer Wohnungs-zu 
durchsuchung 
wurde mit ent- 
sicherter 
die Tür aufge- 
drückt, unbe- 
absichtigter 
Schuß 

nein 

nein 

nein 

nein 

ja 

ja 

6.300 DM wegen 
"fahrl. Tötung" 

2 7 

~ahrlehrer 
31 Jahre 

.Aachen/NRW 

30.5.1982 

Zivilstreife 
versuchte, 
Pkw auf zu- 
halten, der 
flüchtete 
und Streifen- 
wagen rammte 

nein 

nein 
(zivilstreife) 
nein 
nein (Knie- 
verletzung d. 
Zusammenstoß) 

ja 

nein 

2 9  

Gambia, 2 9  J. 

~ r t e n b e r g / H e s ~ . ~ r a n k f u r t / ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ e r t a l / N R W  

28 -7.1982. 

Zivilstreifen- 
beamte ver- 
suchten, einen 
mit Messer be- 
waffneten An- 
greifer (9e- 
richtet gegen 
Dritte) an Tat- 
ausführung zu 
hindern, daher 
Angriff auf 
Beamte 

nein 
(Messer) 

nein 
(Zivilb. ) 
nein 

nein 

nein 

ja,eingestbllt 

nein 

3 2  

PioCarnpagna 
58 Jahre 

FrankfurtIHess 

9.1 1 .I982 

Von Dritten 
einer Bau- 

bude wegen 
Einbruchsver- 

Waffedacht gerufene 
Beamte gerieter 
in Handgemenge 
mit Bauarbei-- 
ter, der sich 
rechtens in 
def Baybude 
au hie t. 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 

ja, eingestellt 

nein 

28 

G. Jungling 
33 Jahre 

27.6.1982 

Funkstreife 
zum vermeint- 
lichen ~ i ~ -  
bmch gerufen, 
~~~d~~~~~~~ 
mit Wohnungs- 
eigentümer, 
dabei löste 
sich schuß 

nein 

nein 

nein 

"ein 

nein 

ja, eingest. 

nein 

3 0 

Justizbeamter 
36 Jahre 

21 -8.1982 

Mit MP bewaffne- 
ter Geiselnehmer 
(2 Bankangestellte 
1 Polizist) wurde 
vom als Geisel qe- 
nommenen Beamten 
erschossen 

ja 
IMP) 

nein 

nein 

nein 

nein 

j a  
nein 



durchbrochen hat 



Gegenstand i n  d .  



F a l l  N r . :  

Name 

Geschlecht/ 
A l t e r  

Datum 

Or t ILand  

Szenarium 

Opfer  m i t  
Schußwaffe? 
SchuO- 
wechsel? 
3ondere i  nsatz-  
beamte o.Z iv i1-  
fahnder? 
V e r l e t z t e  o. 
g e t ö t e t e  Beamte 
Polizeiaktim mi t  
V-i-eit? 

T b a t s w d w -  
Licfer Emi t t l .  ? 

Ger i ch ts -  
ver fahren? 

5 1  ( 2  T o t e )  

Kar l  Uelahaye 
A l f red  Mertens 

m/40, m/25 

29.9.1983 

t tnp 

Banküber fa l l  
MännerGelselnahme, 

M i t  MP e rb f fnen  
P o l l z l s t e n  das 
Feuer auf ~ l ~ c h t -  
wagen und t o t e n  

belde 

Geiselnehmer j a  

Ja 

ne in  

ne in  
ne in  

n e i n  

j a  

:legen 3 P o l i z i s t . ,  
.6.9,14 M. m.8. 
Fahr lass.  KV m i t  
T n r i ~ w ~  

So (2 Tote) 

Kar l -Heinz M i l l e r  
Pe te r  M i l l e r  

m/20, m/19 

28.9.1983 

Aug~bur! /Bayern 

aus einem Auto 
e rö f fnen  v i e r  
das Feuer auf P o l i -  
z i s t e n  i n  z i v i l e m  
Wagen, mögl icher-  
weise Personenver- 
wechslung bei  ge- 
plantem Racheakt 

j a  

Ja 

Z i v i l e  
Einsatz t ruppe 

j a ,  2 v e r l e t z t  
ne in  

ne in  

j a ,  Notwehr 
PP--- 

52 

P ? t e r  B e h l  

m/25  

2 . 1 1 . 1 9 8 3  

Hanau/Hessen 

l l j t s c h l ä g e r e i  i n  
wohnung,Opfer 

. d r o h t  m i t  
Schreckschuß- 
pistole,12 
Schüsse von 
P o l i z i s t e n ,  
e i n i g e  " b l i n d "  
durch d l e  Tür  

% u d s & & i s t o l e  

n e i n  

n e i n  

n e i n  

n e l n  

j a ,  e inges t  . 

n e i n  

49 

Gerhard .Freundt 

m/26 

25.8.1983 

K O ~  n - ~ e s s e l  i n y ~ ~ w  

Opfer f u h r  betrunken 
i n  Schlangenl in ien 
auf dem Fahrrad. be i  
Konfrontat ion t r a t  
Pol izeibeamte ihm m i t  
gezogener Waffe ent -  
gegen (Pr i va twa f fe )  

ne in  

ne in  

Kr ipo  im P r i v a t -  
wagen 

ne!n 
ne in  

ne in  

ja 

1 ) 8  Monate m.8. 
) 8  Monate m.8. 

47 

Einbrecher 

m/52  

7.8.1983 

)ergisch-Gladb.- 
DU 

''&:~::~~~~:. 
Brecheisen auf  

+ 

48 

Student 

m/22 

2e.8.1983 

Düsseldor f  
NRW 

mask ie r te r  Mann 
m i t  Messer im 

Polizisten los 
wird auf der 
F ~ U C + I ~  

erschossen 

n e i n  

n e i n  

ne in  

ne! n 

ne 

nur vorermittl. 

ne in  

eines Stu- 
d e n t e n w o h n -  
h e i m s ,  be1  
F+uch tve rsuch  
in d i e  ~~~~t 
geschossen 

ne in  

ne in  

Z i v i l s t r e i f e  

ne in  
ne in  

ne in  

nu r  V o r e r m i t t l .  
da Notwehr 

, n e i n  





Bürgerrechte & Polizei 26 37 

Frankreich: 
Private Sicherheits-
dienste 
von F. Ocqueteau 

Wie In der Bundesrepublik sind auch in Frankreich seit den 70er Jahren 
private Sicherheitsdienste zu einer Wachstumsbranche geworden. Die 
Zahl der Beschäftigten entspricht inzwischen der Personalstärke der 
Police Nationale. 
Diese Entwicklung führte 1983 zu einem Gesetz, das die Kontrolle die-
ser Sicherheitsdienste und ihre Aufgaben regelt - ein Gesetz, das von 
der privaten Sicherheitsbranche als Erfolg gebucht wurde, da es die 
staatliche Anerkennung der privaten "Sicherheits"-Industrie ausdrückt. 

Die Polizeisoziologie auf dem eu-
ropäischen Kontinent hat erst sehr 
spät die Bedeutung der privaten 
Polizeien für die öffentliche Si-
cherheit und soziale Konfliktregu-
lierung, vor allem aber für die Si-
cherheit von Privatpersonen er-
kannt. In den angelsächsischen 
Ländern Ist das Phänomen der pri-
vaten Sicherheitsdienste nicht nur 
älter, sondern auch durch die Wis-
senschaft sowohl empirisch als 
auch theoretisch besser bearbeitet. 
1) 
Aber auch das französische Poli-
zelsystem, das sich bekanntlich 
durch das Modell einer verstaat-
lichten und zentralisierten Polizei 
auszeichnet, entgeht heute nicht 
der Tendenz der Privatisierung be-
stimmter Aufgaben. 
Seit 10 Jahren spüren Journalisten 
den öffentlich nicht zugänglichen 
Zuwachsraten des privaten Wach-
und Sicherungsgewerbes nach. Das 
Phänomen der Privatpolizeien Ist 
allerdings erheblich älter. Im 
Laufe des gesamten 19. und 20. 
Jahrhunderts 2) gab es Ansätze 
vor allem des Pariser Polizeiprä-

fekten, private Wachunternehmen 
zuzulassen. Sie sollten die angebli-
chen Schwächen der offiziellen -
sowohl der staatlichen als auch 
der städtischen Polizeien -
ausgleichen. 3) 
Im Unterschied zu den nordischen 
Ländern oder auch zu Deutschland, 
4) das zu dieser Zeit über ein 
beachtliches Netz und einen Ver-
band privater Sicherheitsdienste 
verfügte, sollten diese embryona-
len Ansätze und Forderungen nach 
Zulassung privater Sicherheits-
dienste in Frankreich letzten En-
des nur dazu dienen, mehr Haus-
haltsmittel und mehr Beamte für 
die öffentliche Polizei durchzuset-
zen. 5) 
Dennoch entsteht 1926 die erste, 
vom Pariser Polizeipräfekt zuge-
lassene Wachgesellschaft SPS (So-
cletei Parisienne de Surveillance). 
Sie erhielt die Aufgabe, bestimmte 
Pariser Gebäude zu sichern. 6) 
Diese Gesellschaft verfügte lange 
Zeit über eine Monopolstellung und 
ist heute das größte Sicherheitsun-
ternehmen Frankreichs. In den An-
fängen war die S.P.S. stark von 
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ehemaligen Militärs durchdrungen, 
ein Umstand, der für die privaten 
Sicherheitsunternehmen insgesamt 
typisch Ist: Diese können nur dann 
wirklich effektiv und auf Dauer 
lebensfähig sein, wenn sie auf 
ehemalige Polizei- und Gendarme-
rie-Beamte zurückgreifen können. 
Die S.P.S. blieb natürlich nicht 
das einzige Unternehmen der 
Branche, aber erst in den 70er 
Jahren expandierte die private Si-
cherheitsbranche in größerem 
Ausmaße, was auf die gewachse-
nen Möglichkeiten der Sicherheits-
und Überwachungstechniken zu-
rückzuführen ist. 7) Im Jahre 1979 
gab es in Frankreich 539 private 
Sicherheitsunternehmen gegenüber 
438 im Vorjahr. Im Jahre 1980 be-
schließt die Fbdbration francalse 
des organismes de prövention et 
de securitb (FFOPS) 8) , die 120 
größten Unternehmen, die sie ver-
tritt, neu zu gruppieren. Diese 120 
Unternehmen machen 85 % des 
gesamten Umsatzes der Privaten 
Sicherheitsbranche aus. Das größte 
Unternehmen beschäftigt 5.000, 
das kleinste 100 Mitarbeiter. 9) 
Zu Beginn der 80er Jahre schätzt 
man die Zahl der anderen, mittle-
ren und kleineren Unternehmen 
auf etwa 480. Sie müssen oft mit 
sehr wenig Personal auskommen 
und verschwinden früher oder spä-
ter wieder. Die Angestellten sind 
oft nicht fest beschäftigt und 
auch nicht sozialversichert. 
In den 70er Jahren herrschte ge-
genüber den Sicherheitsunterneh-
men ein staatliches lalsez-faire. 
Die 70er Jahre sind zudem das 
Jahrzehnt der großen Proteste ge-
gen die "milices patronale", die 
Werkschutzorganisationen. 10) 
Gegenüber den heftigen Protesten 
blieben die Verwaltungen taub. Sie 
reagierten nur mit Rundschreiben 
an die Polizeipräfekten, in denen 
diese aufgefordert wurden, Ein-

griffe privater Sicherheitsorganisa-
tionen auf öffentlichem Gebiet zu 
unterbinden und den Zweideutig-
keiten bzgl. dem äußeren Erschei-
nungsbild entgegenzuwirken, damit 
diese bei der Ausübung Ihrer 
Aufträge nicht mit der Polizei 
verwechselt werden können. 

Im folgenden soll der heutige 
Entwicklungsstand des privaten Si-
cherheitssektors unter drei Ge-
sichtspunkten untersucht werden: 

• erstens nach seiner quantita-
tiven Stärke 

• zweitens nach seiner rechtlich-
politischen Anerkennung durch 
den Staat 

• und drittens - thesenhaft - In 
seiner Bedeutung für das poli-
zeiliche Auftreten und die ge-
sellschaftliche Unsicherheit. 

1. Die Personalstärke des privaten 
Sicherheitssektors 

Einzige Quelle für die Personal-
stärke der privaten Sicherheits-
branche sind derzeit die Daten der 
1982 vom nationalen Statistikinsti-
tut durchgeführten Volkszählung. 
Das Institut hat 1983 eine neue 
berufssoz lologIsche Nomenklatur 
hervorgebracht, nach der die Be-
rufszugehörigkeit der Bevölkerung 
und ihre Stellung im Unternehmen 
besser erfaßt werden sollte. Unter 
der Rubrik 5317 - Überwachungs-
und Sicherheitskräfte - werden nur 
die untergeordneten Bediensteten 
aufgeführt, die folgendermaßen de-
finiert werden: 
• Arbeitnehmer, die im Auftrag 

Ihres Arbeitgebers den Schutz 
von Gütern (seltener Personen) 
gegen Unfälle und Angriffe si-
chern sollen. Diese Arbeitgeber 
können Unternehmen, Einzel-
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personen, zuweilen auch Behör-
den sein; 

• Arbeitnehmer, die an der öf-
fentlichen Sicherheit und Ord-
nung mitarbeiten, öffentliche 
Gebäude etc. sichern, aber 
nicht der Polizei, der Gen-
darmerie oder der nationalen 
Forstbehörde angehören. 

Das hochspezialisierte Wachperso-
nal der EDF (Electricitb de 
France) oder die unqualifizierten 
Gebäudewachen oder ConciArges 
fallen nicht darunter. 
Ebenfalls nicht mitgerechnet sind 
höhere Angestellte und Unterneh-
mensleiter. Diese sind allerdings 
auch sonst nirgends aufgeführt, da 
Betriebsleiter oder höhere Ange-
stellte nur nach der Größe des 
Unternehmens, aber nicht nach der 
Art der Unternehmenstätigkeit er-
faßt sind. 
Außerdem wird das staatliche 
Wachpersonal nicht von dem un-
terschieden, das auf privater 
Grundlage handelt. Die Beschäftig-
ten des privaten Sicherheitssektors 
können deshalb nur anhand einer 
Einteilung nach Aufgaben ge-
schätzt werden. Diese werden 
definiert nach Ort, Zeit und Mit-
tel: 
• allgemeine Überwachungsaufga-

ben im Inneren von Unterneh-
men (Hausdetektiv in Ge-
schäften, Kontrolleur in Kasi-
nos oder ähnlichem, Museums-
wächter) 

• Nachtwächterdienst 
• Bewachungsaufgaben von Pri-

vateigentum (Wildhüter, Bewa-
cher von Gewässern) 

• Bewachung öffentlich zugängli-
cher Objekte (Werkschutz, 
Parkwächter) 

• Bewachung mit Hunden 
• Personenschutz (Leibwächter) 
• Schutz vor technischen Gefah-

ren (staatliche Feuerwehr, 
Feuerwehr von Unternehmen) 

• Ermittlungsaufgaben (private 
Ermittlung, Detektiv) 

Diese recht heterogenen Aufgaben 
lassen allenfalls eine Klassifizie-
rung nach Rumpelkammer-Prinzi-
pien zu. Eine objektivere De-
finition des privaten Sicherheits-
sektors, die sich allgemeiner Zu-
stimmung erfreuen könnte, gibt es 
bisher noch nicht. Jede statisti-
sche Erfassung ist Gegenstand 
symbolischer und ideologischer 
Kämpfe. 11) Wir befinden uns hier 
inmitten eines solchen Kampfes. 
Die führenden Unternehmen des 
privaten Sicherheitssektors streben 
nach staatlicher Anerkennung. Sie 
wehren sich deshalb dagegen, nach 
Ihren Aufgaben eingeordnet und 
über denselben Kamm geschoben 
zu werden, der auch für andere 
professionelle Kategorien dieser 
Branche verwandt wird. 
Es Ist deshalb nicht zufällig, daß 
sich die größeren Sicherheitsunter-
nehmen dagegen wehren, mit Pri-
vatdetektiven zusammengefaßt zu 
werden. 
Trotz dieser Unschärfen enthält 
die folgende Statistik einige bisher 
unveröffentlichte Informationen: 
Zunächst zeigt sich, daß sich der 
private Sicherheitssektor personell 
der Größenordnung der Police 
Nationale annähert (1982: ca. 
110.000 Beschäftigte). Dies ist 
umso Interessanter, wenn man be-
denkt, daß damit zugleich Zweifel 
an der Wirksamkeit der offiziellen 
Polizei In einem Land ausgedrückt 
werden, das eine der höchsten 
Polizeidichten Europas hat. 
In den städtischen und industriel-
len Ballungsräumen und in den 
Regionen mit hoher Verwaltungs-
dichte ist die Beschäftigungszahl 
der privaten Sicherheitsbranche am 
höchsten. Paris und das Umland 
stehen mit einem Drittel der ge-
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samten Beschäftigten an der 
Spitze. Die 4 personalstärksten 
Departements vereinigen schon 
mehr als die Hälfte (52.8 %) der 
Beschäftigten. 
Das Personal der privaten 
Sicherheitsdienste ist vorwiegend 
männlich. Es werden weniger 
Ausländer beschäftigt als im 
Durchschnitt der französischen 
Wirtschaft (6,7 % gegenüber 9%). 
Die Arbeltslosenquote der Branche 
Ist relativ gering (5%), was den 
ökonomischen Erfolg des Privaten 
Sicherheitsgewerbes belegt, auch 
wenn die Anstellungen insgesamt 
nicht sehr dauerhaft sind. Die 
Qualifikationsanforderungen an die 
Beschäftigten sind immer noch 
recht niedrig. Für junge Arbeit-
nehmer, die mehrheitlich nach ei-
nem richtigen Beruf und nicht nur 
nach einer Arbeitsstelle suchen, 
ist die Branche deshalb wenig at-
traktiv. Nur 35% der Beschäftig-
ten sind unter 35 Jahre alt. Die 
2/3 der älteren Beschäftigten 
kommen meist aus anderen Wirt-
schaftszweigen und suchen in der 
Regel eine feste Stelle in einem 
aufstrebenden Wirtschaftszweig. 
Dieser Situation versucht die 
Branche durch eine verstärkte 
Professionalisierung entgegenzuwir-
ken, die auch von Seiten des Staa-
tes unterstützt wird. 12) 

2. Staatliche Anerkennug und poli-
tische Kontrolle 

Besonders seit Antritt der soziali-
stischen Regierung 1981 ist das 
Bewußtsein der staatlichen Stellen 
über die Notwendigkeit, die Funk-
tionen des privaten Sicherheitssek-
tors zu regeln, erheblich ange-
wachsen. Zweifellos hat die lange 
Oppositionsrolle Sozialisten und 
Kommunisten für die Übergriffe 
der privaten Sicherheitsorgani-
sationen sensibilisiert. 

Angesichts verschiedener Ereig-
nisse in den Jahren 1981 und 82, 
die größeren öffentlichen Protest 
erregten (z.B. die Ermordung eines 
clochards durch das Wachpersonal 
in den Pariser Hallen, das brutale 
Vorgehen des sog. Operati-
onskommandos Camemberts 
d'Isigny gegen eine lokale Streik-
bewegung), wollte die damals neue 
Regierung das Problem des rechts-
freien Raumes für die privaten Si-
cherheitsdienste durch juristische 
Abhilfen grundlegend angehen. Das 
Problem wurde öffentlich und im 
Parlament diskutiert im Zusam-
menhang mit dem Entwurf eines 
Gesetzes, das "die privaten Wach-
und Sicherungsdienste, sowie Geld-
transporte" regeln sollte. Es wurde 
schließlich am 12. Juli 1983 ver-
kündet 13) und geht im wesent-
lichen auf die Vorschläge des 
sozialistischen Parlamentariers 
Belorgey zurück, der der neuen 
Regierung eine einheitliche Linie 
in dieser Frage geben wollte. 14) 
Seit dieser Zeit sind die Aktivitä-
ten der privaten Sicherheitsdienste 
- einschließlich (firmen)interner 
Überwachungsdienste und Leib-
wächter - einem vorhergehenden 
Genehmigungsverfahren durch die 
Verwaltung unterworfen. 
Das wichtigste Ziel des Gesetzes 
ist es gewesen, der Verwaltung die 
Möglichkeit zu geben, die "Moral" 
der Leiter und des Personals der 
privaten Sicherheitsdienste anhand 
ihrer Strafregister zu überprüfen 
und "schwarze Schafe", die für 
Entgleisungen und Übergriffe ver-
antwortlich gemacht werden, zu-
rückzuweisen. 
Außerdem regelt das Gesetz die 
Bedingungen für das Auftreten 
privater Wächter auf öffentlichem 
Gebiet, das Tragen von Waffen 
und die öffentliche Berichtspflicht 
der Unternehmen, wodurch in allen 
Bereichen die Rechte und Pflich-
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ten privater Sicherheitsdienste von 
den Kompetenzen und Vorrechten 
der Polizei abgegrenzt werden 
sollen. 
Das Gesetz verbietet ferner jegli-
che Einmischung in Arbeitskämpfe, 
jegliche Überwachung politischer 
Meinungen, religiöser Auffassungen 
und gewerkschaftlicher Aktivi-
täten, sowie das Anlegen von Kar-
teien zu diesem Zweck. 
Das, was man auf den ersten 
Blick für einen Sieg der Demokra-
tie über letztlich nur ver-
abscheuungswürdige Praktiken hal-
ten könnte, hält jedoch einer ge-
naueren Analyse nicht stand. Der 
Sieg liegt viel eher auf Seiten des 
Verbandes der größeren 
Sicherheitsunternehmen (FFOPS), 
dessen Strategie seit Jahrzehnten 
auf eine irgendwie geartete recht-
liche Anerkennung gerichtet war. 
Zu diesem Zweck hatte der Ver-
band sich mit einem Berufspflich-
tenkodex versehen, der ihm nicht 
nur erlaubte, sich von zweifelhaf-
ten Vorgehensweisen, insbesondere 
kleinerer Sicherheitsdienste, for-
mell zu distanzieren, sondern auch 
sich selbst und seine Mit-
gliedsunternehmen von derartigen 
Anschuldigungen reinzuwaschen. 
Es handelt sich um einen Sieg auf 
zwei Ebenen: 
• zum einen wird die Strategie 

der ökonomischen Konzentra-
tion auf diesem Sektor geför-
dert, mit der die kleineren 
Konkurrenten, die die Spielre-
geln nicht beachteten und die 
Glaubwürdigkeit der Branche 
aufs Spiel setzten, ausgeschal-
tet werden sollen. 

• Zum anderen wird die Legiti-
mität der privaten Sicherheits-
branche neben der offiziellen 
Polizei anerkannt: 

• Die FFOPS erklärt: Wir sind 
keine Hilfspolizisten, wir sind 
Helfer der Polizei. 

Die Vertretung der ehemaligen 
Polizei- und Gendarmeriebeamten 
begrüßte diese Weihe zum "Helfer 
der Polizei" um so mehr, als da-
durch der private Sicherheitssektor 
zu einer Berufsalternative für Po-
lizisten geworden Ist. 
Seit der Diskussion des Gesetzes 
15) wird betont, daß 30.000 ehe-
malige Polizisten In der einen 
oder anderen Form Im privaten Si-
cherheitssektor arbeiten. Auch 
wenn diese Zahl übertrieben ist, 
ist sie doch ein guter Indikator 
für die Durchdringung der privaten 
Sicherheitsbranche mit ehemaligen 
öffentlichen Bediensteten. 
Nach der Verkündung des Gesetzes 
war die Sozialistische Regierung 
nicht in der Lage, sich entspre-
chender Mittel zu bedienen, um 
die Kontrolle des privaten 
Sicherheitssektors effektiv werden 
zu lassen. Die rechtliche Anerken-
nung dieses Sektors kam einem 
Korporativismus gleich. Die Sozia-
listen wagten es nicht, die Ver-
antwortung zu übernehmen für die 
Kontrolle einer neuen "Hilfs-Poll-
zei, wenn auch nur mit rein prä-
ventiven Aufgaben, die sich damit 
hätte brüsten können, öffentlich 
gebilligt zu sein." 16) 
Paradoxerweise war es die Rechte 
nach ihrer Rückkehr an die Macht 
im Jahre 1986, die diesen Schritt 
gewagt hat. Sie verkündete zwei 
Rechtsverordnungen und ließ ein 
langes Rundschreiben Ihres 
Sicherheitsstaatssekretärs R. 
Pandraud den Präfekten aller De-
partments zugehen, in dem diese 
aufgefordert wurden, im folgenden 
Jahr die administrative Genehmi-
gung privater Sicherheitsdienste 
mit dem Ziel "bester Zusammenar-
beit" zu vollziehen. 
Man kann das Gewicht der politi-
schen Variable In diesem Zusam-
menhang bezweifeln und es für 
unvermeidlich halten, daß ein Sek-
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tor mit 100.000 Beschäftigten 
rechtlich anerkannt wird. Man muß 
sich allerdings die Weihe, die der 
private Sicherheitssektor erhalten 
hat, im politischen Kontext des 
französischen Herbstes 1986 vor 
Augen führen, In dem die Regie-
rung auf eine nie dagewesene 
Welle von Attentaten reagieren 
mußte. 
Die Rolle, auf privatem aber öf-
fentlich zugänglichen Gebiet po-
tentielle Verdächtige benennen zu 
können, läßt der Parole der priva-
ten Sicherheitsdienste, Helfer der 
Polizei zu sein, erstmals größeren 
Wirklichkeitsgehalt zukommen. Es 
Ist offensichtlich, daß gerade 
jetzt, wo der Staat einen größeren 
Bedarf an der Mithilfe des priva-
ten Sicherheitssektors hat, das 
große Handeln zwischen der 
FFOPS und der Regierung um eine 
weitere Anerkennung im Gange 
ist. 

3. Private Sicherheit: Ersatz für 
das nicht erfüllte polizeiliche 
Slcherheisversprechen? 

Erklärungen zum Phänomen des 
rapiden Ausbaus privater Sicher-
heitsdienste in Frankreich müssen 
sich beziehen auf die ge-
sellschaftliche Unsicherheit einer-
seits und die Unfähigkeit der Poli-
zei, dem darauf begründeten 
Schrei nach Sicherheit gerecht zu 
werden. 17) Der wachsenden Zahl 
von Einbrüchen und Sachbeschädi-
gungen steht eine nur geringe po-
lizeiliche Aufklärungsquote ent-
gegen. Die Reaktion auf diese Si-
tuation hängt sehr stark vom Sta-
tus des Geschädigten ab. 
Da sie In der Regel nicht In der 
Lage sind, der Polizei Angaben zu 
machen, die zu einer Ergreifung 
des Täters führen könnten, sind 
Private mehr denn je darauf an-
gewiesen, Ihren Schutz selbst zu 

organisieren. An dieser Notwendig-
keit lassen sich - unabhängig von 
den Ursachen - die Auswirkungen 
der Unsicherheit am deutlichsten 
erkennen. Analysen über die Ko-
sten des Verbrechens zeigen diese 
Tendenz sehr deutlich: Ausgaben 
für Diebstahlsversicherungen stie-
gen zwischen 1976-82 um das 3 
1/2 fache, für Alarmanlagen und 
individuellen Schutz um das 5fache 
und für Panzerungen und Geld-
schränke um das 2,2fache. 18) Vor 
diesem Hintergrund der geringen 
polizeilichen Aufklärungschance 
wird die Anzeige zu einer bloßen 
Verwaltungsformalität, die dazu 
dient, eine Rückerstattung durch 
die Versicherung zu erlangen 19) 
und den Geschädigten von jeder 
Verantwortung für gestohlene 
Dinge und Dokumente zu entla-
sten. 20) 

Anders als bei den Einzelnen wirkt 
sich die Situation bei den organi-
sierten Geschädigten aus. Eine 
Reihe von Untersuchungen über 
die Herkunft von Strafanzeigen 
haben die Bedeutung Interner 
Überwachungsdienste (Hausdetek-
tive und Werkschutz z.B.) für die 
Aufdeckung von Eigentumsdelikten 
und Sachbeschädigungen herausge-
stellt. 21) 
Neben diesen internen Sicherheits-
diensten sind eine große Zahl von 
Unternehmen entstanden, die Ihre 
Sicherheitsleistungen anbieten. 
Auch diese Unternehmen sind im 
Bereich von Handel und Industrie 
sehr stark vertreten. Die Charak-
teristik Ihres Eingriffs besteht 
nicht so sehr in der Aufklärung 
und Verfolgung von Straftaten, wie 
dies bei der öffentlichen Polizei 
der Fall Ist. Vielmehr folgen sie 
einem kapitalistischen Kalkül der 
Vermeidung von Verlusten. 22) 
Wird ein Dieb auf frischer Tat er-
tappt, so rufen sie nur unter be-
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sonderen Umständen die Polizei. 
Der Normalfall ist der Ausgleich 
des Schadens. Nur bei besonders 
schweren Fäl len oder wenn ein 
Ausgleich nicht möglich ist bzw. 
verweigert wird, erstatten sie An-
zeige. Die offizielle Polizei schal-
tet sich nur ein, wenn sie darum 
ersucht wird. Sie protokolliert nur 
den Fall, eine weitere Funktion 
kommt ihr nicht zu. Nimmt man 
diese beiden Punkte zusammen -
die unterschiedliche Betroffenheit 
je nach Status des Geschädigten 
und die größere Fähigkeit der pri-
vaten Polizei zum Schutz vor Ei-
gentumsdelikten etc. - so zeigt 
sich, wie die französische Polizei-
"Landschaft" stillschweigend neue 
Aspekte erhält. Diese neuen 
Aspekte lassen sich erklären aus 
der Verschiedenheit der kontrol-
lierten Räume: Neben dem priva-
ten Raum, in dem die offizielle 
Polizei nur unter bestimmten Be-
dingungen eingreift 23) , und dem 
öffentlichen (öffentliches Straßen-
land), wo die Polizei präventive 
Handlungsformen entfalten kann, 
zeigt sich ein neuer Typus: der 
private aber öffentlich zugängliche 
Raum. Die Polizei kann prinzipiell 
auch diesen Raum durchdringen, 
tut dies aber nur, wenn die 
Eigentümer es wollen, d.h. wenn 
diese nicht mehr in der Lage sind, 
mit eigenen Mitteln die Sicherheit 
zu gewährleisten oder sich die 
Ordnungsstörungen auf öffentliches 
Gebiet ausdehnen. Oder aber auch, 
wenn die Aktivität der privaten 
Sicherheitsdienste zur Quelle des 
öffentlichen Konflikts oder Pro-
tests werden. 24) Die Organisie-
rung privater Sicherheit entschei-
det sich derzeit durch die finan-
zielle Stärke der Eigentümer: 
Größere Eigentümer sind in der 
Lage, Ihren Schutz selbst zu orga-
nisieren, die kleineren haben meist 
nicht die Mittel und geraten des-

halb immer mehr unter den Druck 
der Versicherungen, die eine ent-
scheidende Rolle für das Anwach-
sen der privaten Sicherheitsbran-
che haben. 
Es läßt sich nicht sagen, daß wir 
bei der völligen Delegitimation der 
öffentlichen Polizei und ihrem po-
tentiellen Ersatz durch die private 
Sicherheit angekommen wären, 
denn beide Kräfte entfalten sich 
nicht am selben Ort. Wir beobach-
ten hier vielmehr eine gesell-
schaftliche Arbeitsteilung mit der 
französischen Besonderheit, daß 
sich der private Sektor sehr stark 
auf die Vertreter der öffentlichen 
Sicherheit bezieht. Ihre enge Zu-
sammenarbeit ist aber nur mög-
lich, wenn ihre Beziehungen fried-
lich gelöst werden. 
Wenn nicht werden die Mechanis-
men der sozialen Disziplinierung 
im Laufe der Zelt andere Formen 
annehmen. Wird die Gesellschaft 
als Ganzes die sanften 
Kontrollformen der privaten Poli-
zeien annehmen? 

•• • ••• ••• •••• • • ••• • •• • 
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Frankreich: 
Neue 'An ti-Terror2Gesetze 
Die französische Regierung brachte im Sommer 1985 ein umfangreiches 
Gesetzespaket in das Parlament ein, das durch die Welle an Attentaten 
Im Jahre 1986 politisch kräftig unterstützt wurde. Das Parlament hat 
diese Gesetze am 6. und 9. September 1986 verabschiedet. 
Das Gesetzespaket setzt die Anreicherung des Strafgesetzbuches, des 
Strafverfahrensrechts und der polizeirechtlichen Kontrollbefugnisse um 
repressive und präventive Komponenten fort, die 1980 durch den kon-
servativen Justizminister Peyreffite begonnen worden ist. Damals waren 
die exekutiven Vorstellungen aufgrund des breiten öffentlichen Wider-
standes nur mit gebremster Kraft in den am 2. Februar 1981 verab-
schiedeten Gesetz "Securite et Liberte" umgesetzt worden. Wir haben 
hierüber mehrfach berichtet (siehe unsere Hefte 8 und 12). 
Wie die bundesdeutsche Regierung versucht auch die französische, ter-
roristische Anschläge zu nutzen, um weitere Befugnisse zur Terroris-
mus-Bekämpfung einerseits, aber auch darüber hinausgehende al lgemeine 
exekutive Eingriffsrechte In die Freiheiten der Bürger durchzusetzen. 
Im folgenden dokumentieren wir die Stellungnahme der erst kürzlich 
gegründeten Gewerkschaft der Rechtsanwälte Frankreichs. 

I. Befugnisse zur Durchführung von 
Identitätskontrollen 

1. Hierbei handelt es sich um eine 
Neuauflage des Gesetzes Securite 
et Liberte: 
Identitätskontrollen ohne konkrete 
Verdachtsmomente sind fortan 
möglich, um Gefahren für die öf-
fentliche Ordnung, insbesondere 
Angriffe auf die Sicherheit von 
Personen und Gütern abzuwehren. 
Durch diese Befugnis wird der Be-
griff der Prävention auf den Kopf 
gestellt, denn sie erlaubt die 
Verallgemeinerung der Identi-
tätskontrollen, ohne daß hierbei 
eine wirkliche Begründung gegeben 
werden muß. Damit diese Befugnis 
nicht In Konflikt mit der 
Rechtsprechung des höchsten Ver-
fassungsgerichtes (Conseil Constl-
tutlonel) gerät, sieht das Gesetz 
die Möglichkeit vor, den Nachweis 
der Identität durch jedes dazu 
geeignete Mittel zu erbringen. 

2. Die Formen der Identi-
tätskontrolle 
Weigert sich eine zu kon-
trollierende Person, Ihre Identität 
preiszugeben oder besteht der 
Verdacht, die vorgelegten Doku-
mente seien unecht, so kann die 
betreffende Person erken-
nungsdienstlich behandelt werden 
(Anfertigung von Fotos und Ab-
nahme von Fingerabdrücken). Dazu 
bedarf es nicht mehr der Erlaubnis 
der Staatsanwaltschaft und - ent-
gegen der Regelung von 1983 - ist 
die Durchführung dieser Maß-
nahmen nicht mehr beschränkt auf 
Fälle unabdingbarer Notwendigkelt. 

3. Konsequenzen der Erfassung 
Zur Erinnerung: Allein die Tatsa-
che eines Ermittlungsverfahrens 
gegen den Betroffenen reicht aus, 
um die bei einer Identitäts-
kontrolle und einer erken-
nungsdienstlichen Behandlung ange-
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fallenen Daten ohne jede Fristbe-
grenzung bei der Polizei zu spei-
chern. Wenn es dem Innenminister 
so gefällt, werden diese Daten den 
Bürger bis an sein Lebensende 
verfolgen. Die Polizei verfügt über 
große Möglichkeiten, die Tatsache 
eines Ermittlungsverfahrens zu 
schaffen. Ein Ermittlungsverfahren 
ist bereits dann gegeben, wenn 
eine Person sich weigert, ihre 
Identität feststellen zu lassen. 
Hierzu gibt es nunmehr einen 
neuen Straftatbestand: den Artikel 
78.5 

4. Sanktionen 
Die Weigerung, seine Identität 
preiszugeben, kann wie bisher 
schon nach dem Gesetz "Securitb 
et LibertO" mit einer Strafe von 
10 Tagen bis 3 Monaten Haft 
geahndet werden. 

II. Kampf gegen die Kriminalität 

1. Kriminelle Vereinigung 
Auch hierbei handelt es sich um 
eine Neuauflage des Gesetzes "Se-
curitO et LibertV. Nur das Straf-
maß für Kuppelei wurde nun auf 
maximal 3 Jahre begrenzt. 
Das Delikt der kriminellen Verei-
nigung gibt nahezu grenzenlose 
Ermittlungsbefugnisse. Es ermög-
licht die Verlängerung der Un-
tersuchungshaft. Es stellt auch im 
Kampf gegen die Gewerkschaften 
eine gefährliche Waffe dar. Im 
Falle der kriminellen Vereinigung 
ist die sofortige Anklage und 
Durchführung des Gerichtsverfah-
rens möglich. Ein solches Schnell-
verfahren durfte bisher nur durch-
geführt werden, wenn die Betref-
fenden auf frischer Tat ertappt 
wurden ("flagrant deut") und die 
Beweislage ausreichend erschien. 
Dies war vor allem im Bereich 
der kleineren und mittleren Ktirin-
nalität der Fall. 

2. Die Verurteilung im Schnellver-
fahren 
Eine Verurteilung im Schnellver-
fahren ist nun für alle Delikte 
möglich, bei denen die Strafe 
nicht 5 Jahre übersteigt. Neu an 
diesem Verfahren ist, daß es be-
reits durchgeführt werden kann, 
"wenn die gesammelten Beweise 
ausreichend erscheinen". Besonders 
für die mittlere und kleine Krimi-
nalität bedeutet dies, daß ein Tä-
ter, auch wenn er nicht auf fri-
scher Tat gestellt wurde, allein 
aufgrund polizeilicher Ermittlungs-
ergebnisse mit bis zu 5 Jahren 
Haft bestraft werden kann. 
Erscheint der Polizei ein Sachver-
halt als aufgeklärt, so übergibt sie 
ihn der Staatsanwaltschaft, die das 
Schnellverfahren in Gang setzt. 
Dieses Verfahren beraubt den 
Angeklagten aller Möglichkeiten 
einer wirksamen Verteidigung. Die 
Justiz bedient sich gegenüber der 
Polizei aller Möglichkelten, die 
Ermittlungsdossiers, die oft genug 
"wasserdicht" ausgearbeitet sind, 
sich aber nur auf fragwürdige 
Zeugenaussagen stützen, zu hinter-
fragen. 

3. Sicherheitsverwahrung 
a) Das Gesetzes erweitert die 
Möglichkeit der Sicherheitsverwah-
rung bei Attentaten. Statt einer 
30jährigen Gefängnisstrafe wurde 
nun eine 30jährige Sicherheitsver-
wahrung eingeführt. Das Gesetzes 
listet die einzelnen Delikte auf, 
bei denen das Landgericht oder 
das Oberlandesgericht die Sicher-
heltsverwahrung von 30 Jahren 
verhängen können. In bestimmten 
Fällen soll jedoch das Gericht die 
Möglichkeit haben, von der 
30jährigen Höchstdauer abzuwei-
chen: Die Auswahl der Delikte, 
bei denen ein Gericht auf die un-
tere Grenze von "nur" 18 Jahren 
Sicherheitsverwahrung herunterge-
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hen kann, lassen den demagogi-
schen Charakter des Gesetzes 
deutlich hervortreten. Die Regie-
rung gibt hier ihre ganz besondere 
Vorstellung von der Gefährlichkeit 
von Straftaten zum besten. Man 
lernt hier, daß der Mörder eines 
jungen Marokaners weniger gefähr-
lich Ist als der Mörder einer alten 
Frau - eine seltsame Auffassung 
von Gefährlichkeit. 
b) Ein solches Abweichen von der 
Höchstdauer von 30 Jahren 
Sicherheitsverwahrung dürfte aller 
Voraussicht nach nur in den sel-
tensten Fällen stattfinden. Gegen 
eine erneute Überprüfung, ob die 
Gründe, wegen derer die Sicher-
heitsverwahrung angeordnet wurde, 
noch vorliegen, sind besonders 
hohe Schranken errichtet worden. 
Der Gesetzgeber ist selbst den 
Anklagebehörden gegenüber miß-
trauisch, denn er läßt eine Re-
duktion der 30jährigen Sicherheits-
verwahrung erst nach Ablauf von 
20 Jahren zu. 

III. Terrorismus 

In der Begründung für die Geset-
zesänderungen gibt der Justizmini-
ster Chalandon zu, daß der Begriff 
des Terrorismus weder intellektuell 
noch auf der Gesetzesebene durch 
eine Definition zu erfassen ist. 
Dieser Umstand dient gleichzeitig 
als Rechtfertigung für den 
Ausnahmecharakter sowohl der 
Verfahrensregeln als auch der Ver-
änderung des Strafrahmens bei 
einzelnen Delikten. Die Verwen-
dung des Begriffs "Terrorismus" 
besitzt deshalb auch alle Unschär-
fen, die dem Begriff zugrunde lie-
gen. 
So soll es sich beim Terrorismus 
um ein individuelles oder kollekti-
ves Unternehmen handeln, das zum 
Ziel hat, den öffentlichen Frieden 
durch Bedrohung oder Schrecken in 

schwerster Weise zu beeinträch-
tigen. Die unbestreitbare Schwie-
rigkeit liegt darin, zwischen Ziel 
und Wirkung zu unterscheiden. 
Folgt man der vorgeschlagenen 
Definition des Terrorismus, dann 
hängt die Einschätzung eines Ge-
schehens als terroristischem von 
der Aufregung ab, die in der Öf-
fentlichkeit entstanden ist. Auf 
diese Weise entscheidet letztlich 
die Behandlung eines Geschehens 
in den Medien darüber, ob ihm das 
Ettikett eines terroristischen Ak-
tes angehängt wird. Objektive Kri-
terien sind jedenfalls dann nicht 
mehr gegeben. 

Die Regierung versteht sehr wohl, 
welche medienwirksamen Vorteile 
sie aus solchen Geschehnissen zie-
hen kann. Die Antwort auf die 
Anschläge, nämlich die Änderungen 
des Verfahrensrechtes, ließ nicht 
auf sich warten. Anklagen auf-
grund von Delikten aus dem Ter-
rorismus-Bereich sollen ganz nach 
Belieben entweder vor dem 
Schöffengericht (Cour d Assises) 
oder vor dem Pariser Ober-
landesgericht (Tribunal Correctl-
onnel) erhoben werden können. 
Schließlich ist auf eine weitere 
Gefahr hinzuweisen: Ist der Be-
griff des Terrorismus einmal in 
das Strafrecht und das Straf-
verfahrensrecht eingeführt, so läßt 
sich die Liste der Taten, die als 
terroristische bezeichnet werden, 
jederzeit erweitern. 
In dem Augenblick, in dem ein 
Strafverfahren im Wege des 
Schnellverfahrens ("Flagrant dellt") 
oder eines normalen Ermitt-
lungsverfahrens eröffnet und dieses 
von der Polizei in einen terroristi-
schen Zusammenhang gestellt wird, 
stehen ihr folgende Befugnisse zu: 
- Der Betroffene kann bis zu vier 
Tagen in polizeilichen Gewahrsam 
genommen werden. 
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- Jede Person kann durchsucht 
werden, ohne daß es eines beson-
deren Verdachts bedarf. 
- Die Polizei wird bei ihren Maß-
nahmen der Ermittlungszuständig-
keit des Vorsitzenden des Oberlan-
desgerichtes oder eines von dessen 
Beauftragten unterstellt. 

Folgende praktische Konsequenzen 
drohen: 
Fünf Tage Polizeigewahrsam kön-
nen verstreichen und jede Durch-
suchung kann ohne die Zustimmung 
des Betroffenen durchgeführt wer-
den. Dieser kann sich nicht Im 
mindesten dagegen wehren. 
Ebenso gibt es auch kein Rechts-
mittel, mit dem sich nachträglich 
die Rechtmäßigkeit des Verfahrens 
überprüfen ließe. Es ist zu be-
fürchten, daß der unscharfe Be-
griff des Terrorismus zusammen 
mit einem Mißbrauch der Befug-
nisse zur Inhaftierung und Durch-
suchung eingesetzt wird. 
Wenn das Verfahren vor dem Ge-
richt in Paris eröffnet worden ist, 
hat sich der örtliche 
Untersuchungsrichter, der bislang 
für die Ermittlungen zuständig 
war, für unzuständig zu erklären. 
Ist das Verfahren in der Provinz 
eröffnet worden, kann die Staats-
anwaltschaft verlangen, daß der 
zuständige Richter die Sache an 
die Gerichtsbarkeit in Paris ab-
gibt. 
... Für alle Personen, die im Zu-
sammenhang mit terroristischen 
Straftaten verurteilt worden sind, 
werden Maßnahmen der Aufent-
haltsbeschränkung angeordnet. Das 
Bedenkliche dieser Anordnungsbe-
fugnis liegt insbesondere darin, 
daß Aufenthaltsbeschränkungen un-
abhängig von der Schwere des 
Tatvorwurfes ausgesprochen wer-
den können, sich also auch gegen 
Personen richten können, die nur 
am Rande des Geschehens standen. 

Die Aufenthaltsbeschränkungen 
können für die zeit von zwei bis 
zu zehn Jahren ausgesprochen 
werden." 
Neu eingeführt wurde auch eine 
Art Kronzeugenregelung. Der oder 
die Tatbeteiligten, die Angaben 
machen, die zur Festnahme der 
Täter führen, erhalten Strafminde-
rung. Ausgeweitet wurde auch die 
Anwendung des Instituts der "täti-
gen Reue", die bisher nicht für 
kriminelle Vereinigungen und für 
Delikte gegen die Staatssicherheit 
gegolten hat. Das Gesetz enthält 
auch eine Regelung, die den Be-
hörden erlaubt, Zusammenschlüsse 
oder Vereinigungen von Ausländern 
zu verbieten und aufzulösen, wenn 
diese von Frankreich aus Akte des 
Terrorismus unterstützt haben. 
Diese Regelung ist besonders be-
denklich angesichts der völlig un-
brauchbaren Terrorismus-Defini-
tion. Sie kann im Endeffekt dazu 
führen, daß die Regierung jede 
politische Vereinigung von Exilan-
ten verbieten und auflösen kann, 
die gegen ihre diktatorischen Hei-
matregime kämpfen. 
Die hier skizzierten Gesetze haben 
folgende Titel: 
• Loi relatif A lutte contre le cri-
mirlallte) et la delinquance 
• loi tendant A limIter l'erosion 
des pelnes et instituer une voie de 
recours en matlere des pelnes) 
• loi relatif au control et 
Arification idente 
• loi relatif ä la repression du 
Terrorisme 
Die französische Gewerkschaft der 
Anwälte ist unter folgender An-
schrift erreichbar, unter der auch 
eine ausführliche Studie zu diesem 
Gesetzespaket von Henri Leclerc -
in französischer Sprache - an-
gefordert werden kann: 
Syndicat des Advocats de France 
(S.A.F.) 21, rue Victor Masse 
F - 750059 Paris 
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SPUDOK-Systeme der 
Polizei 
Spurendokumentationen dienen der Pol izei dazu, massenhaft anfallende 
Informationen in größeren Ermittlungsverfahren, sondern auch im Zu-
sammenhang von Demonstrationen und Blockaden eingesetzt. Die Spei-
cherung von Daten nicht verdächtiger "anderer Personen", wie sie u.a. 
in SPUDOK-Verfahren vorgenommen wird, ist ein wachsendes Problem. 

Die Entwicklung der polizeilichen 
Datenverarbeitung vollzog sich 
zunächst entlang relativ einfacher 
Verfahren. Die Fahndungsdatei, 
noch immer eines der Kernstücke 
von INPOL, benutzt(e) die 
Computertechnik als elektronisches 
Nachschlagewerk für Fahndungsno-
tierungen. Von den 1972 zunächst 
35 und heute mehr als 3.000 Ter-
minals werden Personendaten nach 
einer eventuellen Entsprechung in 
der Fahndungsdatei abgefragt. 
Auch die weiteren Personendateien 
(Kriminalaktennachweis, Haftdatei 
etc.) verfahren nach diesem Mu-
ster. Benutzt werden nur forma-
tierte Daten, also Daten, die nach 
einem festgelegten' Schema einge-
geben werden müssen. Deren 
schnelle Verfügbarkeit hat die 
polizeiliche (Erm ittlungs-)Tätigkeit 
erheblich verbessert, vor allem be-
schleunigt. Organisiert wurde je-
doch nur der schnelle Zugriff auf 
Wissen, nicht aber die Möglichkeit 
der Auswertung und Kombination. 
Genau dies ist aber die eigentliche 
Leistung, die die Datenverarbei-
tung eröffnet. 
Die Schwierigkeiten, formatierte 
Daten für die Auswertung, d.h. im 
Falle der Polizei für die Auto-
matisierung der Recherche zu nut-
zen, zeigten sich dann auch bei 
den Straftaten-/Straftäter-Dateien, 
für die die formularmäßige Erfas-
sung und Katalogisierung von 

Straftaten vonnöten ist. Der 1976 
hierfür gestartete Großversuch 
scheiterte u.a. an der Entwicklung 
brauchbare Kategorien für eine 
solche Erfassung, die Straftaten 
der Form und Begehungsweise 
nach unterscheidbar und ver-
gleichbar gemacht hätte. Im 
Unterschied zur herkömmlichen 
Form von Berichten und Anzeigen, 
wo eine Straftat in freiem Text 
geschildert wurde, gehen bei der 
formularmäßigen Erfassung im 
Computer eine ganze Reihe wich-
tiger Einzelinformationen und Kon-
textbeschreibungen verloren. 

PIOS: "Höchste Stufe der polizeili-
chen Datenverarbeitung" 
Gegenüber den computerisierten 
Nachschlagewerken (wie der Fahn-
dungsdatei) und den in großen 
Teilen gescheiterten Straftaten-
/Straftäter-Dateien werden in den 
Aktenerschließungssystemen PIOS 
und SPUDOK formatierte und frei-
textliche Erfassung verbunden. 
PIOS wurde seit 1975 zunächst im 
Bereich Terrorismus genutzt, war 
aber von Anfang an "anwendungs-
neutral" geplant. Seit 1980 wird 
dieses Verfahren deshalb auch in 
anderen Bereichen eingesetzt. Es 
gibt derzeit PIOS-Dateien für 
Rauschgift, organisierte Kriminali-
tät und eine "Arbeitsdatei PIOS 
Innere Sicherheit", in der neben 
der früheren PIOS-Datei Terroris-
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mus nun auch alle anderen PIOS-
Systeme des polizeilichen Staats-
schutzes integriert wurden. 
In einem PIOS-System werden alle 
in dem jeweiligen Er-
mittlungsbereich anfallenden Daten 
in nach Objektbereichen geglieder-
ten Unterdateien gespeichert. Da-
her auch der Name PIOS 
(Personen-Institutionen-Objekte-Sa-
chen). Ein Datensatz in PIOS ent-
hält nach der BKA-offiziellen Be-
schreibung von 1978 immer 
• einen formatierten Kopf, bei 
Personen etwa die Personalien und 
die Andresse, sowie eine Nummer 
des Datensatzes, 
• eine Kurzfassung der be-
treffenden Informationen, sei es 
nun ein Vernehmungsprotokoll, der 
Inhalt einer Post- oder Telefon-
überwachung, ein Hinweis aus der 
Bevölkerung o.ä. in Form von 
freiem Text; 
• einen Verweis auf die Fund-
stelle, sowie 
- Verknüpfungshinweise zu anderen 
Datensätzen, so daß beispielsweise 
eine Person anderen Personen, ei-
ner entsprechenden Organisation, 
einem Auto, das sie benutzt hat 
u.ä. zugeordnet werden kann. 

Neben dem direkten Zugriff und 
der Möglichkeit, Daten miteinan-
der zu verknüpfen, können alle 
Begriffe und Namen, als Suchwör-
ter verwendet werden. Die 
Auswertung nach Suchbegriffen er-
streckt sich auch auf die frei-
textlichen Bereiche. 
Die PIOS-Systeme werden zentral 
beim BKA geführt. Daran ange-
schlossen sind nur die Terminals 
der jeweils zuständigen Abtei-
lungen, auch der Länderpolizeien: 
bei PIOS-Terrorismus z.B. nur die 
Terminals der Staats-
schutzabteilungen. 

SPUDOK: Der kleinere Bruder von 
PIOS 
Im Unterschied zu PIOS, aber 
auch zu allen anderen Dateiformen 
in INPOL, ist das SPUDOK-System 
eine Entwicklung der Länderpo-
lizeien. Es wurde seit 1977 von 
den Landeskriminalämtern Bayerns 
und Nordrhein-Westfalens entwic-
kelt. SPUDOK-Systeme werden 
entweder zentral beim BKA (dies 
ist seit 1980 möglich), im Verbund 
der Landeskriminalämter und des 
BKA oder nur landesintern bei den 
Landeskriminalämtern betrieben. 
(Die landesinternen Dateien haben 
z.T. unterschiedliche Benennungen: 
Hessen HIDOK, Rheinland-Pfalz 
POLDOK.) Das System SPUDOK 
nützt die für PIOS beschriebenen 
Vorteile auf kleinerer Ebene. 
Spurendokumentationen dienen "der 
temporären Dokumentation und 
Recherche" (Küster, Kriminalistik 
1/1983 S. 43)- und waren zunächst 
für große und mittlere Fälle und 
für Ermittlungskomplexe geplant. 
Sie sollen ein Hilfsmittel für die 
in diesen Fällen gebildeteten 
Sonderkommissionen und 
Ermittlungsgruppen darstellen und 
die Informationen über die be-
treffenden Ermittlungen in einer 
Datei zusammenführen. Dies vor 
allem, wenn eine größere Zahl von 
Beamten mit einem 
Ermittlungskomplex betraut ist 
oder die Ermittlungen an verschie-
denen Orten geführt werden. Es 
handelt sich also nicht um eine 
ständige Datei, wie z.B. PIOS, 
sondern um ein Verfahren, das zu 
einem entsprechenden Anlaß je-
weils nach vorgegebenen Mustern 
neu angewendet wird. 
Nach Abschluß des Falles sollen 
die Dateien wieder gelöscht wer-
den. Weiterhin brauchbare Infor-
mationen werden dann in eine 
PIOS-Datei des entsprechenden Be-
reichs übernommen, so daß die 
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Spurendokumentationen nicht nur 
als Ermittlungshilfe in einem je-
weiligen Fall, sondern auch als 
Vorfilter für PIOS dienen. Über 
das Ausmaß dieser Umschichtung 
von Daten liegen keine Informatio-
nen vor. 

Der technische Aufbau 
Im Unterschied zu PIOS, wo der 
technische Aufbau des Systems be-
reits sehr früh klar beschrieben 
wurde, ist die Datenstruktur von 
SPUDOK-Verfahren nicht genau 
aus den offiziellen Erklärungen 
oder Artikeln herauszulesen. 
Wie in PIOS wird auch in SPU-
DOK-Verfahren Freitext und for-
matierte Erfassung kombiniert. 
Auch hier sind Verknüpfungen zwi-
schen den einzelnen Datensätzen 
sowie Suchbegriff-Auswertungen 
möglich. 
Im Unterschied zu PIOS stehen bei 
SPUDOK-Verfahren die einzelnen 
Objektbereiche der Ermittlungen 
und damit auch der Aufbau der 
Unterdateien nicht fest. Dieser 
kann jeweils den Erfordernissen 
des Falles angepaßt werden. 

Ein Beispiel, wie die Dateien in 
SPUDOK organisiert werden kön-
nen, gibt ein Mitarbeiter des 
bayerischen LKA in einem Aufsatz 
des Jahres 1979. (PAUL, Werner: 
Das EDV-Verfahren der 
Spurendokumentation, Kriminali-
stik, 4/1979, S. 150 f) 
Nach seiner Beschreibung werden 
für jedes SPUDOK-Verfahren meh-
rere sog. Index-Dateien und eine 
Spurendatei eingerichtet. Als In-
dex-Datei wurden hier eine Perso-
nen-, eine Kfz- und eine Firmen-
datei angelegt. "In den Index-Da-
teien wird kein Volltext abgespei-
chert. Dies erfolgt in einer 
Spurendatei, auf die die 
Fundstellenangaben der Index-Da-
teien verweisen. (ebd.S. 151 f.) 
Für die Personendatei heißt das 
z.B., daß neben einer Personen-
nummer die Personalien und die 
Adresse, sowie eine oder mehrere 
Notierungen der Spurendatei als 
Fundstelle angeführt werden. 
Über die Fundstellenangaben lassen 
sich Zusammenhänge unter den 
gespeicherten Informationen kon-
struieren. 

Abb. 5. Beispiel für Querverweise in den SPUDOK-Dateien 
Personendatei Firmen-Datei 

P 4711 
Schmidt Hans, 120139 Landshut 
phonetisch: SCHMID 
verh. Kraftfahrer 
München, Karlsplatz 1 
SPUR 1327 
SPUR 1430 

Spurendatei 

RED HORSE 
Diskothek 
München, Leopoldstr. 128 
Huber Hans, P4709, Inhaber 

SPUR 1327 

SPUR 1327 
Schmidt Hans P4711 trifft im RED HORSE 
Meier Walter P4730 und kauft von ihm 
für 1000,- DM den Pkw M-AX 693 

SPUR 1430 
Anonymer Hinweis auf tatverdächtigen Pkw 
M-AX 693 

Kfz-Datei 

M-AX 693 
Pkw Opel Rekord 
grün, Anhängerkupplung 

SPUR 1327 

4/79 Kriminalistik 



54 

In einer anderen Beschreibung aus 
dem Jahre 1985 zeigt ebenfalls 
ein Beamter des Bayerischen 
Landeskriminalamtes die Anwen-
dung einer SPUDOK für die Bear-
beitung einer Serie von Bank- und 
Sparkasseneinbrüchen (Prinz, Hein-
rich, Die Anwendung des SPU-
DOK-Systems, Kriminalist, 5/1985, 
S. 221 ff.). In diesem Falle wird 
nicht unterschieden zwischen In-
dex- und Spurendatei. Der Autor 
weist darauf hin, daß ein SPU-
DOK-System über jeweils mehrere 
formatierte und unformatierte, 
also hauptsächlich Freitext spei-
chernde Bildschirmmasken verfügt. 
Im besagten Fall beschreibt er den 
Aufbau eines Personenda-
tenbildschirms und eines Strafta-
tenbildschirms. In beiden werden 
jeweils formatierte und nicht 
formatierte Daten eingegeben. 
Außer durch Suchworte lassen sich 
diese Daten auch durch sog. Li-
stenausdrucke auswerten: "Die in 
formatierten Bildschirmen erfaßten 
Daten können in Listenprogramme 
zusammengefaßt und übersichtlich 
geordnet ausgedruckt werden." 
(ebd. S. 227) 

Der "Nutzeffekt" von SPUDOK-
Dateien wird darin gesehen, daß 
gerade die in umfangreichen 
Ermittlungskomplexen anfallenden 
Informationen "jederzeit und für 
jeden Zugriffsberechtigten trans-
parent bleiben". Kein Sachbear-
beiter kann sich letztlich diese 
Fülle von Daten und Erkenntnissen 
mit Sicherheit merken oder auf 
Anhieb aus den Akten herausfin-
den, wo z.B. überall ein gewisser 
Walter, ein blauer Opel, ein Frag-
mentkennzeichen PA -, eine 
blonde Frau, ein Werkzeugabdruck 
von 010 mm Breite oder der 
Schnitt einer Trennflex in dieser 
und jener Ausführung eine Rolle 
spielte. Wurden dagegen alle diese 

Daten gewissenhaft erfaßt, führen 
entsprechende Recherchen sehr 
schnell und nicht selten zur eige-
nen Verblüffung vor Augen, wo 
überall diese und jene Namen, 
Kennzeichen, Beschreibungen, 
Maße oder Arbeitsweisen bereits 
vermerkt worden sind." (Prinz, 
a.a.O. S. 227) 
Die "gewissenhafte Erfassung" vor-
ausgesetzt, können weder in PIOS 
noch in SPUDOK 
Informationsverluste vorkom men. 
Selbst unbedeutend erscheinende 
Hinweise werden unbewertet ge-
speichert. Bewertet und zugeord-
net werden sie mit Hilfe der 
Computerauswertung. Unbrauchbare 
Daten sind andererseits nicht wei-
ter hinderlich, sie werden in der 
Datei einfach "links lie-
gen"gelassen. SPUDOK eignet sich 
deshalb auch nicht nur für die 
Verarbeitung von Spuren, also fall-
bezogenen Informationen, sondern 
auch von Daten, die nur einen 
weitläufigen Zusammenhang mit 
einem zu ermittelnden Fall haben. 

SPUDOK-Verfahren - nur noch 
Routine 
Es ist deshalb kein Zufall, daß 
dieses System nicht nur für sog. 
"SOKO-Lagen", also "zum Zweck 
der Aufklärung umfangreicher 
Straftaten ... (sondern) ... zuneh-
mend auch zur Bewältigung 
polizeilicher Großlagen (etwa im 
Zusammenhang mit Blockadeaktio-
nen, d. Verf.), zur Gefahrenabwehr 
oder auch zur Fahndung nach 
ausgebrochenen "Strafhäftlingen" 
eingesetzt wird. 
(9.Tätigkeitsbericht des Bundesbe-
auftragten für Datenschutz - BfD 
für 1986 S. 59) 
"Neue SPUDOK-Dateien ein-
zurichten und zu betreiben, ist für 
das BKA inzwischen Routine 
geworden." (ebd.) 
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Daß die Einrichtung von SPUDOK-
Dateien keine seltene Ausnahme 
bleiben würde, ist von Anfang an 
abzusehen gewesen. 1981 war es 
in NRW bereits möglich, 99 SPU-
DOK-Verfahren nebeneinander zu 
betreiben (vgl. Wittenstein, Füh-
rungs- und Einsatzunterstützung 
durch die ADV, Teil I, Kriminalist 
12/81, S. 580). Erst die gehäufte 
Anwendung in den letzten Jahren 
hat die SPUDOK-Verfahren in den 
Blickwinkel der Daten-
schutzbeauftragten rücken lassen. 
Wie viele SPUDOK-Verfahren ins-
gesamt betrieben werden und in 
welchen Bereichen läßt sich aber 

auch an ihren Veröffentlichungen 
nicht absehen. Die publizierten 
Zahlen sind leider unvollständig 
zugänglich. So hat das BKA von 
1980-84 insgesamt 26 solcher Ver-
fahren angewandt, von denen Ende 
1984 16 wieder gelöscht waren. 
Für das Jahr 1986 gingen dem 
BfD insgesamt 15 neue 
Errichtungsanordnungen zu. Ende 
1982 zählte der hessische Daten-
schutzbeauftragte 6 landesintern 
eingerichtete Dateien, von denen 
einige schon über Jahre hinweg 
betrieben wurden (vgl. 7. und 9. 
TB des BfD und 12. Bericht des 
hessischen LfD). 
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Politische Anwendungen 
Ebenfalls nicht absehbar ist, in 
welchem Ausmaße SPUDOK im 
politischen Bereich eingesetzt wird 
und welchen Anteil diese Anwen-
dungen an der Gesamtzahl der be-
triebenen SPUDOK-Verfahren ha-
ben. Laut der Darstellung eines 
BKA-Datenverarbeitungsspezial isten 
ist "im Bereich der Bekämpfung 
terroristischer Gewalttäter die 
Nutzung des Spu-
rendokumentationssystems des BKA 
zwingend" (Wiesel "Befriedigend, 
aber manches fehlt noch", 
Kriminalistik 12/86, S. 591). 
Bei der wachsenden Verflüssigung 
des Terrorismusbegriffs, wie sie 
u.a. in den Anti-Terror-Gesetzen 
vom Dezember letzten Jahres zum 
Ausdruck kommt, und bei der Nei-
gung der Polizei, im Zusammen-
hang mit der Suche nach Terrori-
sten auch das gesamte politische 
"Umfeld" in Augenschein zu neh-
men, heißt das aber, daß die An-
wendung von SPUDOK-Verfahren 
bei allen militanteren Demonstra-
tions- und Protestwellen erwartbar 
ist. Daß dies auch z.T. bisher 
schon Praxis ist, zeigt die fol-
gende Zusammenstellung bekannter 
SPUDOK-Anwendungen in politi-
schen Angelegenheiten. 
• In Göttingen setzte die nieder-
sächsische Polizei 1981 erstmals 
eine Spurendokumentation ein, 
nachdem es im Zusammenhang mit 
örtlichen Hausbesetzungen zu einer 
Reihe von Sachbeschädigungen ge-
kommen war. Die Anwendung der 
Datei wurde öffentlich, nachdem 
Unbekannte über einen längeren 
Zeitraum hinweg den Polizeifunk 
abgehört hatten, um die Aktivitä-
ten eines "Aufklärungskommandos" 
auszuspionieren. Vor einschlägigen 
Szene-Treffpunkten wurden von 
den Mitgliedern dieser zivilen Po-
lizeigruppe Personen kontrolliert, 

Autonummern notiert u.a. In-
formationen gesammelt. Diese 
wurden eingegeben in das "System 
2" genannte Spurendokumentations-
system. Die Existenz des "Systems 
2" wäre wahrscheinlich nicht be-
kannt geworden, hätte sich das 
"Aufkdo" nicht eine Serie von 
Übergriffen zuschulden kommen 
lassen. 
• Seit Ende 1986 wird in Göttin-
gen wiederum eine SPUDOK be-
trieben, nachdem es im November 
zu einer "Scherbendemo" gekom-
men war. In beiden Fällen hatte 
der Landesdatenschutzbeauftragte 
nichts gegen den Einsatz der Da-
tei einzuwenden gehabt. 
• Im Sommer 1985 benutzte die 
Sonderkommission 783 des nieder-
sächsischen LKA ein SPUDOK-Ver-
fahren zur Speicherung der Daten 
von ca. 2.000 der 48.000 Bewohner 
des Landeskreises Lüchow-Dannen-
berg. Begründung war in diesem 
Falle eine Reihe von "Anschlägen" 
auf Strommasten, Baufahrzeuge, 
Firmenschilder u.ä., die sich im 
Laufe der Auseinandersetzung um 
Gorleben ereignet hatten. Das Er-
gebnis der Ermittlungen war die 
Konstruktion des Vorwurfs der Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung 
(vgl. u.a. TAZ 24.8.1985, FR 
22.8.85). Auch in diesem Falle 
hatte der Datenschutzbeauftragte 
nichts gegen die Dateiführung ein-
zuwenden. 
• Seit 1981 wird in Hessen eine 
HIDOK (so die dortige Bezeich-
nung der landesinternen SPUDOK-
Verfahren) betrieben, um den Mord 
an dem damaligen hessischen Wirt-
schaftsminister Karry aufzuklären. 
Da Karry einer der 
Hauptverantwortlichen für den Bau 
der Startbahn-West gewesen ist, 
ist davon auszugehen, daß in die-
ser Datei auch Informationen über 
Startbahn-Gegner gespeichert sind. 
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• Ebenfalls seit 1981 betreibt Hes-
sen eine HIDOK, in der alle An-
schläge auf US-Militäreinrichtun-
gen bearbeitet werden: Der hessi-
sche Datenschutzbeauftragte er-
klärte in seinem 12. Tätigkeitsbe-
richt (erschienen 31.12.1983) zu 
dieser Datei: 
"Bei den Tatverdächtigen handelt 
es sich um ganz verschiedene 
Personenkreise, die auch nicht 
demselben politischen Hintergrund 
zuzurechnen sind. Dementspre-
chend werden auch die jeweiligen 
Strafverfahren nicht verbunden. 
Sofern weitere Anschläge auf US-
Einrichtungen erfolgen, ist geplant, 
auch für diese Ermittlungen die 
Datei zu benutzen, sofern sie 
möglicherweise in irgendeinem Zu-
sammenhang mit einem zuvor ver-
übten Anschlag stehen könnten. Da 
vermutlich nicht damit gerechnet 
werden kann, daß zu irgendeinem 
Zeitpunkt überhaupt keine An-
schläge auf US-Einrichtungen mehr 
verübt werden und der Hessische 
Minister des Innern eine Löschung 
aller Daten erst nach rechtskräfti-
gem Abschluß des letzten Straf-
verfahrens für möglich hält, be-
deutet dies im Ergebnis, daß alle 
in dieser HIDOK-Datei gespei-
cherten Personen zeitlich unbe-
grenzt gespeichert sind." (5. 41) 
In diese Datei wurden auch die 
Daten zweier Mitarbeiter der 
Frankfurter Rundschau eingespei-
chert, nachdem diese auf der Su-
che nach Bildmaterial über die 
angebliche Lagerung von Giftgasen 
auf einer US-Militäreinrichtung aus 
dem fahrenden Auto heraus Bilder 
der Deponie aufgenommen hatten. 
(FR 28.10.83) 
• Die Proteste gegen die "Nachrü-
stung" sind Gegenstand gleich 
mehrerer bekannter SPUDOK-
Anwendungen: 

Die Datei "Lage 1" sollte über 
den "Heißen Herbst" 1982, die 
Proteste gegen die beginnende 
Aufstel lung von neuen US-Raketen, 
Aufschluß geben. Die Datei wurde 
zunächst als Verbunddatei geplant. 
An diesem Verbund beteiligte sich 
als einziges Land Bayern. Auch 
Bayern stellte nach einer Weile 
die Mitarbeit an der Datei ein, so 
daß die "Lage 1" ausschließlich 
BKA-zentral blieb. Wie lange diese 
Datei erhalten blieb, ist nicht be-
kannt. 
• Im Herbst 1983 richtete Rhein-
land-Pfalz eine "POLDOK Herbst" 
ein, mit der "Daten von Störern, 
Anscheinsstörern, Not-
standspflichtigen, Hinweisgebern, 
Zeugen, Tatverdächtigen und 
Anzeigeerstattern" im Zu-
sammenhang mit den "erwarteten 
Störungen gegen US-Einrichtungen 
durch militante Gruppen" erfaßt 
werden sollten. (10. Tätig-
keitsbericht der 
Landesdatenschutzkom m ission vom 
8.11.85, S. 15 f.) 
• Im Mai 1984 gab das rheinland-
pfälzische Innenministerium die 
Absicht bekannt, eine POLDOK zu 
den Blockadeaktionen im Raum 
Hasselbach/Hunsrück einrichten zu 
wollen. Nach öffentlichen Prote-
sten und Eingaben der Da-
tenschutzkommission wurde hierauf 
verzichtet. Daß es möglicherweise 
weitere SPUDOK-Verfahren über 
Blockadeaktionen gibt, ist nicht 
auszuschließen. Im 8. Tätig-
keitsbericht des BfD für 1985 ist 
jedenfalls davon die Rede, daß "in 
letzer Zeit ... häufig ... auch sog. 
Blockade-Straftaten gemeldet" 
würden. In welcher Form die ent-
sprechenden Daten in einer SPU-
DOK erfaßt werden, ob sie weiter 
In der Datei "Lage 1" oder in ei-
ner neuen Datei gespeichert wer-
den, ist, dank der zurückhaltenden 
Informationen des BfD, nicht fest-
zustellen. 
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SPUDOK ist gewiß keine Datei, 
die ausschließlich zu Zwecken der 
pol itischen Überwachung geschaf-
fen worden wäre. Die Übersicht 
macht aber deutlich, daß sie er-
stens zu diesem Zweck verwendet 
werden kann und daß sie zweitens 
auch dazu geeignet ist, angebli-
ches Licht in das organisatorische 
Dunkel der nicht mehr sauber 
parteimäßig gegliederten politi-
schen Protestbewegungen zu brin-
gen. 

Datenschutz: "Andere Personen" 
Ähnlich wie bei PIOS werden in 
SPUDOK Daten sog. anderer Per-
sonen gespeichert, Personen, die 
nur in mittelbarer Weise etwas 
mit einer Ermittlung oder einem 
Strafverfahren zu tun haben. Ihre 
Personendaten können, sofern dies 
nicht eigens ausgeschlossen wird, 
auch als Suchbegriffe verwendet 
werden. Entsprechend der KPS-
Richtlinien (Richtlinien für die 
Führung kriminalpolizeilicher 
Sammlungen) und der ähnlich lau-
tenden Dateienrichtlinien für das 
BKA dürfen diese Personen in au-
tomatisierten Dateien gespeichert 
werden, 
"wenn zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte die Annahme recht-
fertigen, daß dies zur Aufklärung 
oder vorbeugenden Bekämpfung 
schwerwiegender Straftaten, zur 
Ergreifung von zur Festnahme ge-
suchten Personen oder zur Abwehr 
einer im einzelnen Fall bestehen-
den erheblichen Gefahr erforder-
lich ist." 
Das SPUDOK-Verfahren beruht 
aber gerade darauf, daß alle auch 
unbedeutenden Hinweise und in 
diesem Zusammenhang auch Perso-
nendaten zunächst einmal gespei-
chert werden. SPUDOK-Verfahren 
werden auch längst nicht mehr nur 
temporär betrieben, wie dies im-
mer noch behauptet wird. Einzelne 

Dateien mit teilweise erheblichem 
Umfang werden bereits seit Jahren 
geführt (vgl. z.B. den schon zitier-
ten 12. Tb des hessischen LfD). 
Die Geltung der KPS- und Da-
teien-Richtlinien (und demgemäßer 
Überprüfungsfristen der Speiche-
rungsdauer) auch für die SPUDOK-
Dateien ist aber umstritten. 
Die Dateienrichtlinien fordern u.a. 
eine Benachrichtigung der be-
troffenen "anderen Personen", 
wenn die Speicherungsdauer ein 
Jahr überschreitet. Den letzten 
Berichten des BfD zufolge ist eine 
solche Benachrichtigung eher die 
Ausnahme als die Regel. Die Un-
terrichtung wird meist "mit der 
formelhaften Begründung", das 
Verfahren sei noch in der Schwebe 
und eine Mitteilung könne den 
Zweck des Verfahrens gefährden, 
abgelehnt (vgl. 9. Tb des BfD, S. 
59). 
Mit Verfahren wie SPUDOK ver-
sucht die Polizei, Infor-
mationsverluste im Laufe von 
Ermittlungsverfahren zu vermei-
den. Für die Betroffenen aber im-
pliziert diese Vermeidung eine Ge-
fährung ihres "Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung". 

••••••••••••••••••••• 
Appel/Hummel 
Vorsicht Volkszählung 
Kölner Völksblattvlg,, Köln 1987, 
DM 15,00 
Umfassendes Standardwerk zur Volks-
zählung; bietet sehr gute Hinter-
grundinformation und stellt den Zu-
sammenhang der Volkszählung mit der 
Gesamtplanung von 'Innerer Sicher-
heit", Sozialverwaltung und All-
tagskontrolle dar, 
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Umweltschutz durch 
private Anzeigen? 
von Reinhard Kegler und Ingeborg Legge 

Die Überprüfung der Effizienz des Umweltstrafrechts (UWtR) als Mittel 
zum Umweltschutz orientierte sich bislang an der Zahl registrierter 
Umweltdelikte. Die Rezeption und Nutzung des UWStRs seitens poten-
tieller Anzeigeerstatter wurde dabei weitgehend außer acht gelassen. 
Die vorliegende Untersuchung 1) beschäftigt sich vor diesem Hinter-
grund mit dem Anzeigeverhalten aus der Sicht des Anzeigeerstatters 
als erster Voraussetzung für das Tätigwerden der Institutionen des 
Strafrechts. 

Wie in jedem Jahr, so konnten 
auch 1987 die "Erfolgsmeldungen" 
der amtlichen Umweltschützer in 
den Medien verfolgt werden. 
Grundlage der Erfolgsmeldungen 
sind die Teile der "Daten zur 
Umwelt" des Umweltbundesamtes, 
die sich mit den polizeilich regi-
strierten Um weitverschmutzungen 
beschäftigen. 

"Die Zahl der erfaßten Umweltde-
likte hat sich von 1973 bis 1985 
(12.875 Fälle) mehr als verfünf-
facht Der Präsident der Be-
hörde, Heinrich von Lersner, und 
Bundesumweltminister Walter 
Wallmann sagten dazu gestern in 
Bonn, gerade in den letzten Jah-
ren seien viele Delikte bekanntge-
worden. 1981 seien 4.531 Gewäs-
serverunreinigungen gemeldet wor-
den, 1985 waren es schon 8.562. 
 Das sei weniger durch ver-
mehrte Polizeikontrollen zu erklä-
ren, sondern durch größere Auf-
merksamkeit in der Bevölkerung." 
(Hamburger Abendblatt vom 
5.2.1987) 

Was sich hinter diesen Zahlen ver-
birgt, ist hinlänglich bekannt: Ba-

gatellen und leicht sichtbare Ver-
unreinigungen stellen die überwie-
gende Mehrzahl der polizeilich 
registrierten Umweltverschmutzun-
gen (vgl. auch unsere Ausgaben 20 
und 25). 

Wer zeigt an? 

Eine Aktenanalyse (Totalerhebung) 
aller Ermittlungsakten der Ham-
burger Umweltschutzpolizei (PD 
455) aus dem 1. Halbjahr 1983 
(298 Fälle) und 1. Halbjahr 1985 
(365 Fälle) zeigte, daß eine zu-
nehmende Bereitschaft von Privat-
personen besteht, Informationen 
über umweltschädigende Ereignisse 
an die Polizei weiterzuleiten. Die 
Zahl der privaten Anzeigeerstatter 
stieg im untersuchten Zeitraum 
von 218 auf 259, die Anzeigen der 
Polizei von 80 auf 106. 522 der 
Verfahren waren bereits abge-
schlossen. 
Von den "von Amts wegen" einge-
leiteten 154 Verfahren wurden 152 
unterhalb der Ebene der Hauptver-
handlung erledigt. 2 Täter wurden 
zu einer Geldstrafe verurteilt. 
Die 368 von privater Seite ange-
zeigten Ereignisse führten in 362 
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Fällen zu einer Erledigung unter-
halb der Ebene der Hauptverhand-
lung, 5 Verfahren führten zu ge-
ringen Geldstrafen, in einem Fall 
wurde eine 6-monatige Freiheits-
strafe auf Bewährung ausgespro-
chen. 2) 
Die hohe Einstellungsquote ist 
darauf zurückzuführen, daß die bei 
den Strafverfolgungsorganen einge-
gangenen privaten Hinweise nahezu 
ausschl ießlich Bagatellvorfälle be-
trafen oder solche, die strafrecht-
l ich nicht relevant waren. 

Kenntnisse des Umwelt-Strafrechts 
und Anzeigeverhalten 

Warum der die Statistik füllende 
"aufmerksame Bürger" nahezu nur 
Bagatellen zur Anzeige bringt, 
sollte durch eine Befragung von 
600 Sportfischern geklärt werden, 
einer Gruppe, die mit den Proble-
men der Umweltverschmutzung -
insbesondere Gewässerverunreini-
gung - ständig konfrontiert ist und 
schon deshalb besonders sensibel 
auf Umweltschäden reagieren 
müßte. 
Wie erwartet hatten fast alle Be-
fragten vom UWStR schon einmal 
etwas gehört oder gelesen. Jedoch 
nur die Hälfte konnte nähere An-
gaben dazu machen. Ihr Wissen 
bezog sich nahezu ausschließlich 
auf den Bagatellbereich. Nur jeder 
20. Befragte konnte zwischen be-
fugter und unbefugter Verschmut-
zung unterscheiden.' Schon an die-
ser entscheidenden Stelle sorgte 
das "Zauberwort" Verwaltungs-
akzessorietät - die Abhängigkeit 
strafrechtlicher Regelungen von 
verwaltungsrechtlichen Bestimmun-
gen, wie z.B. wasserbehördl ichen 
Erlaubnissen zur Gewässerver-
schmutzung für Industrie und 
Kommunen - für eine fast voll-
ständige Verwirrung bei der Ent-

scheidung, ob eine Umweltver-
schmutzung strafrechtlich relevant, 
oder ob es sich um ein legales 
Geschehen handelte. 
Dieses geringe Wissen hat nicht 
nur Einfluß auf die normative 
Rahmung von 
Umweltbeeinträchtigungen, sondern 
es steuert schon im Vorfeld deren 
selektive Wahrnehmung. 
In der Befragung wurden Umwelt-
beeinträchtigungen mit Baga-
tellcharakter weitaus eher als 
strafrechtlich relevant ein-
geschätzt als schwere Umweltbe-
einträchtigungen durch Industrie 
und Kommunen. Der Ölwechsel 
über einem Siel oder das Abladen 
von Sperrmüll im Wald wurden 
eindeutig als Straftat bezeichnet. 
Das Einleiten kommunaler Abwäs-
ser ohne Genehmigung oder das 
Überschreiten genehmigter Emissi-
onshöchstwerte bei Spitzen-
belastungen durch ein größeres 
Unternehmen wurden eher als Zwi-
schenfall, Sachzwang oder Schwei-
nerei bezeichnet. 
Die von den 600 Befragten In den 
letzten 2 Jahren persönlich festge-
stellten Umweltdelikte -(26 Fälle) 
betrafen ausschließlich Bagatell-
straftaten oder Ordnungswidrigkei-
ten, die leicht zu erkennen und, 
siehe oben, auch weitaus eher als 
strafrechtlich relevant einge-
schätzt werden. 
Von Umweltdelikten bedroht fühlt 
sich fast jeder zweite. Anders als 
Im Bereich der Alltagskriminalität, 
wo eigene Opferwerdung und die 
objektiv sowie subjektiv empfun-
dene Schwere der Inter-
essenverletzung die Konfliktlö-
sungsstrategien bestimmt, ist die 
Wahl der Strategie bei der Lösung 
von Umweltproblemen maßgeblich 
vom Gefühl der Bedrohung abhän-
gig. 
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Wer sich allgemein von Umwelt-
delikten bedroht fühlt, der möchte 
bei konkreten Problemen diese 
nicht auf sich beruhen lassen, son-
dern sie mit Hilfe "Dritter" lösen; 
und dieser "Dritte" ist in den mei-
sten Fällen die Polizei. Obwohl 
2/3 der Befragten glauben, daß die 
Polizei eher "kleine Sünder" ver-
folgt, wird in 9 von 10 Antworten 
die Polizei für genau das richtige 
Instrument gehalten, um Umwelt-
delikte zu verfolgen. Die Umwelt-
polizei sollte nach Meinung der 
Befragten für diese Aufgabe per-
sonell und technisch viel besser 
ausgerüstet werden, eine Forde-
rung, die sich mit den Forderun-
gen der Polizei deckt. 
Aber auch der Zusammenschluß 
mit anderen Betroffenen und die 
Zusammenarbeit mit einer Bürge-
rinitiative wurden von den Befrag-
ten erstaunlich häufig als sehr 
wichtig bezeichnet. Diese Form 
der Problemlösung hat Im Alltags-
wissen einen festen, überwiegend 
positiv bewerteten Platz einge-
nom men. 
Im Alltagswissen der Bevölkerung 
ist die Polizei als unspezifische 
Konflikt- und Problemlösungsin-
stanz verankert, die dazu noch 
unentgeltlich arbeitet und zu jeder 
Tages- und Nachtzeit zur Verfü-
gung steht (vgl. Hanak, G. 1984). 
Auch Im Bereich von Umweltpro-
blemen wird von diesem unspezifi-
schen Hilfsangebot immer dann 
Gebrauch gemacht, wenn keine 
spezifischeren Problemlösungsagen-
ten vorhanden oder noch nicht im 
Alltagswissen der Betroffenen ver-
ankert sind. Wenn bei Umweltpro-
blemen neben der Polizei auch 
spezifische Problemlösungsagenten 
erreichbar sind, wird vorrangig de-
ren Hilfe In Anspruch genommen. 
Ein Beispiel hierfür ist die häufige 
Inanspruchnahme des Umwelttele-

fons bei Luftverunreinigungen und 
die häufigen Hinweise auf 
Umweltbeeinträchtigungen bei re-
gional aktiven, längerbestehenden 
U mweltschutzgruppen. 

Die Strategie von Umweltschutz-
gruppen 

Im Gegensatz zum schlecht infor-
mierten und von der Komplexität 
des UWStRs und seiner Verwal-
tungsakzessorietät völlig überfor-
derten "aufmerksamen Bürgers" 
sind Umweltschutzgruppen durch 
ihren Organisationsgrad und ihre 
Sachkompetenz durchaus in der 
Lage, das UWStR für ihre Ziele 
zu nutzen. Ihre Anzeigen füllen 
zwar nicht quantitativ die Stati-
stiken (9 Fälle), tragen aber zu 
deren qualitativer Erweiterung bei. 
Interviews mit Vertretern aus sie-
ben Hamburger Umweltschutzorga-
nisationen machten deutl ich, wel-
chen Stellenwert das Umweltstraf-
recht für ihre politischen Ziele 
und Durchsetzungsstrategien hat. 
Die Gruppen handeln Im Gegensatz 
zu den oben dargestellten "auf-
merksamen Bürgern" nicht als mo-
ralisch Entrüstete, sondern eher 
als sachkompetente und politisch 
motivierte Bürger. Sie können 
durch ihre kollektive Handlungs-
kompetenz langfristig wirkende 
Konfliktstrategien entwerfen. Ihr 
Expertenwissen erhöht den Status 
ihrer Stellvertreterfunktion bzgl. 
des Schutzes öffentlicher Güter 
und dadurch das allgemeine Inter-
esse an den von ihnen publik ge-
machten Fällen. Als Lobby der 
von der Umweltverschmutzung Ge-
schädigten favorisieren sie fol-
gende, miteinander kombinierte 
Konti I ktstrateglen: 
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• Aufklärungsorientierte Informa-
tionsveranstaltungen, z.B. wer, 
wann, wo, was unbefugt oder 
befugt verschmutzt, 

• Gruppeneigene Protestaktionen, 
wie Blockaden zu Land und zu 
Wasser und Schornsteinbeset-
zungen, 

• Erstattung von Strafanzeigen. 
Die sachkompetente Anzeigeerstat-
tung - oft mit erheblicher Errnit-
tungshilfe für die Polizei - ist in 
der Regel in größere Protestaktio-
nen eingebunden und somit Teil 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit bzw. Ih-
rer politischen Konfliktstrategie. 
Ein typischer Fall einer Anzeige-
protestaktion ist das Vorgehen von 
Greenpeace gegen eines der 
größten Ölentsorgungsunternehmen 
in der BRD. Deutlich wird der 
Einsatz ihrer sachlichen und tech-
nischen Kompetenz und Ihr Ver-
hältnis zur Umweltpolizei und -be-
hörde. Die Umweltschützer wollten 
in diesem Fall nicht auf den ge-
nerellen Zustand der Elbe auf-
merksam machen, sondern mit Ih-
rem Flußaktionsschiff exakt mes-
sen, wo genau die Verschmutzung 
beginnt; sie "wollen zu den Aus-
flüssen, dort messen, dort analy-
sieren und dann ...Konsequenzen 
ziehen." 3) Bei ihrer Aktion such-
ten sie nicht blind den Fluß ab, 
sondern nutzten Informationen aus 
Behörden und Betrieben. 

"Öl sieht man sofort ...., Lö-
sungsmittel wie Phenol rieche ich 
schnell .... Aber die ganzen chlo-
rierten Kohlenwasserstoffe sind 
halt nicht mehr zu sehen und zu 
riechen." 

Bei "Verdacht" sehen sie zuerst 
die Wasserbücher ein, was möglich 
ist, seit eine andere Umwelt-

schutzorganisation durch einen 
Prozeß die Möglichkeit der Akten-
einsicht "erkämpft" hat. Seitdem 
ist die Praxis der Umweltbehörde 
in Hamburg "eher liberal". 
Durch Einsicht in die Wasserbü-
cher stellten sie fest, daß das Un-
ternehmen die Grenzwerte über-
schritten hatte. 
Sie "machten eine Aktion", indem 
sie den "Ausfluß ganz einfach ver-
stopften". Als die akute Gefahr 
abgewehrt war, riefen sie die 
Wasserschutzpolizei, gaben ihre In-
formationen weiter und erklärten: 
"Wir haben als erste Maßnahme 
sofort das Rohr verstopft." Die 
Polizei wurde demnach nicht zur 
Gefahrenabwehr gerufen; diese 
Aufgabe erfüllten sie - wenn auch 
eher symbolisch - selbst. Die Auf-
gabe der Beweiserhebung und -si-
cherung übernahm ebenfalls die 
Gruppe und definierten so die 
Einleitungen der Firma als eine 
potentiell kriminelle Tat. Durch 
Ihr Laborschiff sind sie dazu bes-
ser in der Lage als die Hamburger 
Umweltschutzpolizei. Die Meßge-
räte sind denen von "Dow Cheml-
cal", "Bayer" und dem Laborschiff 
der Niedersächsischen Umweltbe-
hörde angepaßt, die Auswertungs-
verfahren sind aufeinander abge-
stimmt. Auch die Dokumentation 
der Beweise war gewährleistet: 

"Alle Daten laufen über Computer 
und können ausgedruckt werden 
und per Modem gleich Ins Büro 
weitergegeben werden." 

Die Umweltschützer übergaben da-
nach gleich das Material der Poli-
zei. Aufgrund der gut gesicherten 
Beweislage übernahm die Polizei 
die Definition der Umweltschützer 
und setzte sie auch gegenüber 
dem Betreiber durch: 
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"Die kamen, waren etwas hilfslos, 
aber auch voller Sympathie. Die 
Firma hat gesagt, ihr müßt jetzt 
sofort wieder aufmachen, und die 
Wasserschutzpolizei hat gesagt: 
Nee, wir rühren da nichts an, wir 
machen da nicht auf." 

Für die Umweltschutzorganisation 
war damit der "Fall erledigt", sie 
kümmerten sich jetzt nicht weiter 
darum. 
Nach der Aktion "informierten" sie 
die Umweltbehörde und erfuhren, 
daß die Firma "in letzter Zeit oft 
die Einleitungserlaubnisse über-
schritten hatte und daß die Be-
hörde dies wußte." 
Der "plakative Aspekt", die Einlei-
tung als kriminelle Handlung in 
den Medien darzustellen, stand bei 
der gesamten Aktion deutlich im 
Vordergrund. Als alternative Ak-
tion zur Strafanzeige gegen Ver-
antwortliche In der Behörde wähl-
ten sie deshalb ein Gespräch in 
der Umweltbehörde. 

Das Kriterium, nach dem alle be-
fragten Umweltschutzorgani-
sationen entscheiden, ob sie An-
zeige erstatten, Ist, ob sich ein 
Fall von Umweltverschmutzung be-
sonders seitens der Kommunen 
oder von Firmen skandalisieren 
läßt. Der Verfahrensausgang Ist 
dabei zweitrangig. Verurteilung 
und Nichtverurtellung können glei-
chermaßen öffentlich eingesetzt 
werden. Darüberhinaus spielen aber 
auch andere strafrechtsfremde 
Zielsetzungen eine Rolle; z.B. die 
Möglichkeit, über ein Ermittlungs-
verfahren Einsicht in Akten 
(wasserrechtliche Genehmigungen 
z.B.) zu erhalten. 
Anzeigeaktionen als Teil umwelt-
politischer Durchsetzungsstrategle 
haben seitens der Umweltschutz-
gruppen eher exemplarischen Cha-

rakter. Langfristig soll die 
Anzeigeerstattungslast an einzelne 
unmittelbar von Umweltschäden 
Betroffene zurückdelegiert werden. 
Einerseits, weil eine gut vor-
bereitete Anzeigeaktion zuviel Or-
ganisationskapazität bindet, ande-
rerseits, weil Gruppenmitglieder 
eine langfristige Kooperation mit 
den Strafverfolgungsorganen ableh-
nen. 
Durch die Delegation der Anzei-
geerstattungslast an unmittelbar 
betroffene Bürger verändern die 
Umweltschutzgruppen ihre Rolle 
im Krimlnalisierungsprozeß. Sie 
bleiben durch die Aufforderung 
anzuzeigen weiter in der Lage, 
entsprechende strategisch einsetz-
bare, justizielle Entscheidungen zu 
produzieren, die sie als Vertreter-
organisationen unmittelbar Geschä-
digter für die Öffentlichkeit kri-
tisch kommentieren und politisch 
nutzen können. Eine Anzeigeaktion 
soll 
1. öffentlichen Druck ausüben um 
strafrechtl ichen Schutz vor weite-
ren Umweltschädigungen durch In-
dustrie und Kommunen durchzuset-
zen, 
2. Großverschmutzer öffentlich 
benennen und ihr Treiben skandali-
sieren, 
3. die faktische Interessenallianz 
von Justiz, Industrie und admini-
strativen System herausstellen. 
Mit der Einleitung von Strafver-
fahren wird nicht in erster Linie 
eine Verurteilung der jeweiligen 
Verursacher angestrebt. Die Nut-
zung des strafrechtlichen Instru-
mentariums ist auf dem Hinter-
grund langjähriger Erfahrungen der 
Umweltschutzbewegungen mit Ju-
stiz und Verwaltung zu sehen. 
Gerade im verwaltungsrechtlichen 
Bereich sind ihnen die Schwierig-
keiten, die der Rechtsweg für sie 
bereithält (z.B. die Erlangung der 
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Klagebefugnis) bekannt. Demge-
genüber bietet sich die Erstattung 
von Strafanzeigen als ein leicht 
handhabbares Instrument an, zu 
dem sie aber als staatlich-repres-
sives Instrument im Kontext ihres 
politischen Selbstverständnisses 
eine differenzierte und kritische 
Einstellung entwickelt haben. 
Strafrecht als Mittel zum Umwelt-
schutz hat für sie vor allem stra-
tegischen Stellenwert. 
Keines der im untersuchten Zeit-
raum von Umweltschutzgruppen 
zur Anzeige gebrachten relevanten 
Delikte führte - trotz aktiver, 
qualitativ hochwertiger Ermitt-
lungshilfe für die Polizei - zu ei-
ner Verurteilung. Ebenso weisen 
die Anzeigen von Privatpersonen 
eine hohe Einstellungsquote auf. 
Wenn es überhaupt zu Verurteilun-
gen kam, dann bezogen sie sich 
ausnahmslos auf den Bereich der 
Bagatelldelikte. Bei diesen Delik-
ten wird der Verschuldungsnach-
weis deutlich dadurch erleichtert, 
daß es sich um leicht wahrnehm-
bare Vorfälle handelt, die weder 
von Genehmigungen abhängig, noch 
in größere wirtschaftliche Zusam-
menhänge eingebunden sind. 
Das Ist ein Grund dafür, daß die 
Verfolgung von Bagatelldellkten 
auch in Zukunft den Schwerpunkt 
der polizeilichen Tätigkeiten be-
stimmen wird - selbst bei weiterer 
personeller und technischer Aufrü-
stung. 

So intervenierte die Arbeitsge-
meinschaft kommunaler Spitzen-
verbände Niedersachsens beim In-
nenminister Möcklinghoff, nachdem 
die niedersächsische Polizei mit 
Umweltschutzkoffern ausgerüstet 
wurde und vermehrt gegen Stadt-
und Gemeindedirektoren wegen un-
befugter Einleitungen kommunaler 
Abwässer ermittelte. 

Nach einer Besprechung machte 
der Innenminister deutlich: "Der 
Koffer wird von der Polizei nur 
im Rahmen der allgemeinen Strei-
fentätigkeit und der Verfolgung 
von Hinweisen eingesetzt." (Ham-
burger Abendblatt vom 6.8.1985) 

Bei der Vorstellung des Tätigkeits-
berichtes 1985 der Hamburger Po-
lizei betonte der Polizeipräsident 
Dieter Heering die Erfolge der 
Umweitpolizei und kündigte für 
die Zukunft an: 

"Umweltdelikte sollen auch in den 
kommenden Jahren ein deutlicher 
Schwerpunkt in der Arbeit der 
Wasserschützer sein. Dabei wird 
ein besonderes Augenmerk auf die 
sogenannten Bagatellfälle, wie Öl-
wechsel über Sielen oder das Ver-
brennen von Unrat im Freien, ge-
worfen werden." (Hamburger 
Abendblatt vom 7.3.1986) 
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1) Der Aufsatz basiert auf einer 
Diplomarbeit: Kaatz, R./ Kegler, 
R./Legge, I.: Umweltstrafrecht und 
Anzeigeverhalten - Drei empiri-
sche Untersuchungen im Hambur-
ger Bereich, Diplomarbeit im Auf-
baustudium Kriminologie an der 
Universität Hamburg 1986. 
2) Sie galt der wiederholten Ein-
leitung häuslicher Gewässer seitens 
einer Privatperson. 
3) Zitate aus Interviews 
•••••••••••••••••••••• 
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Etappen auf dem Weg in 
den Atomstaat 
von Helga Ballauf 

Wie schwach müssen die inhaltlichen Argumente auf Seiten des Staates 
sein, wenn Entscheidungen immer häufiger dem "Souverän Volk" unter 
Anwendung des Gewaltmonopols aufgezwungen werden müssen und wie 
"schlagend" müssen die inhaltlichen Argumente des organisierten Bür-
gerprotests sein, wenn ihm nur noch mit Zwang und Zwangsdrohung 
beizukommen ist? So lautet die Frage der Autorin angesichts einer 
Chronologie Staatlichen Zwangs und Zwangsandrohung in und um Wac-
kersdorf. 

"Alles mußte erkämpft werden: gegen die kompakte Majorität, gegen 
die Parteien, gegen das Parlament." 
(in: "Lob der Außenseiter", Carl v. Ossietzky, Weltbühne, 4.1.1927) 

I. Vorbemerkung: 

Betrachtet man die verwaltungs-, 
strafrechtlichen und wirt-
schaftspolitischen Schritte der Re-
gierungen in Bonn und München, 
die den Bau der WAA in Wackers-
dorf als Herzstück ihrer Atompoli-
tik vorbereiten und begleiten, 
werden folgende Tendenzen sicht-
bar: 
1. Waren die ersten entsprechen-
den Entscheidungen relativ klar 
auf die WAA, auf Atomanlagen 
begrenzt (z.B. "Lex Schuierer", 
"Lex Wackersdorf", etc.), so wei-
tet sich mit der Zunahme des 
Protests auch das Instrumentarium 
der staatlichen Instanzen aus. Die 
Atomfabrik in der Oberpfalz (und 
nicht nur dieses Projekt) soll un-
gehindert verwirklicht, jeder Wi-
derstand in der Bevölkerung (nicht 
nur gegen die WAA) kriminalisiert 
und erstickt werden. So ist z.B. 
der neue Terrorismustatbestand 
nach § 129 a StGB "Störung öf-
fentlicher Betriebe" auch auf 

streikende Gewerkschafter an-
wendbar. 
2. Die staatlichen "Sicher-
heits"organe gehen - ob mit oder 
ohne ausreichender gesetzlicher 
Legitimation - vorsorglich gegen 
alles vor, was mit dem Kampf ge-
gen den drohenden Atomstaat zu 
tun hat: d.h., Veranstaltungen -
von einer Demo bis zu einem Mu-
sikfestival - werden verboten; 
Flugblätter, Zeitschriften (wie 
radi-aktiv) beschlagnahmt; Haus-
durchsuchungen, erkennungsdienst-
liche Behandlungen, vorläufige 
Festnahmen begleiten solche Maß-
nahmen. Bekommen die Veranstal-
ter vor Gericht letztinstanzl ich 
grünes Licht, stellt die Staatsan-
waltschaft nach Monaten oder 
Jahren anhängige Verfahren ein -
eines wurde auf jeden Fall er-
reicht: die umfangreiche Datener-
fassung, die Verunsicherung und 
Schwächung der "Szene". 
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3. Durch geschicktes Taktieren der 
Gesetzgeber soll einem breiten öf-
fentlichen Protest der Wind aus 
den Segeln genommen werden. Das 
gelang im "Koalitionsstreit" um 
die "Kronzeugen-Regelung", der 
von der sonstigen Brisanz der 
durchgezogenen Gesetze ablenkte. 
Dies gelang auch durch das Auf-
schnüren des Pakets von sieben 
"Sicherheitsgesetzen". Die rechtli-
chen Barrieren, die der rechnerge-
stützten Überwachung al ler Bun-
desbürger entgegenstehen, sol len 
jetzt schrittweise beseitigt wer-
den. Der Anfang ist mit den ma-
schinenlesbaren Personalpapieren, 
dem Schleppnetz-Paragraphen, den 
"Anti-Terror-Gesetzen" und der 
"ZEVIS"-Regelung bereits gemacht 
(vgl. unsere Ausgaben 23 und 25). 
4. Festzustellen bleibt aber: ge-
rade weil sich Opposition und Wi-
derstand allerorten regt(e), organi-
siert(e) und verbreitet(e), wurde 
und wird die Gesetzesmaschinerie 
immer häufiger in Bewegung ge-
setzt, um so das "staatliche 
Gewaltmonopol" zu verteidigen. 

Frankfurter Rundsugu 31.3.87 
Wächter lernen schienen 

WACKERSDORF '30. März (dpa). Die 
auf dem Gelände der Wiederaufarbei-
tungsanlage für Atombrennstoffe bei 
Wackersdorf (WAA) eingesetzten Wach-
leute werden seit Herbst letzten Jahres 
vereinzelt im Gebrauch Von Schußwaffen 
unterrichtet. Die Schießausbildung ent-
spreche einer Forderung des bayerischen 
Innenminsteriums und erfolge aus-
schließlich für die Zeit nach Inbetrieb-
nahme der WAA, sagte am Montag ein 
Sprecher der Betreiberfirma DWK. 

Eine Bewaffnung des Wachpersonals in 
der Bauphase sei nicht, vorgesehen, hieß 
es bei der DWK weiter. Bei der Bewa-
chung arbeitender Atomanlagen — wie 
etwa Atomkraftwerken sei die. Aus-
stattung mit Schußwaffen in Bayern je-
doch Vorschrift. Nach Mitteilung der 
DWK sind derzeit auf dem WAA-Bauge-
lände im Taxölderner Forst rund 120 Be-
dienstete eines privaten Bewachungsun-
ternehmens mit Sicherungsaufgaben be-
traut. 

Das bedeutet: der sich beschleuni-
gende Prozeß innenpolitischer Auf-
rüstung ist nicht zuletzt der Ver-
such, den erfolgreichen politischen 
Widerspruch und das demokratische 
Handeln "unten" im wahrsten Sinn 
des Wortes wieder "in den Griff 
zu kriegen". Schleichend, teilweise 
auch sprunghaft, werden Bürger-
rechte abgebaut. Dennoch, man 
könnte ironisch fragen: Wie 
schwach müssen die inhaltl ichen 
Argumente auf Seiten des Staates 
sein, wenn Entscheidungen immer 
häufiger dem "Souverän Volk" un-
ter Anwendung des Gewaltmono-
pols aufgezwungen werden müssen. 
Und: wie "schlagend" müssen die 
inhaltlichen Argumente des orga-
nisierten Bürgerprotests sein, wenn 
ihm nur noch mit Zwang und 
Zwangsandrohung beizukommen ist. 
Die Volkszählung bzw. ihr Boykott 
werden zeigen, wie die Kräfte 
zwischen beiden Seiten derzeit 
verteilt sind. 

II. Chronologie 

10.12.84: Die CSU-Fraktion bringt 
im Bayerischen Landtag einen Ge-
setzentwurf zum "Selbsteintritts-
recht" des Staates in den Fällen 
ein, in denen "eine staatliche Be-
hörde einer schriftlichen Weisung 
der Aufsichtsbehörden nicht 
fristgerecht" nachkommt. Hinter-
grund: der SPD-Landrat von 
Schwandorf, Hans Schuierer, setzt 
sich kraft Amtes gegen den Bau 
der WAA in seinem Landkreis ein. 
CSU-Fraktionschef Gerold Tandler 
im Landtag: "Mit unserer Gesetze-
sinitiative signalisieren wir der 
DWK vor ihrer endgültigen 
Standortentscheidung ..., daß ein 
Standort Wackersdorf politisch und 
rechtlich durchsetzbar ist." 
4.2.85: Die DWK entscheidet sich 
für den Standort Wackerdorf und 
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stellt am 22.2.85 den Antrag auf 
Baugenehmigung für die WAA. 
23.5.85: Die erste "Lex 
Wackersdorf" passiert das Bonner 
Parlament. Per Gesetzesänderung 
wird die erste gerichtliche Instanz 
bei Einsprüchen gegen technische 
Großvorhaben im Bereich der En-
ergieversorgung gestrichen. Auf 
den Bau der WAA bezogen heißt 
das: das Verwaltungsgericht in Re-
gensburg verliert seine Zuständig-
keit. Der Verwaltungsgerichtshof 
in München wird zur ersten In-
stanz. Dazu der Bayernkurier vom 
8.6.86: "Ein begrüßenswertes Ge-
setz also, an dem nur herum-
mäkeln kann, wer aus ideologi-
scher Verbohrtheit bestimmte Zu-
kunftsentwicklungen ablehnt und 
für seine Interessen zusätzlich 
Sand in das Getriebe der Justiz 
streuen konnte. Künstliche Blocka-
den werden künftig nicht mehr so 
leicht möglich sein." 
28.6.85: Der Bundestag verschärft 
das Demonstrationsrecht. Wegen 
Landfriedensbruch kann nun ver-
folgt werden, wer trotz Aufforde-
rung der Polizei seine "Vermum-
mung" nicht ablegt und damit - so 
in der Gesetzesbegründung - seine 
Identitätsfeststellung verhindert 
sowie derjenige, der seine 
"Schutzwaffe" ("die geeignet oder 
bestimmt ist, einen Träger von 
Hoheitsbefugnissen abzuwehren") 
nicht wegwirft. Grundsätzlich be-
geht jeder eine Ordnungswidrig-
keit, der auf Demonstrationen Ge-
genstände mitnimmt, die sich zur 
"Vermummung" bzw. als "passive 
Bewaffnung" eignen. 
7.7.85: Auf Antrag Bayerns und 
mit Zustimmung der SPD-Länder 
Bremen und Hamburg wird Wac-
kersdorf im Bund-Länder-Ausschuß 
der Gemeinschaftsaufgabe "Verbes-
serung der regionalen Wirtschafts-
strukturen" zum Vorrangstandort 

für Regionalzulagen bestimmt: 
staatliche Subventionen bis zur 
Höhe von 10% der Investitions-
summe kann demnach ein privates 
Unternehmen (z.B. die DWK) für 
"strukturfördernde" Projekte er-
halten. 
23.7.85: Der Bayerische Landtag 
verabschiedet die "Lex Schuierer", 
d.h. das Gesetz über das 
Selbsteintrittsrecht des Staates. 
Wenn der zuständige Minister "ein 
sofortiges Handeln aus wichtigen 
Gründen des öffentlichen Wohls, 
insbesondere in Fällen überörtli-
cher oder landesweiter Bedeutung 
für erforderlich hält" - so kann er 
künftig Entscheidungen durchzie-
hen, die vor Ort auf Widerstand 
bzw. rechtliche Bedenken stoßen. 
Der direkt von der Bevölkerung 
gewählte Landrat verliert bei ei-
nem solchen Vorgehen Zuständig-
keit und Entscheidungskompetenz. 
27.9.85: Der Bayerische Umwelt-
minister Dick erteilt die erste 
Teilerrichtungsgenehmigung für die 
WAA In Wackersdorf und ordnet 
die "sofortige Vollziehbarkeit" an. 
12.10.85: Während und im An-
schluß an eine Demonstration von 
50.000 WAA-Gegnern in München 
versucht die Polizei, solche Leute 
zu isolieren und festzunehmen, die 
sie dem "schwarzen Block" zu-
rechnet. Ein genehmigtes Straßen-
fest im Stadtteil Haidhausen wird 
von ca. 3.000 Beamten von, Poli-
zei, Sondereinsatzkommando und 
Bundesgrenzschutz geräumt, nach-
dem - wahrscheinlich von einem 
Zivilpolizisten geworfen - eine 
Bierflasche flog. Bei den als 
"Haidhauser Krawalle" be-
kanntgewordenen Zusammenstößen 
werden viele verletzt, Hunderte 
festgenommen. 
25.10.85: Um die Baugenehmigung 
für die WAA durchzusetzen, greift 
die Bayerische Staatsregierung 
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zum ersten Mal auf das Selbstein-
trittsrecht zurück - gegen das 
Landratsamt in Schwandorf. 
10.12.85: Der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof (seit der "Lex 
Wackersdorf" die Erstinstanz) 
weist mehrere Anträge auf Einst-
weilige Anordnung gegen die Wirk-
samkeit des Bebauungsplanes für 
die WAA ab. 
11.12.85: Die CSU im bayerischen 
Landtag setzt eine weitere "Straf-
fung" der Gerichtsverfahren über 
technische Großvorhaben durch. 
Die Zahl der rechtlich gegen eine 
Entscheidung der Verwaltung erho-
benen zulässigen Einwendungen 
wird verringert. Baubeginn für die 
WAA im Taxöldener Forst. 
12.12.85: Der Bundestag beschließt 
die zweite "Lex Wackersdorf". 
Durch eine Änderung des Investiti-
onszulagengesetzes werden u.a. die 
Höchstgrenze für Investitionskosten 
pro Arbeitsplatzbeschaffung bei 
der Vergabe von Investitionszula-
gen sowie das Kumulationsverbot 
von Forschungs- und Regio-
nalförderung aufgehoben (So darf 
künftig z.B. zusätzlich zur Regio-
nalförderung von 8-10 % eine For-
schungszulage von bis zu 20% ge-
währt werden). 
28.2.86: Der Bundestag beschließt 
das Gesetz über die Einführung 
der maschinenlesbaren Personalpa-
plere zum 1. April 1987. Mit ver-
abschiedet wird ein neuer § 163 d 
Strafprozeßordnung - der "Schlepp-
netz-Paragraph". Fortan dürfen un-
ter bestimmten Bedingungen an 
Kontrollstellen personenbezogene 
Daten aller dort angetroffenen 
Bürger erfaßt und bis zu sechs 
Monaten gespeichert und verarbei-
tet werden. 
30131.3.1986: Oster-Demonstratio-
nen gegen die WAA mit rund 
80.000 Teilnehmern. Zum ersten 

Mal wird in der Bundesrepublik 
CS-Gas eingesetzt. 
15.5.1986: Bei der Pf ingst-Demo 
am Bauzaun setzt die Polizei wie-
der CS-Gas ein. Bayerns Innenmi-
nister Hillermeier deckt das Vor-
gehen mit dem Satz, auch der 
Gebrauch von Schußwaffen wäre 
angesichts der "Chaoten" ange-
bracht gewesen. Er warnt "beson-
nene Bürger", durch ihre Teil-
nahme an Protestaktionen denen 
Schutz zu gewähren, denen es um 
einen gewaltsamen Angriff auf die 
staatliche Ordnung gehe. 
Über eine Anweisung an die Be-
zirksregierung der Oberpfalz wird 
um das WAA-Gelände eine "Bann-
meile" ausgewiesen, innerhalb der 
Zeltlager und "damit zusammen-
hängende öffentliche Vergnügun-
gen" nicht mehr stattfinden dür-
fen. Zudem verlangt die Staatsre-
gierung, daß rund um das Bauge-
biet ein breiter Waldstreifen gero-
det wird, um einen "Schutzraum 
für militante Störer", um einen 
"polizeifreien Raum" zu verhin-
dern. 
27.5.1986: Das Bayerische Kabinett 
beschließt, für die Landespolizei 
Gummigeschosse einzuführen. 
In der ersten Juniwoche 1986 wird 
der Oberpfälzer Polizeipräsident, 
Hermann Friker, abgesetzt. Be-
gründung: zu welches Vorgehen in 
Wackersdorf. 
7.6.1986: Die Groß-Demo am 
Bauzaun war tags zuvor letztin-
stanzllch vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof verboten worden. 
Dennoch kamen rund 20.000 nach 
Wackersdorf (Tschernobyl!). Erst-
mals wird Österreichern die Ein-
reise in die BRD mit der Begrün-
dung verweigert, ihre Anwesenheit 
würde "erhebliche Belange der 
Bundesrepublik" beeinträchtigen. 
Gegen die Demonstranten wird 
wieder CS-Gas eingesetzt. 
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2.7.1986: Auf Anfrage bestätigt 
Innenminister Hillermeier: für die 
bayerische Polizei wurden Gummi-
schrot und entsprechende Ab-
schußwaffen angeschafft, als "not-
wendige Konsequenz der gewalttä-
tigen Auseinandersetzungen" gegen 
die WAA. Außerplanmäßig und un-
ter Umgehung des Parlaments 
stellt die Staatsregierung 50 Mio. 
DM für die weitere technische 
Aufrüstung der Polizei bereit. 
26./27.7.86: Nach langem juristi-
schen Hin und Her darf das Anti-
WAAhnsinsfestival in Burglengen-
feld stattfinden. Von den anreisen-
den 100.000 Leuten werden rund 
70.000 in 20.000 Fahrzeugen von 
der Polizei im Vorfeld kontrolliert 
und registriert. Zum erstmals ge-
nehmigten Einsatz von Gum-
migeschossen kommt es nicht. 
12.9.86: In der Fernsehsendung 
"XY ungelöst" wird nach 5 "mili-
tanten Atomkraftgegnern" gefahn-
det. DM 10.000,-- werden ausge-
setzt. Einer der fünf meldet sich 
freiwillig - jedoch reichen die An-
schuldigungen nicht einmal für 
einen Haftbefehl aus. 
4.10.86: Nach erneutem juristi-
schem Hick-Hack darf in München 
zwar eine Anti-WAA-Kundgebung, 
jedoch keine Demonstration statt-
finden; enormes Polizeiaufgebot, 
Kontrollen und Festnahmen nach 
der Veranstaltung. 
17.-19.10.86: "Blockade-Tage" im 
Raum Schwandorf mit Radl-De-
mos, Kundgebungen, "Trödel"- und 
Sitzblockaden, Straßensperren, an-
gesägten Hochspannungsmasten 
etc. 
Angemeldete Veranstaltungen wer-
den kurzfristig verboten; Anwe-
sende von der Polizei eingekesselt; 
Hunderte - oft "nur" zur Fest-
stellung der Personalien - festge-
nommen. Die Zahl der Polizisten 
Im Einsatz übersteigt meist die 

der "Blockierer". Sondereinheiten 
stürmen eine Gaststätte in Pon-
holz und eine Wohnung in Burglen-
genfeld (wo WAA-Gegner 
übernachten) mit gezogenen Waf-
fen. Anrufer bei der Polizei hat-
ten von versteckten "Terroristen" 
wissen wollen. 
Am 22.10.86 wird Nr. 10 des 
"Bayerischen Anti-Atom-Magazins 
Radi-Aktiv" beschlagnahmt, Redak-
tions- und Mitarbeiterwohnungen 
durchsucht. Wie bei den bereits 
eingezogenen Nummern des von 
der Landeskonferenz der bayeri-
schen Anti-AKW-Bewegung heraus-
gegebenen Blattes wird aus der 
Kombination verschiedener Text-
stellen die "Aufforderung zu straf-
baren Handlungen" herausgelesen: 
so aus den "Schwarzen Listen" 
über Firmen, die an der WAA be-
teiligt sind; aus der kommen-
tarlosen Dokumentation stattge-
fundener Anschläge im Zusam-
menhang mit der Atomfabrik; aus 
dem Aufruf, der Zeitschrift Infor-
mationen - auch geheimgehaltene 
- über Polizeieinsätze und -strate-
gien zuzusenden etc. 
31.10.86: DWK stellt Antrag auf 
2. Teilerrichtungsgenehmigung, d.h. 
für den Bau des Hauptprozeßge-
bäudes. Die Bayerische Staatsre-
gierung stellt die Entscheidung für 
Frühjahr 1988 in Aussicht. 
18.11.86: Auf Verlangen der Be-
zirksregierung der Oberpfalz löst 
der Kreistag Schwandorf die im 
Sommer mit Salzburg geschlossene 
"Anti-Atom-Partnerschaft" wieder 
auf. Beanstandet worden war der 
"politische Charakter der Partner-
schaft, die darauf gerichtet Ist, 
den Bau der WAA zu verhindern." 
Dieser Eingriff ins Atomrecht aber 
stehe einer Kommune nicht zu. 
28.11.86: SPD-regierte Bundeslän-
der und Niedersachsen (CDU/FDP) 
bringen im Bundesrat einen bayeri-
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schen Gesetzesentwurf zu Fall, 
der einen erweiterten Landfrie-
densbruch-Paragraphen und eine 
schärfere Bestrafung für das 
Befürworten oder Werben für Ge-
walttaten, sowie die Strafbarkeit 
des Aufrufs zum Gesetzesboykott 
vorsieht. 
28.11.86: Die Bundeskonferenz der 
Anti-AKW-Bewegung wird in Re-
gensburg verboten. Begründung: 
Verschickte Arbeitsmaterialien 
ließen den Schluß zu, auf der 
BUKO würde zu Straftaten aufge-
rufen. Verwaltungsgericht und 
Verwaltungsgerichtshof geben der 
Stadt Regensburg recht. Das 
Innenministerium erweitert das 
Verbot der BUKO auf alle "Er-
satz- und Nachfolgeveranstaltun-
gen" im gesamten Freistaat. Zur 
Durchsetzung dieser Anweisung 
werden rund 1.000 Polizisten auf-
geboten. Zitat aus dem Versamm-
lungsverbot: "Die Stadt hält es für 
durchaus möglich, daß Äußerungen 
strafbaren Inhalts durch einzelne 
Veranstaltungsteilnehmer zu 
widersprechenden Erwiderungen 
anderer Versammlungsteilnehmer 
führen würden. Dies genügt aber 
gerade nicht, um die Gefahr einer 
Duldung solcher Äußerungen aus-
zuräumen. Vielmehr geht es 
darum, daß solche Äußerungen gar 
nicht erst abgegeben werden dür-
fen." 
November 1986: Auf Veranlassung 
der Bayerischen Staatsregierung 
bildet das Landeskriminalamt eine 
"Sonderkommission zur Bekämpfung 
der Anschläge auf 
Energieversorgungsunternehmen, 
Eisenbahnlinien und Strommasten". 
Der neue Innenminister August R. 
Lang: solche Taten seien straf-
rechtlich als "versuchte Mordan-
schläge" zu werten. 
12.12.1986: Der Bayerische Land-
tag billigt einen verbesserten 

Rechtsschutz für Polizisten. Der 
Staat verpflichtet sich, die Mühen 
und Kosten der Verteidung eines 
Beamten zu übernehmen, der "eine 
nur geringe Schuld" hat. In 
schwerwiegenden Fällen schuldhaf-
ter übergriffe soll eine vom Staat 
gezahlte Rechtsschutzversicherung 
greifen. Voraussetzung: Der Poli-
zist kann auf eine "besonders ge-
fahrgeneigte Tätigkeit" und auf 
einen "situationsbedingten 
Entscheidungskonflikt" verweisen. 
24.-31.12.86: Die Bayerische Lan-
desanwaltschaft will verhindern, 
daß "verantwortungslose Eltern" 
ihre Kinder als "Schutzschild ge-
gen polizeiliche Einsätze mißbrau-
chen". Letztinstanzlieh lehnt der 
Verwaltungsgerichtshof in München 
aber ein Verbot, zur weihnachtli-
chen Kundgebung in Wackersdorf 
Kinder mitzubringen, ab. Ein 
"Maulkorb" für Redner Robert 
Jungk bleibt bestehen. Weder er 
noch andere Redner dürften "An-
sichten vertreten oder Äußerungen 
dulden, die eine Straftat zum Ge-
genstand haben". Aufgehängt wird 
dieses gerichtliche Verdikt an 
Jungks früheren Aussagen wie 
"Macht kaputt, was Euch kaputt-
macht." 
Am 1.1.1987 treten die neuen 
"Anti-Terror-Gesetze" in Kraft. 
Die Kritik vereint z.B. den Bör-
senverein des deutschen Buchhan-
dels und die republikanischen 
Strafverteidiger-Initiativen: es 
handle sich um den Abbau elemen-
tarer bürgerlicher Freiheitsrechte, 
der jeden trifft. 
Der neue § 129 a erweitert den 
Straftatenkatalog für "ter-
roristische Vereinigungen": künftig 
fällt unter diesen Begriff bereits 
jeder, der sich mit anderen zu-
sammenschließt, mit dem Ziel, 
Munitionstransporte zu blockieren, 
Strommasten abzusägen, Bauma-
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schinen in Brand zu setzen etc. 
Bereits dieses "Organisationsdelikt" 
wird bestraft, unabhängig ob es 
zur Tat kommt oder nicht. 
Mit dem § 130 a StGB wird der 
Zensur-Paragraph, der 1981 nach 
5jähriger Gültigkeit wegen Bedeu-
tungslosigkeit und Unpraktikabilität 
gestrichen wurde, neu aufgelegt. 
Strafbar macht sich danach, "wer 
eine Schrift, die geeignet ist, als 
Anleitung zu einer rechtswidrigen 
Tat zu dienen, und nach ihrem In-
halt bestimmt ist, die Bereitschaft 
anderer zu fördern oder zu wec-
ken, eine solche Tat zu begehen, 
verbreitet, öffentlich ausstellt, an-
schlägt, vorführt oder sonst zu-
gänglich macht." Aus dem Gutach-
ten Prof. Friedrich Denckers 
(Hannover) für den Bundestag: 
"Geeignet sind dazu ein Großteil 
aller geläufigen Thriller..., jedes 
Bastel-, Chemie-, Physik- oder 
Handwerkslehrmittel, das techni-
sche und naturwissenschaftliche 
Kenntnisse vermittelt, 
betriebstechnische oder betriebs-
wirtschaftliche Anleitungen ... zu 
öffentlichen ... Versorgungsunter-
nehmen, ....betriebliche An-
weisungen, die zur Vermeidung von 
Störungen .... dienen, ... - die 
Vermittlung der Kenntnisse all 
dieser Dinge Ist stets "als Anlei-
tung geeignet". (Vgl. auch unsere 
Ausgabe 25, S. 79.) 
Ab 1.1.87 können die Polizeibehör-
den des Bundes und der Länder, 
sowie die Zollfahndungsstellen rund 
um die Uhr im direkten Zugriff 
auf das Zentrale 
Verkehrsinformationssystem (ZEVIS) 
beim Kraftfahrzeugbundesamt In 
Flensburg Auskünfte über alle zu-
gelassenen Fahrzeuge und ihre 
Halter direkt abrufen. 
8.1.87: Das Bayerische Kabinett 
billigt für 1987 1.200 Neu-
einstellungen bei der Polizei und 

stellt für 1988 eine weitere Auf-
stockung in Aussicht. 
Im Januar 1987 richtet die Bayeri-
sche Staatsregierung beim Lan-
deskriminalamt ein "vertrauliches 
Telefon" ein, über das anonyme 
Anrufer der Polizei beim Aufspü-
ren von Strommmasten-Umsägern 
und sonstigen "Terroristen" helfen 
sollen. 200.000,-- DM Belohnung 
winken. Mit 70.000 Plakaten im 
Freistaat sollen die "Hobby-Detek-
tive" für die Zusammenarbeit mit 
der Polizei gefunden werden. 
16.-18.1.87: Im Nürnberger KOMM 
kann nach langem Hin und Her die 
geplante BUKO doch stattfinden. 
Auf Druck des bayerischen Innen-
ministeriums hatte die Bezirksre-
gierung Mittelfranken die BUKO 
zunächst verboten. Außerdem 
sollte das KOMM geschlossen blei-
ben, so daß auch eine öffentliche 
Sitzung der Grünen- Bundestags-
fraktion unmöglich geworden wäre. 
Letztinstanzlich gibt schließlich 
der Verwaltungsgerichtshof grünes 
Licht, allerdings mit Auflagen: So 
sollen u.a. die Namen der Arbeits-
kreisleiter der Polizei genannt 
werden. Sie sollen sich verpflich-
ten, in der Diskussion keine ge-
waltbefürwortenden Äußerungen 
und auch keine Aussagen zuzulas-
sen, wonach es In der Bundesrepu-
blik "politische Gefangene" gibt. 
Die BUKO beschließt, sich an 
diese Auflagen nicht zu halten. 
Daraufhin wird in der Nacht zum 
Sonntag nach 1 1/2 tägiger stö-
rungsfreier Dauer doch wieder 
verboten. Am 18.1. lösen die Teil-
nehmer die Veranstaltung von sich 
aus auf. 
Am 25.1.87, eine Woche vor der 
Bundestagswahl genehmigt Bun-
desforschungsminister Riesenhuber 
für den Schnellen Brüter in Kalkar 
80 Mio. DM, ohne dazu gesetzlich 
verpflichtet zu sein. Noch Im Au-
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gust 1986 - nach Tschernobyl -
hatte Riesenhuber einer strengen 
Überprüfung der umfangreichen 
technischen Störfälle beim Bau der 
Anlage zugestimmt, in der einmal 
Reaktorplutonium (aus der WAA) 
in reines Waffenplutonium umge-
wandelt werden soll. 
2.3.87, es ergeht das Urteil im 
"Radi-Aktiv-Prozeß". Den drei Re-
dakteuren kann der Hauptanklage-
punkt - Aufforderung zu Brandan-
schlägen und Sachbeschädigungen -
nicht nachgewiesen werden. Nach 
dem Motto - im Zweifel für den 
Angeklagten - spricht der Richter 
sie von diesem Vorwurf frei. Aber: 
gleichzeitig sieht er die Anklage-
punkte "Verletzung des Dienstge-
heimnisses" (wegen des Appells an 
die Leser, der Zeitschrift geheim-
gehaltene Polizei-Einsatzpläne zu 
schicken) sowie "Verunglimpfung 
des Staates und seiner Symbole" 
(wegen der Verfremdung des Baye-
rischen Wappens mit Pistole, 
Knüppel, Polizeihelm und bissigen 
Hunden auf einer der Radi-Aktiv-
Titelseiten) als erfüllt an. Der 
Nürnberger Amtsgericht verhängt 
Geldstrafen zwischen 900,-- und 
3.600,-- DM. 
4.3.87: Die DWK beginnt mit der 
Errichtung des Brennelemen-
teeingangslagers auf der Baustelle 
Wackersdorf. Zuvor hatte die Be-
zirksregierung Oberpfalz den So-
fortvollzug für die Baugenehmi-
gung angeordnet. Ursprünglich 
hatte die DWK angekündigt, von 
Ihrem Baurecht solange keinen 
Gebrauch zu machen, bis der Bay. 
VGH über die Rechtmäßigkeit der 
1. Tellerrichtungsgeneh migung 
(TEG) entschieden hat. 
1. Märzwoche 87: Schlag auf 
Schlag werden in der juristischen 
Auseinandersetzung gegen die 
WAA mehrere unerwartete Winkel-
züge bekannt: Vor dem Prozeßbe-

ginn (für den 2. April 87 angekün-
digt) im seit 1 1/2 Jahren anhän-
gigen "Eilverfahren" gegen die 1. 
TEG schreibt der VGH den Betei-
ligten am Verfahren: möglicher-
weise sei die 1. TEG rechtswidrig 
ergangen - denn für den geneh-
migten Bau des Stahlzauns, des 
Wachgebäudes, des Brennelemente-
eingangslagers sowie für die Erd-
arbeiten für das Hauptprozeßge-
bäude sei u.U. gar nicht das 
Atomgesetz, sondern ledigl ich das 
Baurecht einschlägig. Die WAA-
Kläger argwöhnen, dies könnte ein 
raffinierter Schritt sein: sie bekä-
men formal Recht, die 1. TEG 
müßte zurückgenommen werden -
tatsächlich aber würde die DWK 
auf der Basis des einfachen Bau-
rechts weitermachen. Die Reaktion 
der WAA-Betreibergesellschaft auf 
den VGH-Brief: die DWK zieht 
den atomrechtlichen Genehmi-
gungsantrag für die Baugrube des 
Hauptprozeßgebäudes zurück. An-
geblich sollen die Maße dieses 
Herzstücks der Wiederaufberei-
tungsanlage verändert und der An-
trag für die entsprechenden Erdar-
beiten gleich In die 2. TEG aufge-
nommen werden. Für die Gegner 
und die Kläger gegen die WAA 
gibt es für diesen Schritt zwei 
mögliche Erklärungen: Entweder 
will die DWK damit ihre Chance 
erhöhen, die 1. TEG beim Prozeß 
vor dem VGH bestätigt zu be-
kommen. Oder aber: die seit lan-
gem gehegte Befürchtung der 
WAA-Gegner ist richtig, wonach in 
Wackersdorf gar nicht wiederauf-
bereitet werden soll, sondern 
vielmehr das sog. Brennelemente-
eingangslager als Zwischen- oder 
gar Endlager für radioaktive Bren-
nelemente aus der Bundesrepublik 
und den Nachbarländern gedacht 
ist. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Polizeibeiräte in NRW-
ZUR KONTROLLINSUFFIZIENZ EINES KOMMUNALEN GREMIUMS 

von Richard Kelber 1) 

Redaktionelle Vorbemerkung 

Vor dem Hintergrund eines spezifischen Faschismus-

Verständnisses und orientiert an der heimatlichen 

Organisation und Aufgabenbestimmung der Polizei 

versuchte die britische Besatzungsmacht in ihren 

Besatzungszonen, nach 1945 ein Polizeisystem 

aufzubauen, das nie wieder zu einem zentralistischen, 

staatlichen Machtinstrument zur Unterdrückung der 

Bürger werden könne. Dementsprechend wurde auch in NRW 

ein System kommunaler, von einander unabhängiger und 

nicht dem Innenministerium unterstellter Polizeiorga-

nisationen errichtet, deren maximale Personalstärke auf 
2.000 Mann festgelegt wurde. Geführt durch einen sog. 
Polizeichef, wurden diese lokalen Polizeiorganisationen 

kontrolliert durch lokale Gremien, den sog. Polizei-

ausschüssen. Der Grundgedanke ist bestechend: eine 

lokal organisierte und im' Größenumfang überschaubare, 

strikt entmilitarisierte Polizeiorganisation sollte 

durch Repräsentanten der Bürger jenes Gebiets, für das 

diese Organisation zuständig war, auch kontrolliert 
werden. Die Polizei "solle dem Bürger und nicht dem 
Staate dienen" ("To serve the people rather then the 

state"), so die Leitlinie der britischen Besatzungs-
macht. 

Von deutscher Seite wurde von Beginn an gegen dieses 
System angekämpft. Gerade weil man davon ausging, daß 
nach der Niederlage des deutschen Faschismus 
Verhältnisse wie nach 1918 herrschen würden, die nur 
künstlich durch die Besatzungsmächte unterdrückt und in 
ihrer politischen Explosivität gefährlich seien (so 
sinngemäß Walter Menzel, SPD-Innenminister in NRW bis 
1950), wollte die deutsche Seite eine starke, auf 
Landesebene zentralisierte staatliche Polizei nach 
preußischem Vorbild. 

1) Der Autor ist als Vertreter der GRÜNEN seit 1984 Mitglied des 
Rates der Stadt Dortmund und zugleich Vertreter der GRÜNEN Im 
Polizeibeirat von Dortmund. Systematische Erfahrungen mit der 
Polizei machte Richard Kelber zudem als Mitarbeiter der Dortmunder 
Initiative "Bürger beobachten die Polizei" (vgl. CIL IP 15, S. 30 f.). 
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Ab 1950, nachdem die Bundesrepublik in begrenzte 
Souveränität entlassen wurde, wurde auch in NRW die 

Polizei wieder zentralisiert und verstaatlicht. Nur 

wenige Stimmen, so der CDU-Landtagsabgeordnete Büttner, 

sprachen sich dafür aus, das alte Polizeisystem bei-

zubehalten, weil nicht einzusehen wäre, warum die 

"Polizei wieder nach faschistischem Vorbild 

zentralisiert würde".2) Die Polizeiausschüsse wurden 
dem Begriff nach als Relikt aus der Besatzungszeit 

beibehalten. Als Kontrollgremium verloren sie jedoch 

nahezu jede Befugnis. 

Rechtliche Grundlagen und Befugnisse der Polizeibeiräte heute 
Die Polizei ist heute eine Landesbehörde in der Zuständigkeit des 
Innenministers. Als Überbleibsel aus der Zeit der kommunalen 
Zuständigkeit für die Polizei in der Nachkriegszeit existieren in 
Nordrhein-Westfalen bei allen Kreispolizeibehörden Polizeibeiräte. Die 
notwendigen Regelungen trifft das Polizeiorganisationsgesetz in den 
66 15 - 19. Es heißt dort (6 15): 

"(1) Bei den Kreispolizeibehörden und Regierungspräsidenten 
bestehen Polizeibeiräte. 
(2) Der Polizeibeirat bei einer Kreispolizeibehörde hat 11 
Mitglieder. 
(3) Der Polizeibeirat beim Regierungspräsidenten besteht aus je 
einem Mitglied der Polizeibeiräte der Kreispolizeibehörden des 
Regierungsbezirks." 

Die nachfolgenden Ausführungen sind ausschließlich den Kreispoli-
zeibeiräten gewidmet, da über das Wirken der Beiräte bei den Re-
gierungspräsidenten selbst auf informellem Weg nur schwer etwas in 
Erfahrung zu bringen ist. 
Die Mitgliedschaft in den Beiräten bei den Kreispolizeibehörden Ist in 
6 17 des Gesetzes normiert: 

"(1) Die Vertretungen der Kreise und der kreisfreien Städte 
wählen für die Dauer ihrer Wahlzeit aus Ihrer Mitte die 
Mitglieder des Polizeibeirats und ihre Stellvertreter im Wege der 
Listenwahl nach dem d Hondtschen Verhältniswahlsystem." 
Dabei können auch "Sachkundige Bürger" benannt werden, also 
wahlberechtigte Bürger, die nicht In den jeweiligen kommunalen 
Vertretungen Mitglied sind. Sie dürfen jedoch nicht in der 
Überzahl sein. 

2) Landtag NRW, Plenarprotokoll, 2. Wahlperiode 88. Sitzung vom 14. 
Juli 1953, S. 3260; zur Nachkriegszeit In NRW vgl. auch Peter 
Hüttenberger, NRW und die Entstehung seiner parlamentarischen 
Demokratie, Siegburg 1973; Wolfgang Rudzio, Die Neuordnung des 
Kommunalwesens in der britischen Zone, Stuttgart 1968; Falco Wer-
kentln, Die Restauration der deutschen Polizei, Frankfurt/M. 1984 
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(2)"Bei zusammengefaßten Polizeibezirken wählen die 
Vertretungen der beteiligten Kreise und kreisfreien Städte die 
Mitglieder und Stellvertreter nach dem Verhältnis der 
Einwohner zahl zur Gesamteinwohnerzahl des Bezirks." 

Diese Regeln für die Wahl der Mitglieder haben nach der 
Kommunalwahl 1984 dazu geführt, daß DIE GRÜNEN in 34 der 49 
Polizeibeiräte bei Kreispolizeibehörden vertreten sind. 
Zur Zeit sind DIE GRÜNEN dabei, die Zusammenarbeit zwischen 
ihren Vertretern in den Polizeibeiräten und den Erfahrungstausch zu 
organisieren, um der Arbeit mehr Schlagkraft geben zu können. 
Über die Aufgaben der Pol izelbeiräte heißt es in § 16 des Poli-
zeiorganisationsgesetzes: 

"(1) Der Polizeibeirat ist Bindeglied zwischen Bevölkerung, 
Selbstverwaltung und Polizei. Er soll das vertrauensvolle 
Verhältnis zwischen Ihnen fördern, die Tätigkeit (nicht 
Tätlichkeit - RiKe) der Polizei unterstützen sowie Anregungen 
und Wünsche der Bevölkerung an die Polizei herantragen." 

Die Gewichtung ist zu beachten: Der Polizeibeirat soll "die Tätigkeit 
der Polizei unterstützen", aber "Wünsche der Bevölkerung an die 
Polizei herantragen". Damit ist ziemlich deutlich definiert, auf 
wessen Seite der Beirat zu stehen hat. 

"(2) Der Polizeibeirat berät mit dem Leiter der Polizeibehörde 
polizeiliche Angelegenheiten, die für die Bevölkerung oder für 
die Selbstverwaltung von Bedeutung sind. Dazu gehören auch 
Angelegenheiten und an die Polizeibehörde gerichtete 
Beschwerden, deren Bedeutung über den Einzelfall hinausgeht 
oder an deren Behandlung ein öffentliches Interesse besteht. Der 
Leiter der Polizeibehörde unterrichtet den Polizeibeirat so früh 
wie möglich über das Vorliegen derartiger Angelegenheiten. 
Darüberhinaus berichtet der Leiter der Polizeibehörde zu den 
Tagesordnungspunkten und legt den Stand der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung Im Polizeibezirk dar." 

Was für "die Bevölkerung" oder "die Selbstverwaltung" von Bedeutung 
ist, interpretiert der Dortmunder Polizeipräsident. Er berichtet In 
jeder Sitzung über die Arbeit einer Abteilung "seines Hauses". 
Besonderen Vorzug genießen dabei Angelegenheiten des 
Straßenverkehrs. Sektionsstreifen und Mobile Wachen, Jugendme-
dienschutz (also Hardcore-Pornos), Prostitution, Diebstähle aus 
Kraftfahrzeugen, Polizeipsychologie (Verhindern von Gewalt- und 
Verzweifelungstaten durch Gespräche), Lehrm ittelsam m I ung 
("Kriminalmuseum"), Einsatzleitstelle der Polizei, die Arbeit der 
Pressestelle und Straßenkriminalität vervollständigen den Reigen. 
Alle diese Vorträge haben den Vorzug, daß der Polizeipräsident die 
Arbeit "seines Hauses" in vollem Licht und ohne Schatten darstellen 
(lassen) kann. Mit allen Bereichen der polizeilichen Arbeit, die 
konfliktträchtig sind, befaßt sich die Polizeibehörde eher widerwillig. 
An einer regelmäßigen Berichterstattung über die "Borussen-Front" 
konnte sie nicht vorbei. Aber alle anderen Problembereiche mußten 
vom Polizeibeirat selbst auf die Tagesordnung gesetzt werden, um 
den Polizeipräsidenten zu einer Stellungnahme zu bewegen. Dabei Ist 
"sein Haus" selbstverständlich so clever, die Diskussion im Prinzip 
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nicht zu verhindern, da dem Beirat nach Gesetz eine Be-
richterstattung zusteht. Aber daß der Polizeipräsident aktuelle 
Informationen über Angelegenheiten des öffentlichen Interesses "so 
früh wie möglich" an den Beirat weitergegeben hätte, habe ich noch 
nicht erlebt. 
In der ersten Sitzung des Polizeibeirats war ich ein wenig verdutzt, 
als der Polizeipräsident "souverän" erklärte, der Polizeibeirat sei 
"kein Kontrollorgan". Er werde deshalb auch nicht zu konkreten 
Einzelfällen Stellung nehmen und er werde auch keine 
Dienstaufsichtsbeschwerden dem Beirat vorlegen. 
Die Lektüre der Zeitschrift "Die Streife", vom Innenminister her-
ausgegeben, belehrte mich, daß der Polizeipräsident sich in gutem 
Einvernehmen mit seinem obersten Vorgesetzen weiß. Es heißt dort 
in der Ausgabe von Juni 1985: 

"Der Beirat soll die Plattform sein, auf der regelmäßig, ggf. 
auch ad hoc, Polizei und Bevölkerung zu Aussprachen 
zusammentreffen. Der Polizeibeirat ist ein Gremium, das den 
Leiter der Polizeibehörde berät. Man geht davon aus, daß die 
Mitglieder größte Nähe zur Einwohnerschaft mit ihren Wünschen 
und Vorstellungen haben. Die gewählten Vertreter der Bevölkerun 
können deshalb Impulse wirksam werden lassen, die ein Aus-
einanderleben von Polizei und Bürger sowie Polizei und 
Selbstverwaltung verhindern... 
Allerdings muß gleich darauf hingewiesen werden, daß der Beirat 
keine Mitwirkungskompetenz bei speziellen Einsatzentscheidungen, 
etwa hinsichtlich der Methoden und Mittel, hat. Der 
Polizeibeirat ist auch kein parlamentarisches Kontrollgremium 
über die staatliche Pol izeibehörde und kein Aufsichtsorgan über 
die Polizeivollzugsbeamten." 

Summa sumarum: Der Polizeibeirat "ist zu hören", seine Empfehlun-
gen können jedoch In den Wind geschlagen werden. Eine Kontrolle ist 
nicht nur wegen des Informationsmangels über zu kontrollierende 
Angelegenheiten unmöglich. Schon der Sitzungsturnus degradiert das 
Gremium zu einer Plauderrunde. "Die Streife": "Die Pollzeibeiräte bei 
den Kreispolizeibehörden treten im Landesdurchschnitt sechsmal im 
Jahr für jeweils vier Stunden zusammen.""Durchschnitt" heißt: In 
Coesfeld einmal und in Düsseldorf zwölfmal im Jahr. 
"Die Streife" nennt weitere Gründe dafür, daß der Beirat nicht ein-
mal im Rahmen seiner Zuständigkeiten annähernd "kontrollierend" 
wirken kann: "Übrigens kann ein einzelnes Mitglied des Polizeibeirats 
keinen Bericht verlangen; diese Befugnis besitzt nur der Beirat in 
seiner Gesamtheit, notfalls aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses." Und: 
"die Art und Weise des Berichtes Ist ebenfalls dem Behördenleiter 
anhelmgegeben." Sollte also ein "Bericht" tatsächlich - real oder 
formal - vom Beirat gewünscht oder nicht umgangen werden können, 
kann der Polizeipräsident, was der ehemalige Vorsitzende der GdP in 
Bielefeld gerne tut, ein Trommelfeuer von Worten und Sätzen 
ablassen, so daß keine wirkliche Beantwortung erfolgt ist: Niemand 
versteht, was er sagt. 
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Der Regelfall jedoch sieht anders aus. Die Geschäftsordnungen für 
die Polizeibeiräte sehen nämlich folgendes vor: 

"Der Polizeibeirat soll zusammentreten, sooft es die 
Geschäftslage erfordert. In der Regel finden jährlich 4 Sitzungen 
statt (in Dortmund - RiKe). Er ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn ein Viertel seiner Mitglieder es verlangt. Dies gilt auch 
für den Antrag, eine bestimmte Angelegenheit auf die 
Tagesordnung zu setzen." 

Das heißt: Die Rechte, die eine in eine kommunale Vertretungskör-
perschaft gewählte Fraktion in jedem Ratsausschuß hat, sind hier 
außer Kraft gesetzt. Damit sind die Beratungsgegenstände in das 
Belieben derer gestellt, die dieses Quorum erreicht haben, was bei 
den GRÜNEN nirgends der Fall ist. Besonders bemerkenswert an die-
ser Regelung ist, daß die Fraktionen, die es von der Zahl her 
könnten, fast nie auf die Idee kommen, Tagesordnungspunkte vorzu-
schlagen oder gar Anträge zu stellen. Mit umso größerer Bärbeißi g-
keit springen sie jedoch dem Polizeipräsidenten zur Seite, wenn es 
gilt, unangenehme Beratungsgegenstände, die ein Quertreiber von den 
GRÜNEN vorschlägt, von der Tagesordnung fernzuhalten. Das also, 
was in anderen gewählten Gremien der höchste Sinn der Arbeit von 
oppositionellen Minderheiten ist, nämlich "unangenehme" Fragen zu 
stel len und damit Problemen auf den Grund zu kommen, gibt es im 
Polizeibeirat nur in sehr begrenztem Maße. Die Nichtöffentlichkeit 
ist einer der wundesten Punkte, wenn man Sinn oder Unsinn des Po-
lizeibeirats beurteilen will. Das Gesetz spricht vom Beirat als 
"Bindeglied zwischen Bevölkerung, Selbstverwaltung und Polizei". "Die 
Streife" macht daraus: "Der Beirat soll die Plattform sein, auf der 
regelmäßig, ggf. auch ad hoc, Polizei und Bevölkerung zu 
Aussprachen zusammentreten." Das ist aber nachgerade absurd, well 
"die Bevölkerung" überhaupt keine Möglichkeit hat, Einfluß auf die 
Beratungsgegenstände zu nehmen und erst recht keine Möglichkeit, 
"mit der Polizei zu Aussprachen zusammenzutreten". "Die Bevölke-
rung" ist aufgrund der Nichtöffentlichkeit der Beratungen ausge-
schlossen. "Die Streife" hilft sich dabei mit einem Trick: "Man geht 
davon aus, daß die Mitglieder größte Nähe zur Einwohnerschaft mit 
ihren Wünschen und Vorstellungen haben." Damit ist die "die 
Bevölkerung" außen vor. 

Erfahrungen 
Meine Beurteilung lautete Anfang 1985 so: "Der Pol i zelbeirat Ist ein 
Witz." Das Ist ein wenig despektierlich, beruht jedoch auf der 
Erfahrung und Überzeugung, daß die meisten Mitglieder von Polizei-
beiräten ein Verständnis der Polizei haben, das über die Funktion der 
"Polizei - Dein Freund und Helfer" kaum hinausgeht. Angesichts 
weiterer Erfahrungen in diesem Sinne habe Ich meine Beurteilung ein 
wenig revidiert: Was sich Im Polizeibeirat abspielt, ist ein 
bürger(schaft)I iches Trauerspiel. Dies hat zuallererst folgenden Grund: 
Die Mitglieder der staatstragenden Altparteien sind felsenfest von der 
Notwendigkeit der Polizei überzeugt, weil sie ebenso felsenfest davon 
überzeugt sind, daß auf andere als polizeiliche - und damit auch oft 
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genug gewalttätige - Art und Weise persönl iche, gesel lschaftliche und 
politische Konflikte nicht gelöst werden können. Zudem sind die 
Vertreter der staatstragenden Altparteien der felsenfesten 
Überzeugung, daß die bundesdeutsche Polizei, so wie sie heute ist, 
eine gesellschaftlich notwendige Institution ist. Der Abrüstungsgedanke 
spielt auf der Ebene der innerstaatl ichen Gewalt überhaupt keine 
Rolle. Sollte es denn aufgrund der Beratung einzelner Ereignisse im 
Wirken der Polizei, die gemeinhin als "Polizeiübergriffe" bezeichnet 
werden, möglich sein, die Fragwürdigkeit polizeilichen Handelns zu 
verdeutlichen, steht "Die Streife" wieder hilfreich zur Seite: "Der 
Leiter der Polizeibehörde kann nicht gezwungen werden, Einzelheiten 
eines polizeilichen Sachverhalts bekanntzugeben, wenn er aus seiner 
Verantwortung heraus der Meinung ist, dies sei aus Sicherheitsgründen 
nicht angezeigt." Auf diese Weise wird es im Polizeibeirat von 
beiden Seiten her unmöglich, polizeiliches Handeln konkret zu 
thematisieren und in Frage zu stellen. 
An einigen Beispielen sei dargestellt, wie die Beratungen des Po-
lizeibeirats in der Regel ablaufen. "Eigentlich" ist dies gar nicht 
möglich, weil Mitglieder von Polizeibeiräten "über al le An-
gelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren (haben), die ihnen in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Polizeibeirats bekannt werden." 
"Die Streife" hilft in dieser Frage ausnahmsweise einmal in anderer 
Weise als sonst: "Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen 
Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen." Die Be-
ratungsgegenstände des Polizeibeirats haben fast alle "offenkundigen 
Tatsachencharakter", un die Verschwiegenheit hat deshalb eher den 
Sinn, die Mitglieder vor Peinlichkeiten zu bewahren, wenn jemand aus 
dem Nähkästchen plaudert. 

1. Namensschilder für Polizeibeamte: Auf Nachfrage erläuterte der 
"Behördenleiter", daß er dagegen sei. Die Mehrheit des Polizeibeirats 
schloß sich ihm an, denn die Einwohner laufen ja auch nicht alle 
mit einem Namensschild durch die Gegend. (Die Einwohner können 
jedoch auch nicht auf gesetzlicher Grundlage Menschen anhalten, 
festnehmen, verprügeln...) "Der Behördenleiter" verweist auf einen 
Erlaß des Innenministers, daß alle Polizeibeamten verpflichtet sind, 
sich auf Verlangen auszuweisen. Die Mehrheit glaubte das. Sie kannte 
den Erlaß nicht, der dem jewelligen Polizeibeamten die Interpretation 
erlaubt, ob er durch Bekanntgabe seines Namens an der Ausübung 
seines Dienstes gehindert werden kann oder soll. Die vielen Beispiele, 
In denen Polizeibeamte sich geweigert haben, ihren Namen zu nennen 
oder ihre Karte auszuhändigen, überzeugten die Vertreter der 
staatstragenden Parteien nicht. Die Anonymität der Polizeibeamten 
soll gewahrt bleiben. Verdächtig sind diejenigen, die überhaupt auf 
die absurde Idee kommen, die Rechtmäßigkeit polizeilichen Handelns 
anzuzweifeln und nach dem Namen zu fragen. 
2. Rechtsanwaltsnotruf: Zwei DIN-A-3 große Schilder weisen im 
Dortmunder Polizeipräsidium darauf hin, daß es diese Einrichtung 
gibt, die auch außerhalb der Bürozeiten zur Verfügung steht. Die 
Anwälte, die den Notruf ins Leben gerufen haben, sind mit dieser 
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Form der Bekanntgabe nicht zufrieden. Sie halten es für notwendig, 
daß jeder Festgenommene außerhalb der Bürozeiten nicht nur auf 
sein Recht hingewiesen wird, daß er einen Anwalt hinzuziehen kann, 
sondern auch darauf, wie dieser zu erreichen ist. Der Polizeipräsident 
wollte diese öffentlich geäußerte Kritik nicht annehmen. Die 
Behandlung im Polizeibeirat l ief nach Schema 08/15. Der Behör-
denleiter stellte dar, daß nach den Erkenntnissen "seines Hauses" die 
Anwälte sehr wohl zufrieden seien. Der Beirat war zufrieden. Der 
sinnvolle Vorschlag, doch einmal die Anwälte im Beirat zu hören, 
fand keine Gegenliebe. Fazit: "Wir sind doch nicht dazu da, den 
Verbrechern auch noch einen Anwalt zu besorgen." 
Diese Selbstherrlichkeit ließ sich auch durch einen konkreten Fall 
nicht erschüttern. Ein junger Mann war des Mordes verdächtig und 
verstrickte sich immer mehr in Widersprüchen. Ein Anwalt hätte ihn 
vor diesem verhängnisvollen Verhalten bewahren können. Einige Tage 
Aufenthalt hinter Gittern war der Preis, bis der Täter gefunden war. 
3. Dienstaufsichtsbeschwerde: "An die Polizeibehörde gerichtete 
Beschwerden, deren Bedeutung über den Einzelfall hinausgeht", gibt 
es in Dortmund nicht. Dienstaufsichtsbeschwerden werden Intern be-
handelt. Über die Anzahl der Beschwerden hinaus, die sowieso öf-
fentlich bekanntgegeben wird, gibt es keine Auskunft. Auch die 
Vorlage der Beschwerden ohne Namensnennungen von 
Beschwerdeführern und Polizeibeamten soll nicht erfolgen. Eine 
Übersicht darüber, was die Beschwerdegegenstände sind, wird der 
Polizeibeirat nicht erhalten. Wie sagte doch ein in Dortmund tätiger 
Kommissar auf die Frage, was geschehe, wenn eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde auf den Tisch kommt? "Dann setzen wir 
uns mit dem Kollegen zusammen und sehen zu, wie wir die Sache 
regeln können." 

4. Kundgebungseinsatz: Am Tag vor der Landstagswahl 1985 fand in 
Dortmund-Hörde eine Friedenskundgebung statt. Die Teilnehmer ver-
suchten, einen Hochbunker mit Friedenstauben zu bemalen. Die 
"Freunde und Helfer" mußten Bundeseigentum schützen; es gab 
leichtverletzte Demonstranten, einer wurde mit vorgehaltener Pistole 
festgenommen. DIE GRÜNEN brachten diese Angelegenheit vor den 
Rat der Stadt Dortmund, der sie an den Polizeibeirat verwies. Bevor 
dort beraten werden konnte, wurde in informellen Gesprächen mit 
den Beteiligten die für die Polizei äußerst unangenehme Ange-
legenheit ("prominente" SPD-Vertreter waren auf der Seite der 
Friedensmaler) aus der Welt geschafft. Im Rahmen einer späteren 
Veranstaltung "durfte" eine Bunkerwand bemalt werden. 
Eine Beratung über die Un-Verhältnismäßigkeit der Mittel fand weder 
im Polizeibeirat noch im Rat der Stadt Dortmund statt. Die An-
gelegenheit sei "zur Zufriedenheit aller Beteiligten geklärt", meinte 
der Vorsitzende des Beirats, der gleichzeitig Bürgermeister ist. Dem 
war nun gar nicht so. Es gab nämlich sehr unterschiedliche 
Stellungnahmen der Polizei zu dem Vorgang: Eine direkt nach der 
"Tat" gegenüber der Presse und eine weitere in dem genannten 
informellen Gespräch mit den Beteiligten. Der gravierendste Unter-
schied: Direkt nach der "Tat" wußte die Polizei anscheinend von 



Bürgerrechte & Polizei 26 81 

einem Schußwaffeneinsatz nichts. Erst die "Vorwürfe" der Friedens-
freunde frischten das Gedächtnis auf. Die Polizei griff umgehend zu 
der "Erklärung": Ein weglaufender Demonstrant, der von einem 
Polizeibeamten verfolgt wurde, griff, sich umdrehend, in eine Tasche. 
Es "blitzte" - und schon fühlte sich der Freund und Helfer bedroht. 
5. FAP-Geleitschutz: Am selben Tag hatte die Polizei einer Ver-
sammlung der FAP Geleitschutz verschafft. Da die Neo-Nazis an 
dem geplanten Tagungsort nicht bleiben konnten - es gab zuviele 
Gegendemonstranten - bestellte die Polizei einen Bus und fuhr die 
Herrschaften an einen gegenüber der Öffentlichkeit geheimgehaltenen 
Ort. Dieses Vorgehen fand in Dortmund wenig Gegenl iebe. Auch Sozi-
aldemokraten, die schon im Zusammenhang mit Beratungen über die 
"Borussen-Front" die verwegene Aussage gewagt hatten, die Polizei 
sei vielleicht auf dem rechten Auge blind, verlangten "Aufklärung". 
Die war leicht gegeben: Die FAP als nicht verbotene Partei habe 
ein Recht darauf, ihre Versammlungen durchführen zu können. Die 
Art des Schutzes, die in diesem Fall angewendet worden war, findet 
man jedoch weder in Dortmund noch anderswo, wenn Linke 
demonstrieren. Doch zu einer Debatte ließen es die Altparteien-
Vertreter nicht kommen. 
6. Alltagsprobleme: Für Alltagsprobleme von Bürgern mit der Polizei 
hat der Beirat überhaupt keine Zeit. "Kinkerlitzchen" ist die 
Bezeichnung dafür, daß die Polizei in zwei konkreten Fällen mögli-
cherweise die Straftatverfolgung über die Straftatverhinderung gestellt 
hat. 
a) In einer Dortmunder Tageszeitung stand zu lesen: "Polizei sah zu". 
Folgendes war geschehen: Eine zivile Streife hatte zwei junge 
Männer dabei beobachtet, wie sie die Scheibe eines PKW einschlugen. 
Sodann liefen sie in eine nahegelegene Kleingartenanlage, aus der die 
Polizeibeamten "laute Aufbruchgeräusche" hörten. Die Anlage wurde 
von weiteren Polizisten umstellt. Die jungen Männer kamen wieder 
"zum Vorschein", waren aber für die unsportlichen Beamten zu 
schnell. "Bevor die Beamten zur Festnahme schreiten konnten, 
schlugen die beiden 19jährigen Täter die Scheibe eines dort geparkten 
Fahrzeugs ein." So die Pressemeldung der Polizei, für die zwei 
Menschen zu schnell waren, die "reichlich dem Alkohol zugesprochen 
hatten". 
Tatsache Ist, daß die beiden jungen Männer zehn Minuten (I) Zeit 
hatten, nicht nur die Scheibe des PKW einzuschlagen, sondern auch 
noch den Versuch zu machen, das Radio auszubauen. Nach Ansicht 
von Beobachtern, hätte die Polizei reichlich Zeit gehabt, den PKW-
Einbruch zu verhindern. Sie hat dies nicht getan. "Kinkerlitzchen", 
mit denen sich der Polizelbeirat nicht zu beschäftigen braucht? 
b) Im Sommer 1984 wurde die Dortmunder Polizei benachrichtigt, daß 
in einer Gaststätte jemand sitze, der In Kürze mit einem weißen 
Ascona wegfahren werde, obwohl er betrunken sei. Die 
"Polizeistunde" war vorbei, so daß die Beamten die Gaststätte hätten 
schließen und die Anwesenden darauf hinweisen können, daß sich die 
Heimfahrt mit dem PKW angesichts der Anwesenheit von Polizei 
nicht lohnt. Vor Gericht sagten die Beamten später auf die Frage, 
warum sie nicht in die Gaststätte gegangen seien: "Wir machen uns 
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doch nicht lächerlich." Die Polizisten legten sich auf die Lauer, aber 
sie hatten "Pech". Der weiße Ascona fuhr in südlicher Richtung weg, 
während sie in nördlicher Richtung warteten. Stattdessen kam ein 
bräunlicher Kadett des Wegs. Der Versuch, den Wagen zu stoppen, 
mißlang. Der Fahrer gab Gas und haute ab. Eine Verfolgungsjagd 
führte über Kamen nach Hamm, wo sie mit der Festnahme endete. 
Straftatbestände gab es reichlich: Fahren unter Alkoholeinfluß, 
Körperverletzung, Verstoß gegen die Sicherheit des Straßenverkehrs... 
Der Betroffene hatte noch Glück. Die Folgen hätten schlimmer sein 
können als die vielen blauen Flecken, mit denen er morgens im 
Krankenhaus aufwachte. Und auch schlimmer als die 11 Monate 
Gefängnis auf Bewährung - trotz einschlägiger Vorstrafe wegen 
Körperverletzung. Aber das Gericht wußte, daß die Polizeibeamten 
bei der Festnahme möglicherweise etwas übersehen hatten: Der 
Festgenommene war ein Kollege vom Dortmunder SEK. 
Auch "Kinkerlitzchen", mit denen sich der Polizeibeirat' nicht ab-
zugeben braucht? Umgekehrt wird eher ein Schuh daraus. Solche Vor-
gänge - lieber festnehmen, als eine Tat verhindern - sind kein 
Einzelfall. Sie gehen nahe ans Selbstverständnis der Polizei und - bei 
öffentlicher Diskussion - der Polizei ins Mark. 

Resumee 

Die vielfältigen Beispiele für alltägliche Polizeiübergriffe, die die 
Dortmunder Initiative "Bürger beobachten die Polizei" zusam-
mengetragen hat, werden nie Gegenstand der Beratungen sein. So 
werden die Mitglieder des Polizeibeirats auch nie die Gelegenheit 
erhalten, sich darüber Gedanken machen zu können, ob diese 
"Übergriffe" nicht vielmehr integraler Bestandteil der polizeilichen 
Arbeit sind. Eine solche Thematisierung der Polizei als Kern und 
Garant des Innerstaatlichen Gewaltmonopols wird deshalb Immer 
öffentlich stattfinden müssen - auf die Gefahr hin, daß diejenigen, 
die qua "Ehrenamt" dazu berufen sind, sich dieser Auseinandersetzung 
nicht stellen. 
Der Polizeibeirat dient dem Schein einer öffentlichen Begleitung und 
Quasi-Kontrolle des polizeilichen Handelns. Die Hauptursache für die 
Unmöglichkeit, polizei-relevante Themen aus kritischer Sicht 
diskutieren zu können, liegt darin, daß "die Polizei" keine Institution 
jenseits von gut und böse Ist, sondern mit den staatstragenden 
Parteien verfilzt, verbrüdert und verschwistert ist. Wenn also schon 
einmal polizeiliches Handeln In die öffentliche Diskussion geraten ist, 
müssen die parteipolitischen Genossen dazu beitragen, daß sich 
anbahnende Konflikte mit möglichst wenig oder keinem Image-Verlust 
für den Behördenleiter und die Polizei insgesamt gelöst werden. 

Eine Kontrolle der Polizei ist durch den Polizeibeirat nicht möglich. 
Sie ist gesetzlich nicht vorgesehen und wird selbst in den engen 
Grenzen, In denen sie andeutungsweise möglich wäre, nicht zugelassen 
oder abgeblockt. 
Dennoch sollte nach wie vor die Aufgabe einer Opposition In diesem 
Gremium sein, zur Irritation beizutragen, um die Idylle "Die Polizei 
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- Dein Freund und Helfer" aufzubrechen. Das herrschende 
Selbstverständnis der Polizei und die herrschende Selbstverständ-
lichkeit, mit der die Polizei immer wieder neu selbst definieren darf, 
was richtig und falsch an ihrem Handeln ist, müssen immer wieder 
angekratzt werden. Das macht nicht immer Spaß, weil mit der Kritik 
an der Polizei das innerstaatliche Gewaltmonopol im Zentrum der 
Auseinandersetzungen steht. Das darf die Opposition aber nicht 
hindern. Denn es geht nicht an, das Gewaltmonopol so zu definieren, 
daß die Polizei Gewalt ausüben muß. Wenn schon das Gewaltmonopol 
als Schritt zur Zivilisierung von Auseinandersetzungen jenseits von 
Selbst- und Lynchjustiz Geltung haben soll, so muß doch auch immer 
wieder die Forderung nach Gewaltfreiheit in die Debatte geworfen 
werden. Denn die Ausübung des Gewaltmonopols ist kein Freibrief, 
sondern ein Privileg, mit dem sehr sorgsam umgegangen werden muß. 
Dabei bedarf es keines Vertrauensvorschusses für die Polizei. Die 
Uniform darf nicht länger ein Schutzmantel gegen Bürgerkritik sein. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Bundesa rbeitsgemein-
schaft kritischer 
Polizisten 

Wir haben im letzten Heft eine 
Selbstdarstellung des "Hamburger 
Signal" veröffentlicht. Im Januar 
dieses Jahres wurde unter Beteili-
gung des "Hamburger Signal" eine 
"Bundesarbeitsgemeinschaft kriti-
scher Polizistinnen und Polizisten" 
gegründet, die sich vom 27. - 30. 
März in Bonn zu ihrer ersten Ar-
beitstagung in diesem Jahr traf. 
Über 40 Beamte aus den Länder-
pol izeien und dem Bundesgrenz-
schutz diskutierten neben organisa-
torischen Rahmenbedingungen Ihrer 
Arbeit folgende Themen: 
- Feindbilder und Ausländerfeind-
lichkeit 
- innere Demokratie und innere 
Arbeitsabläufe In der Polizei 
- Selbstverständnis und Grenzen 
ihrer Arbeit 
- Sicherheitsgesetze und Volks-
zählung 
Zum Selbstverständnis der Bundes-
arbeitsgemeinschaft heißt es im 
Protokoll der Tagung: 

"Wir sind als Polizistinnen und 
Polizisten In erster Linie Bürge-
rinnen und Bürger! 
Daraus ergibt sich, daß wir Ein-
griffsbefugnisse des Staates nicht 
als Arbeitserleichterungen, sondern 
vor allem als Eingriffe In unsere 
eigene und in die Freiheit unserer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger se-
hen. 
Wir machen uns keine Illusionen, 
In kurzer Zeit Verbesserungen im 
Polizeiapparat erreichen zu kön-
nen. 

Jedoch wissen wir, daß es viele 
Kolleginnen und Kollegen gibt, die 
wie wir kritisch denken. Diese 
Kolleginnen und Kollegen möchten 
wir mit unserer Arbeit motivieren, 
Ihre demokratischen Einstellungen 
zu äußern und danach zu handeln. 
Es macht uns betroffen, daß 
Kolleginnen und Kollegen ihre 
demokratische Meinung zurück-
halten, well sie Repressalien 
fürchten. Wir wollen auch Anlauf-
stelle für alle diejenigen bei der 
Polizei sein, die immer noch glau-
ben, daß sie mit einer unserer 
Kritik vergleichbaren Position iso-
liert dastehen und allzu häufig zur 
Kündigung getrieben werden. In 
diesem Zusammenhang weisen wir 
eindringlich auf das Recht und die 
Pflicht zur Remonstration (Ver-
weigerung rechtswidriger Anord-
nungen und Befehle) hin, von der 
nahezu kein Gebrauch gemacht 
wird. 
Wir verstehen uns nicht als ge-
werkschaftliche oder parteiliche 
Organisation. 
In einer demokratischen Gesell-
schaft darf Polizei nicht nur rein 
ausführendes Organ sein. Innerhalb 
der Polizei muß ein Meinungsbil-
dungsprozeß möglich sein, der es 
den Politikern nicht erlaubt, die 
Polizei als Machtinstrument zu 
mißbrauchen. 
Wir als kritische Polizistinnen und 
Polizisten wollen darauf hinwirken, 
daß im Umgang mit der Macht die 
notwendige Sensibilität hergestellt 
wird. 
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Bei aller Kritik darf kein Zweifel 
aufkommen: Wir bejahen die Exi-
stenz einer Polizei und haben ein 
Berufsethos, das uns mit Überzeu-
gung diesen Beruf ausüben läßt." 

Das organisatorische Ziel dieser 
Gruppe Ist, in der nächsten Zeit 
auch über Hamburg hinaus Landes-
arbeitsgruppen zu gründen. Zu 
diesem Zweck wurde ein Flugblatt 
an die "lieben Kolleginnen und 
Kollegen" entworfen und Ansprech-
partner für die verschiedenen 
Bundesländer benannt. 
Auf dem Arbeltstreffen mußte -
wie nicht anders zu erwarten war 
- auch über den Druck konservati-
ver Kollegen und über verdeckte 
und offene Repressalien von Seiten 
der Vorgesetzten - von Versetzun-
gen bis hin zu disziplinarischen 
Ermittlungen - gesprochen werden. 
Daß Polizisten nicht nur dienstlich 
gedeckte Courage bei Demonstra-
tionseinsätzen, sondern demokra-
tische Zivilcourage zeigen, ver-
dient Dank und Unterstützung. Die 
Bundesarbeltsgemeinschaft und ihre 
Ansprechpartner sind unter folgen-
den Adressen zu erreichen: 

Bundes-AG: 
Reinhard Borchers 
Langenfelder Straße 56 
2000 Hamburg 50 
040/43 26 85 

Schleswig-Holstein: 
Michael Schmids-Matzen 
Solituder Straße 14 
2390 Flensburg 
0461/38 577 

Niedersachsen: 
Winfried Holzinger 
Schwindstraße 3 
3000 Hannover 1 
0511/69 18 51 

Nordrhein-Westfalen/Intern: 
Stefan Beuschel 
Im Linder Bruch 65 
5000 Köln 90 
02203/64 863 

Nordrhein-Westfalen/Presse: 
Manfred Such 
Kisastraße 24 
4760 Werl 
02922/83 577 

Hamburg/Intern: 
Reinhard Borchers 
Langenfelder Straße 56 
2000 Hamburg 50 
040/43 26 85 

Hamburg/Presse: 
Manfred Mahr 
Missundestraße 14 
2000 Hamburg 50 
040/43 43 42 

Hessen: 
Gerhard Wicke 
Lübecker Straße 6 
3502 Vellmar 
0561/82 46 18 

Rheinland-Pfalz: 
Walter Desoi 
Obermoscheler Straße 9 
6767 Fellbingert 
06708/3547 

Bayern/Intern: 
Manfred Witt 
Sudetenstraße 20 
8018 Grafing bei München 

Bayern/Presse: 
Hermann Weiß 
Wacholderweg 7 
8501 Puschendorf 

BGS: 
Uwe Mettlach 
Destel 36 
DADA 11 
4995 Sternwede 
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Benamste Polizisten 
Dokumentation eines polizelinternen Flugblattes zur vorgesehenen 
Kennzeichnung der Berliner Kontaktberelchsbeamten 

In der Nacht vom 26. auf den 27. September letzten Jah-

res beschloß das Berliner Abgeordnetenhaus zum wieder-

holten Male, probeweise Kontaktbereichsbeamte mit Na-

mensschildern auszurüsten. Dieses Mal allerdings mit 

den Stimmen der Regierungsparteien CDU und FDP gegen 
die Stimmen der oppositionellen SPD und AL. Der Sturm 
der Entrüstung, der die Kennzeichnungsdebatte seit Jah-
ren begleitet, erreichte daraufhin zusätzliche Heftig-

keit. 

Innerhalb der Berliner Polizei kursiert gegenwärtig ein 

gemeinsames Flugblatt von sonst eher rivalisierenden 

Polizeigewerkschaftlern sowie amtierenden und gewesenen 

Innensenatoren. Wir drucken die - offenbar als Argu-

mentationshilfe für die Beamten gedachte - Erklärung im 

folgenden als zeitgeschichtliches Dokument ungekürzt 
nach. 

Kolleginnnen und Kollegen 1 

"Wer schützt uns vor diesem Abgeordnetenhaus?"; mit dieser Formu-
lierung hat DGB-Kollegin Christiane Bretz exakt beschrieben, was die 
überwältigende Mehrheit unserer Kolleginnen und Kollegen in Schutz-
und Kriminalpolizei gegenwärtig sicher am meisten bewegt. 
Gemeint ist der mittlerweile seit 1967 währende Versuch, unsere 
Beamten "etikettiert durch die Straßen laufen" zu lassen (1). Zu 
erklären ist eine solche Haltung wohl nur als "billige Effekthascherei" 
(1), um Ansprüche außerparlamantarischer Gruppierungen zu befriedri-
gen, "deren gestörtes Verhältnis zur Polizei allseits bekannt ist" (1). 
Wir haben immer wieder betont, daß sich die bisherige Verfahrens-
weise, im Beschwerdefall die Dienstkarte auszuhändigen, bewährt hat 
(2). Dies umso mehr, als nach wie vor gilt: Unansehnlich gewordene 
Dienstkarten dürfen nicht ausgehändigt werden (3). Es ist nun endlich 
an der Zeit, "dem menschenunwürdigen Verlangen einer politischen 
Minderheit...Einhalt zu gebieten (4). Neben der unerhörten Diskri-
minierung (1) einer ganzen Berufsgruppe, stellen solche Pläne - und 
dies wiegt beinahe noch schwerer - einen "Eingriff in die Kleiderord-
nung" (5) unserer Polizei dar. 
Dennoch wird diese ursprünglich von den Berliner Freidemokraten 
erhobenen Forderung seit nunmehr sieben Jahren regelmäßig auch im 
Parlament beraten. Daß es trotz mehrfacher Beschlüsse dennoch bis 
heute zu keiner solchen Regelung kommen konnte, ist im wesentli-
chen dem hartnäckigen Widerstand der Polizeigewerkschaften zu 
danken. 
Gegenwärtig erreicht diese Kampagne, die unseren Beamten stets nur 
"viel Ärger und Verdruß" (6) gebracht hat, wieder einmal einen 
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Höhepunkt. Unverändert gebl ieben sind in all diesen Jahren jedoch 
unsere Argumente gegen diese Beschilderung. 

Wir - die Unterzeichner - haben uns angesichts der beschämenden 
Abstimmungssituation im Berliner Abgeordnetenhaus über alle Partei-
und Organisationsgrenzen hinweg zusammengefunden, um mit dieser 
Erklärung erneut den "energischen Protest" (1) gegen die Kennzeich-
nung der Berliner Polizei anzumelden. Wir rufen alle Angehörigen 
unserer Polizei auf, dieser Absicht auch weiterhin entschlossen 
entgegenzutreten. Dies "ist eine so einschneidende Maßnahme, daß 
man sie wirklich nur durchsetzen kann, wenn sie nicht nur auf das 
Verständnis, sondern auf die Zustimmung der Polizei stößt" (7). Einig 
wissen wir uns bei der strikten Ablehnung nicht nur mit der Mehr-
heit der Berliner Polizeiangehörigen, sondern ebenso mit der Leser-
briefschreiberin Rosemarie Schunke, die stellvertretend für viele 
andere, bereits 1979 zutreffend bemerkte: "Ein jeder Ganove, der von 
einem Polizisten beispielsweise einen Strafzettel bekommt...könnte 
sich zu einem Racheakt verleiten lassen..." (Berliner Morgenpost, 
6.4.1979). 
Denkt man einen solchen Gedanken einmal konsequent zu Ende, "wo 
soll das hinführen?" (8). 

Nach der Ablehnung des ersten unsinnigen Kennzeichnungsantrages der 
FDP durch das Berliner Abgeordnetenhaus im Jahre 1968 hätte man 
dieses Thema dann eigentlich als erledigt ansehen sollen. 
Leider fühlten sich einige der damaligen führenden Vertreter dieser 
Partei bereits knappe 10 Jahre später • bemüßigt, ihre Kampagne fort-
zusetzen. Dabei wäre es wohl bei weitem besser, "sich endlich ande-
ren und wichtigeren Dingen zuzuwenden und die Polizei in Ruhe zu 
lassen" (4). Wir jedenfalls würden uns freuen, wenn alle die Polizei 
betreffenden Fragen derart zügig behandelt würden (8). 
Anlaß für den Vorstoß von 1978 bildete damals bedauerlicherweise 
noch eine Anregung aus den eigenen Reihen, als einige Beamte der 
Tübinger Verkehrspolizei damit begannen, sich eigenmächtig mit 
Namensschildern auszustaffieren. Wenn der Initiator dieser Peinlich-
keit, PHK Max Locher als Leiter des dortigen Verkehrsdienstes an-
führt, "der Dialog mit dem Bürger wird erleichtert" (Stern, 
27.6.1979), so muß er sich entgegenhalten lassen, das er damit das 
Geschäft unseres Gegners betreibt. Es ist zu fragen, ob PHK Locher 
und seine Kumpane mit einer solchen Einstellung in unserer Polizei 
wirklich den richtigen Platz gefunden haben. 
Die Berliner Polizei jedenfalls "hat einen Nachhilfeunterricht in 
Demokratie nicht mehr nötig" (9). 
Den Freidemokraten war es dennoch Aufhänger genug, ihre Forderun-
gen wieder aufzunehmen und 1979 selbst in den Koalitionsvereinba-
rungen mit der CDU unterzubringen. Beschönigungen des damaligen 
FDP-Landesvorsitzenden Lüder, es sei doch lediglich daran gedacht, 
in einem "konfliktfreien Bereich" Polizisten mit Namensschildern 
auszustatten (Der Tagesspiegel, 13.4.1979), ändern nichts daran: "Die 
Berliner Polizeibeamten fühlten sich verschaukelt, da ihre ohnehin 
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schwierige Arbeit nunmehr auf die denkbar schlechteste Art honoriert 
wurde" (4). Daß Kollege Klaus Hübner in dieser Situation damit 
drohte, bei einer tatsächlich Einführung von seinem Amt als Berliner 
Polizeipräsident zurückzutreten, ist ihm noch heute hoch anzurechnen. 
Ebenfal ls zu danken ist noch Jahre später dem einstigen Berliner 
DGB-Vorsitzenden Walter Sickert, der den Teilnehmern des 30. Dele-
giertentages der GdP zusicherte, Pol izeibeamten, die sich weigern 
würden, ein Namensschi ld zu tragen, Rechtsschutz zu gewähren 
(Spandauer Volksblatt, 18.5.1979). 

Sich besonders geschickt wähnende Volksvertreter meinen denn - quer 
durch die Parteien - der Polizei einen Dienst zu erweisen, wenn sie 
ernsthaft vorschlagen, unsere Kontaktbereichsbeamten mit Namens-
schildern zu versehen, da diese Kollegen ohnehin größten Wert darauf 
legen, in ihrem Einsatzraum gut bekannt zu sein. Doch auch die 
Kennzeichnung der Kontaktbereichsbeamten stellt einen "gezielten 
Schritt zur 'Verunsicherung der Polizei" dar (10); daher ist eine solch 
"instinktlose Maßnahme (11) allenfalls geeignet, den Einstieg in eine 
generelle Kennzeichnung aller Polizeibeamten vorzubereiten. 
"Das Gebot der Verhältnismäßigkeit " wird durch die Kennzeichnung 
jedoch "nicht erleichtert oder verbessert" (9). Im Gegenteil, die 
Kennzeichnung von Polizisten mit Namensschildern ist eine Einladung 
an alle Böswilligen, den Einsatzwillen dieser Beamten lahmzulegen 
(10). 
Nachdem die FDP schließlich die Problematik ihrer Vorstöße erkannt 
hatte und schrittweise davon abrückte, übernahm zu Beginn der 
achtziger Jahre die Alternative Liste - im Verbund mit weiteren 
notorisch polizeifeindlichen Gruppierungen wie etwa der Humanis-
tischen Union oder Bürger-beobachten-die-Polizei - die Forderung 
nach einer "Zwangsbeschilderung" (11). Seither läßt diese Partei denn 
auch kaum eine Gelegenheit verstreichen, das vom Bundesverfassungs-
gericht garantierte "informationelle Selbstbestimmungsrecht" (11) für 
die Polizei außer Kraft zu setzen: Neben dem vollen Namen soll 
zudem ersichtlich sein, "auf welchem polizeilichen Abschnitt der 
Beamte seinen Dienst ausübt. Gleiches soll auch für den Beamten 
des "Geschlossenen Einsatzes" gelten. Ihr Namensschild soll zusätzlich 
Auskunft über die Einsatzbereitschaft geben, der der Beamte 
angehört" (Drucksache 10/276). Die dahinter steckenden Absichten 
sind nur allzu deutlich, bedenkt man, daß Beamte, "die Namensschil-
der oder Dienstnummern tragen und zum Beispiel bei Fluchtfällen an 
der Mauer zum Einsatz gerufen werden", in besonderem Maße gefähr-
det sind, da ja auch die "andere Seite Namen oder Nummer ablesen" 
kann (11). 

Doch damit nicht genug, will diese sich sonst so gern basisdemokra-
tisch gebärdende Partei zudem gewerkschaftliche Rechte beschneiden, 
indem die Zustimmung des Gesamtpersonalrates zur Kennzeichnung 
gegebenenfalls umgangen werden soll (Drucksache 10/276). 
Wenn der wissenschaftliche Parlamentsdienst des Berliner Abgeordne-
tenhauses in seiner gutachterlichen Stellungnahme vom 29.11.1985 
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einem derartigen Vorgehen auch noch die rechtliche Durchführbarkeit 
bescheinigt, so zeigt dies in erschreckender Weise, welches Ausmaß 
die langjährige Wühlarbeit inzwischen erreicht hat. 

Uns ist "kein Beispiel für unkorrektes Verhalten von Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst" bekannt (12), das eine Ausrüstung mit Namens-
schildern notwendig machen würde. "Wer mit böswil ligen Unterstellun-
gen arbeitet.... will nicht das Verhältnis zwischen Bürger und Polizei 
verbessern, sondern will Bürger und Polizei gegeneinander aufbringen 
und ein Feindbild schaffen" (9). Die Koalitionsparteien CDU und FDP 
werden in solch einer "unheilvol len Allianz" mit der Alternativen 
Liste (4) nun wohl nicht umhin können, sich zu fragen, wie sie dem 
Wähler ihr "gestörtes Verhältnis zur Polizei" (2) erklären wollen. 
"Wenn schon Namensschilder, dann für al le - erst recht für die 
verantwortl ichen Politiker unserer Stadt!" (4). 

Als Polizeibeamte haben wir uns im Laufe der Zeit mit vielen 
Bezeichnungen abgefunden. "Greifer", "Schmiere" oder "Bulle" sind -
zähneknirschend zwar - tolerierte Titulierungen. Die letzte Schranke, 
die aus Polizeibeamten auf dem Wege der Kennzeichnung endgültig 
"Menschen zweiter Klasse" (4) schaffen würde; diese Schranke werden 
wir verteidigen: Polizeibeamte wollen namentlich nicht bekannt 
werden !! 
Die bisherigen Erfahrungen dieses Stellungskrieges geben allerdings 
auch Grund zu Optimismus. Bis die Kennzeichnung der Berliner Poli-
zeibeamten endgültig umgesetzt wird, wird wohl "noch viel Wasser 
die Spree hinunterfließen" (7). Diejenigen unserer Kolleginnen und 
Kollegen, die sich heute mit der Absicht tragen, ihren Dienst zu 
quittieren, mögen daher bedenken: Gott ist mit den Doofen (8). 

Die Unterzeichner: 

(1) Harry Böhl, Vorsitzender des Gesamtpersonalrates der Berliner 
Polizei 
(2) Burghard von Walsleben, Landesvorsitzender der GdP 
(3) Heinrich Lummer/CDU, ehemaliger Berliner Innensenator 
(4) Egon Franke, Landesvorsitzender der PDB 
(5) Martin Lippock, Polizeivizepräsident 
(6) Klaus Hübner, Polizeipräsident 
(7) Wilhelm Kewenig/CDU, Innensenator 
(8) Otto Diederichs, hochschulfreier Polizeikritiker 
(9) Peter Ulrich/SPD, ehemaliger Innensenator 
(10)Karl-Heinz Schmitz/CDU, ehemaliges Mitglied des Berliner 
Innenausschusses 
(11)Günther Brosius, ehemaliger Vorsitzender der GdP 
(12)Peter Conen, Staatssekretär in der Innenverwaltung 

•••••••••••••• 
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Aus der Literatur 

RECHTSSTAAT, ROTE ARMEE FRAKTION (RAF) UND STAMMHEIM -
Eine Besprechung von: 

Stefan Aust: Der Baader Meinhof Komplex, Hoffmann und Campe, 
Hamburg 1985, 591 Seiten umfassend (I); 
Pieter Bakker Schut: Stammheim - Der Prozeß gegen die Rote Armee 
Fraktion, Neuer Malik Verlag, Kiel 1986 mit 695 Selten (II.) 

Die Schwierigkeiten, nach noch nicht einmal 10 Jahren - wählt man 
den "Deutschen Herbst" zur Bezugsjahreszeit - die 70er Jahre zu ver-
stehen, sind nicht an einer Hand aufzuzählen. Differenzierung, Zusam-
mensicht aller wesentlichen Faktoren, scheinen nach wie vor unmöglich 
zu sein. Dem Bürger dieser Republik bleibt nur die bange Wahl zwi-
schen Staats-Patriotismus und den Herausforderern "des" Staates, der 
RAF. 

Gewiß: Kontextbewußte Analyse, kriterienklares Urteilen, Abstand ge-
genüber dem Nahezu-Zwang zur unvermittelten Stellungnahme, zur un-
reflektierten Parteilichkeit - all diese Eigenschaften wären gerade Im 
Staat-Terrorismus-Zusammenhang nötiger denn anderswo. Aber wie 
sollte solche kühl-engagierte Distanz gewonnen werden können, wenn 
die Kontinuitäten so stark sind trotz aller Ferne, trotz allem "atmo-
sphärischen" Wandel? Der Terrorismus als Argument treibt nach wie 
vor sein (Un-)Wesen. Die "neuen" Sicherheitsgesetze, die wir breit do-
kumentiert und kommentiert haben (Nr. 21 und 23), stellen nichts an-
deres dar als die Vorwärtsverrechtlichung von polizeilich-geheimdienst-
lichen Zugriffslizenzen. Während der 70er Jahre sind diese eingeführt 
und weithin schon praktiziert worden. Diese "Nachrüstung" ist also 
gleicherweise sozial-liberal schon begründet und beschlossen worden wie 
die "Nachrüstung" in Sachen Mittelstreckenraketen. 

Die 70er Jahre sind im Hinblick auf das "System innerer Sicherheit" 
konstitutiv gewesen. Heute wird "nur" noch modifiziert oder ausgebaut. 
Darum dürfen sie nicht aus dem Blick geraten. Darum können sie nur 
cum ira et studio, mit zornigem Interesse, aufgearbeitet werden. Eine 
neutrale Position ist nicht möglich - gerade um der Bürgerrechte wil-
len. Freilich: Ausschlaggebend für jede Aufarbeitung und Stellungnahme 
ist die Klarheit darüber, welche eigenen Analyse- und Urtellskriterlen 
verwendet und wie deutlich sie aufgedeckt werden. Entscheidend für 
die Qualität der Auseinandersetzung mit dieser jüngsten, schon wieder 
erheblich verdrängten Vergangenheit ist, ob Aktionen und Reaktionen 
aller Seiten möglichst breit zur Kenntnis genommen werden oder ob 
auch diese Staats-Terrorismus-Geschichte von vornherein einseitig zuge-
richtet wird. 
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I. Der Baader-Melnhof-Komplex -
ein phänomenales Kuddelmuddel 
1. Zum Inhalt: Stefan Aust beginnt 
mit dem Ende, "dem Tod in 
Stammhelm" Oktober 1977. Er 
blendet aber sogleich zurück. Das 
erste große Kapitel ist denn auch 
überschrieben "Weg in den Unter-
grund". Geschildert werden die er-
sten "Auftritte" der RAF. In die-
selben sind weitere z.T. biographi-
sche Rückblenden über die 
Hauptmitglieder der RAF einge-
streut. Von diesen Anfängen der 
RAF, der Befreiung Baaders, frü-
her noch, dem Kaufhausbrand, fü-
gen sich szenische Ausschnitte, 
dokumentarische Mittellungen, 
handlungs- und Vor-
gängebeschreibungen bis zum "Tod 
in Stammheim" erneut, bis zu Ste-
fan Austs abschließenden Hinwei-
sen auf die Ungereimtheiten im 
Umkreis der Stammheimer To-
desfälle. Selbsttötungen oder 
Morde? 

2.. Darstellungsart: Aust beschränkt 
sich auf geschehensnahes Wieder-
geben. Am besten gelingt dies 
dort, wo Aust als Dokumentator 
auftritt. Etwa, wenn er die bewe-
genden Briefe Ulrike Meinhofs an 
ihre Kinder zitiert. Doch auf diese 
Rolle beschränkt sich der Autor 
nicht. Er versucht, die in sich 
spannende Geschichte dar-
stellerisch durch schnelle Szenen-
schnitte zu verstärken. Vor allem 
aber arbeitet er damit, daß er 
Gespräche, zwischen Gruppen-
mitgliedern insbesondere, wörtlich 
wiedergibt, sprich erfindet. Als 
wäre er dabei gewesen. Als könn-
ten Leserin und Leser direkt und 
unverstellt am Geschehen teilneh-
men. 

3. Eine Reihe interessanter Infor-
mationen und Aspekte, Bekanntes 
und weniger Bekanntes, selten 
Neues werden präsentiert. Zur Ei-
gendynamik des Gruppenprozesses 
(91, 142 f. u.a.), zu den Motiven, 
die in der Gruppe freigesetzt wur-
den (138), zum Verrätersyndrom 
auf der einen Seite (112, 127, 192 
u.a.), zur Verwendung von Verfas-
sungsschutzspitzeln, Urbach als 
Prototyp (67, 78, 92, 162 u.a.), 
von Kronzeugen (184), Großrazzien 
u.a. auf der anderen Seite; Herold 
wird (unnötigerweise) bis in unzu-
sammenhängende biographische De-
tails vorgestellt (198 ff.). Seine 
Haß-Liebe zu Baader wird apostro-
phiert. Erhel lende Zitate oder Be-
obachtungen werden mitgeteilt. 
Am 2.3.1972 wird in Hamburg der 
Chef der "Sonderkommission Baa-
der-Meinhof" Hans Eckhardt von 
Mitgliedern der RAF erschossen. 
"Ein Beamter der Sonderkommis-
sion des ermordeten 
Krimi nal hauptkom m isars", so be-
richtet Aust, habe gesagt: "Jetzt 
ist es soweit. Wer zuerst schießt, 
überlebt. Es ist wohl besser, im 
Zweifelsfall lieber ein Diszipli-
narverfahren an den Hals als eine 
Kugel In den Bauch zu bekommen" 
(226). Oder zu Eigenart und Sinn 
der "Aktion "Wasserschlag" (237 
f.). 

4. VerläßlIchkelt der In-
formationen. Dort, wo wir sie 
nachzuprüfen vermochten - wir 
haben dies stichprobenhaft getan -
stimmten die Zitate. Es ist jeodch 
mehr als störend, daß alle Belege 
fehlen. Mißtrauen wächst, weil 
Aust, um authentisch zu wirken, 
um den Atem der Spannung ver-
stärkt hauchen zu lassen, so tut, 
als sei er fast überall dabei gewe-
sen und hätte immer sein Tonband 
laufen lassen. Diese Kammerdie-
nerperspektive aber entfernt vom 
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Geschehen und seinen Akteuren, 
sie bringt ihnen nur täuscherisch 
näher. 

5. Analytische Triftigkeit. Aust 
wollte, folgt man seiner Vorbe-
merkung, eine Art Tatsachenbe-
richt ohne eigenes Urteil liefern. 
"Wertungen habe ich möglichst 
vermieden. Ich habe versucht....die 
Geschichte der "Baader-Meinhof-
Gruppe" ... so genau wie möglich 
zu rekonstruieren". Letzteres ist 
nicht gelungen. Die Darstellung 
bleibt oberflächlich; sie vermißt, 
Kontexte und Zusammenhänge ein-
sichtig zu machen. Sie droht, sich 
in einem asthmatischen Reportage-
stil zu erschöpfen. Sie lebt von 
einer dem Gegenstand beborgten, 
aber nicht entwickelten, nicht im 
Ereignisbogen ausgehaltenen Span-
nung. 
Nur ab und an gelingt es, das 
Verständnis der Aktionen und der 
Reaktionen zu befördern, die sich 
so verschlungen haben, daß nicht 
mehr erkennbar war, wer agierte 
und wer reagierte. Der "Baader-
Meinhof-Komplex", ein in sich wi-
dersprüchlicher Fangtitel, wird 
nicht aufgesponnen und also in 
seinem Zustandekommen, Wirken 
und Ende nachvollziehbar. Der Le-
ser wird vielmehr zum schlechten 
Voyeur erzogen. 

II. "Die notwendige Korrektur der 
herrschenden Meinung" - so der 
Umschlagtext - kann auf Bakker-
Schut'sche Welse nicht erreicht 
werden. 

1. Inhalt. "Wer wollte im Prozeß 
gegen "Baader u.a." bzw. mittels 
desselben auf welche Art und 
Weise welche Machtverhältnisse 
beeinflussen?" (26), so lautet die 
Leitfrage Bakker-Schuts. Deswegen 
will er "die Entwicklung dieses 

Strafprozesses", gemeint ist das 
erste große Stammheimer Verfah-
ren gegen "Baader u.a.", und die 
Hauptverhandung in Stammheim 
seit 1975 in dem eigens herge-
stellten sogenannten Mehrzweckge-
bäude zu Stuttgart-Stammheim, 
"genau untersuchen" (32). Da er 
darauf ausgeht, "einen Beitrag zur 
Rekonstruktion einer unterdrückten 
Wirklichkeit zu leisten" (32), 
nimmt Bakker-Schut, der selbst als 
Rechtsanwalt an anderen Verfah-
ren gegen Mitglieder der RAF be-
teiligt gewesen ist, die Position 
der Verteidigung ein und schlüpft 
in die Rolle eines Verteidigers. 
Diesen Absichten entspricht die 
Kapitelfolge des Buches. Das 
Stammhelmer Verfahren bildet sein 
Rückrat. Seine Spannung erhält es 
aus dem Freund-Feind-Konflikt der 
Bundesrepublik überhaupt, der noch 
den antikommunistischen an Härte, 
ja an Absolutheit übertrifft. 

2. Darstellungsart. Bakker-Schut 
arbeitet zitatenreich. Ganze Pas-
sagen von Dokumenten, nicht zu-
letzt aus dem Hauptverfahren, 
werden wiedergegeben. Zugleich 
verfährt der Autor absichtsgemäß 
in zeitlicher Reihenfolge und sy-
stematisch. Er stellt die Probleme 
der Verteidigung, nachdem die 
wichtigsten Mitglieder der RAF 
festgenommen und inhaftiert wor-
den sind, Ins Zentrum. Die Eigen-
art der Strafverfolgung, das Pro-
blem der Verteidigung, werden 
zunächst eher allgemein skizziert, 
bevor die Haftbedingungen, der 
Kampf gegen dieselben, die Rolle 
der Verteidigung hierbei, die Re-
pressionen gegen die Verteidiger 
rund um Stammheim erörtert wer-
den. Das Buch schließt mit dem 
Strafverfahren gegen Groenewold 
und Croissant, an denen die Di-
lemmata der Verteidigung, am 
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Eingang des X. Kapitels eher sy-
stematisch herausgearbeitet, illu-
striert und zugleich die 
Umfunktionierung der Justiz als 
Mittel der politischen Prävention 
demonstriert werden. (Croissant 
hat übrigens ein nur ihn erhellen-
des Vorwort beigesteuert.) 

3. Interessante Aspekte: Leserin 
und Leser erfahren Allgemeines 
und Spezielles über die wider-
sprüchlichen Versuche, das Politi-
sche aus den politischen Straf-
verfahren herauszudrängen. Die 
Auseinandersetzungen über den 
Vorwurf der Isolierhaft als Folter 
werden (wieder) lebendig; die sy-
stematische Unterdrückung der 
Verteidigung, unbeschadet der 
Rolle der einzelnen Verteidiger, 
wird nachgewiesen; die Stamm-
helmer Todesfälle werden in Ihren 
merkwürdigen Umständen ange-
leuchtet; die Schwierigkeiten der 
Verteidiger in politischen Strafver-
fahren, Ihre unvermeidlich mehrfa-
chen Loyal itätskonf I 1 kte, werden 
nachdenklich herausgearbeitet. Be-
kannte, aber vergessene Aussagen 
werden erinnernd zitiert, schlag-
lichtartige Bewertungen vorgetra-
gen. Ein Beispiel für neualte In-
formationen: Zur "Aktion Winter-
reise", der Großrazzia am 
26.11.1974 nach dem Tod von Hol-
ger Meins und der Erschießung des 
Präsidenten des Berliner 
Kammergerichts, von Drenckmann, 
verlautbarte der seinerzeitige In-
nenminister Malhofer (123 f.) auf 
die Frage, ob diese Aktion nicht 
ein "Schlag Ins Wasser" gewesen 
sei: "Ich sehe das nicht so. Einmal 
mußte, das sage ich ganz offen 
hier, nach den Vorfällen - ... in 
einer gewissen Art und Weise et-
was gemacht werden, was ei-
gentlich zu diesem Zeitpunkt nicht 
geplant war. Es mußte gegen diese 

Herausforderung des Rechtsstaates 
reagiert werden. Und hier ist es 
wirklich nun in einer wirklich vor-
bildlichen Weise gelungen, in sehr 
schneller Zeit zu einer doch also 
gewaltigen Operation von 
Länderpolizeien, Bundeskriminalamt 
und Schutzpolizeien und Kriminal-
polizei gekommen, eine Organisa-
tion, die als solche ein wirklich 
bewunderungswürdiges allein 
dies ist meines Erachtens eine 
Demonstration von staatlicher 
Reaktionsfähigkeit, die einmal fäl-
lig war". Ein Exempel für eine 
Bewertung: "Im vorliegenden Fall 
(des Stammheimer Verfahrens, 
d.Verf.) haben beide Parteien dem 
Konzept Rechtsstaat eine Absage 
erteilt, sei es auch mit dem 
Unterschied, daß dies von der 
einen Partei offen kundgetan wird, 
während die andere dies leugnet, 
aber gleichwohl ständig die tra-
dierten Regeln des Rechtsstaats 
bricht, bis hin zur Schaffung von 
ad hoc Gesetzen für die justizielle 
Bewältigung des Konflikts" (508). 

4. Verläßtlichkelt der Information. 
An Belegen ist kein Mangel; die 
Fundstellen werden angegeben. 
Nicht allein die Seite der Ange-
klagten und ihre Verteidiger 
kommt zu Wort. Die Informationen 
werden aber dort unzuverlässig, 
wo der Verfasser allgemeine ge-
sellschaftliche Zusammenhänge an-
zudeuten unternimmt. Diese Fest-
stellung bezieht sich vor allem auf 
das einleitende, eher historisch 
argumentierende Kapitel. 

5. Analytische Triftigkeit. Der 
Verfasser argumentiert - bewußt -
einseitig. Dieses Merkmal Ist als 
solches nicht zu kritisieren, son-
dern festzuhalten. Seine Darstel-
lung und Analyse des Stammhei-
mer Verfahrens leidet aber vor 
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allem unter zwei Mängeln. Zum 
einen bleibt dasselbe doch ziem-
lich Isoliert. Die rechtsanalytische, 
rechtsfunktionelle Studie wird 
nicht eingebettet in die Verhält-
nisse der Republik. Verschwö-
rungstheoretisches Räsonnieren 
überspielt Hin und Wider dieser 
Lücke. Zum anderen aber läßt sich 
Bakker-Schut viel zu wenig darauf 
ein, die Verteidigung und die Ver-
teidiger in ihrer unterschiedlichen 
Rationalität auszuloten, obwohl 
doch gerade darin u.a. Ziel und 
auch Wert seiner Studie bestünden. 

III. Abschließende Notiz. 
Allzu viel klüger bringt man den 
lesenden Streifzug durch diese 
beiden sehr unterschiedlichen 
"Schinken" nicht zu Ende. Kräf-
tiger Ärger stellt sich vielmehr 
ein, da der Leseaufwand in keinem 
Verhältnis zum Ertrag steht. Über 
Gesellschaft und Staat dieser Bun-
desrepublik, die diese RAF gebo-
ren hat, um sie bis heute zum 
Bürger-Sicherheitsschreck zu 
(miß)brauchen, erfährt man ver-
schwindend wenig. Und über die 
RAF selbst als widerspenstigem 
und widerspruchsvollem, konflikte-
reichen, ja tödlichen Verstärker 
herrschender Sicherheitstendenzen 
wird gleichfalls nichts kund, das 
auch nur i.S. von Analyse weiter-
brächte. Selbst in Sachen Dialektik 
von Staatsgewalt/formell privater 
Gewalt sind keine neuen Informa-
tionen zu entnehmen, keine neuen 
Einsichten zu gewinnen. Dieser 
Zusammenhang, seine Analyse und 
Bewertung bleibt gerade angesichts 
solcher Publikationen, etwa der 
von Klaus Bittermann herausgege-
benen, auf der Tagesordnung, im 
übrigen auch auf der unseren (wir 
planen, Heft 3 dieses Jahres dem 
regionalen und internationalen 
Terrorismus und vor allem dem 

Anti-Terrorismus im Staatsgewalt-
Gewande zu widmen). - Klaus 
Bittermann (Hrsg.): Dle alte 
Straßenverkehrsordnung, Doku-
mente der RAF, Edition Tlamat 
Berlin 1986. 
Stefan Austs letzter Absatz for-
muliert also nach wie vor eine 
analytisch-politisch gegenwärtige 
Herausforderung. Denn Aust und in 
anderer Weise Bakker-Schut haben 
wenig zur Beantwortung beigetra-
gen: "47 Tote. Das Ist die Bilanz 
von sieben Jahren "Untergrund-
kampf" in der Bundesrepublik 
Deutschland. Es waren sieben 
Jahre, die die Republik veränder-
ten." 

Franz A. Pichler, 
Polizeihofrat P. - Eln treuer Die-
ner seines ungetreuen Staates, 
Wiener Polizeidienst 1901 - 1938 
Verlag für Gesellschaftskritik Wien 
1984, 176 S. 

Memoiren höherer Polizeibeamter 
gibt es eine ganze Menge, Inter-
esse verdienen nur wenige dieser 
Werke, die vom entsagungsvollen 
und heldenhaften Kampf um Recht 
und Ordnung berichten. Eine 
Auseinandersetzung mit der eige-
nen Geschichte und den Problemen 
ihrer Tätigkeit, mit den persönli-
chen Fehlern und Widersprüchen, 
den Enttäuschungen und Wünschen, 
den Ängsten und privaten Aus-
flüchten findet nur in den selten-
sten Fällen statt. 
Franz Pichlers Arbeit bietet eine 
solche Auseinandersetzung eines 
Sohnes mit dem "Polizeipanzer" 
seines Vaters, es ist zugleich der 
Versuch, die Lebensgeschichte des 
Vaters, des Polizeihofrates Pichler 
aus den spezifischen Existenzbe-
dingungen als höherer Polizeibeam-
ter, den Denktraditionen dieser 
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"Wiener Polizeifamilie" und den 
historischen Umbrüchen in der 
Exekutive verständlich zu machen. 
Entstanden ist auf diese Weise ein 
Buch, das anhand der politischen 
Biographie eines deutschnationalen, 
unter den Austrofaschisten in lei-
tende Positionen aufgerückten, un-
ter den Nazis dann zwangspensio-
nierten höheren Polizeibeamten ein 
interessantes Stück österreichisch-
deutscher Polizeigeschichte ver-
mittelt. Es zeigt zugleich die per-
sönlichen Kosten einer solchen 
Polizeihofratsexistenz, der "Verin-
nerlichung der Generalsuniform" 
und den kleinen Fluchten in die 
Schriftstellerei, dem Schwanken 
zwischen autoritärer Selbstbehaup-
tung und Selbsttötungsgedanken, 
als er von den Nazis In die Pen-
sion geschickt wurde. 
Der Sohn Franz hat In seinem 
leicht lesbaren Buch dem Versuch 
einer Generalabrechnung mit dem 
Vater, der Ihm zu Lebzeiten 
fremd geblieben war, wi-
derstanden. 
Dem Buch ist dies zugute gekom-
men; es läßt die Brüche und In-
konsitenzen der Biographie eines 
Polizeihofrates, der deutschna-
tional und vaterländisch, nicht 
aber nationalsozialistisch einge-
stellt war, sichtbar werden. 
Deutlicher, als dies teilweise in 
analytischen Arbeiten möglich ist, 
wird auf diese Weise in Pichlers 
Buch die Kontinuität des Polizei-
apparates im Übergang von der 
Republik zum "Ständestaat" und 
schließlich zum Nationalsozialis-
mus, wenn auch letztlich viele 
Beamte des austrofaschistischen 
Ständestaates für eine neue, nach 
Aufstiegsposten gierende Gruppe 
nationalsozialistischer Polizeibeam-
ter ihre Sessel räumen mußte. 

Lothar Zechlin, 
Streik, Strafrecht, Polizei - Juri-
stischer Leitfaden für Konflikte 
mit der Staatsgewalt 
Köln 1986, Bund-Verlag, 196 S. 

Das Buch wil l Streikenden dabei 
helfen, bei Konflikten mit der 
Staatsgewalt ihre Rechte wahrzu-
nehmen. 
Nach einer kurzen rechts-
geschichtlichen Einführung zur Re-
gul ierung der Arbeitsbeziehungen, 
wird der Streik "als solcher" unter 
strafrechtlichen Aspekten unter-
sucht. Zechlin kommt im ersten 
Teil zu dem Ergebnis, daß die 
bloße Arbeitsniederlegung straflos 
bleiben muß. Daraufhin wendet er 
sich den eingesetzten Kampffor-
men zu, die sehr wohl strafrecht-
lich relevant werden können. 
"Kurzfristige Streiks am Arbeits-
platz, stellen ohne eine ausdrück-
liche Aufforderung des Unterneh-
mers, das Betriebsgelände zu ver-
lassen, keinen Hausfriedensbruch 
dar." (5. 77) Nach dieser 
Aufforderung allerdings wird es 
kritisch, die Polizei wäre zum 
Einschreiten berechtigt. Es ist da-
her für Streikleitungen wichtig, 
genau darüber informiert zu sein, 
wann die Polizei eingreifen darf 
und wann nicht. (5. 82) 
In einem gut verständlichen Über-
blick bringt Lothar Zechlin auch 
dem nicht juristisch geschulten 
Gewerkschafter die rechtlichen 
Eingriffsvoraussetzungen näher, die 
am Schluß des 3. Teils in 9 Punk-
ten zusammengefaßt werden. 
Da Streiks ebenso unter 
versammlungs- und demon-
strationsrechtlichen Ge-
sichtspunkten bedeutsam werden, 
ist diesen Vorschriften der letzte 
Teil des Buches gewidmet. Er wird 
ergänzt durch einen umfangreichen 
Anhang, in dem alle relevanten 
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Gesetzestexte abgedruckt sind, so 
daß sich der Leser schnell 
informieren kann. Angesichts der 
innergewerkschaftlichen Diskussio-
nen um neue Kampfformen, die 
den technischen Gegebenheiten in 
den Betrieben Rechnung tragen 
sollen (Betriebsbesetzungen), wäre 
es zu wünschen gewesen, wenn 
Zechlin stärker die technischen 
Überwachungsmöglichkeiten 
(Sicherheitsgesetze) der Polizei 
berücksichtigt hätte, von deren 
Anwendung die gewerkschaftlich 
organisierten Arbeitnehmer sicher 
nicht ausgeschlossen sind. 

"Polizei und Umwelt" 
Heumann/Schürer, Umweltschutz -
eine polizeiliche Aufgabe. 
Reihe 'Polizei aktuell' Bd. 35, 
Boorberg Verlag, Stuttgart 1983 
Klumbies, Polizei und Umwelt-
schutz. Grundlagen, Ermittlung, 
Beweissicherung, Eigensicherung, 
Verlag Deutsche Polizeiliteratur, 
Hilden 1986 
Die Bände von Klumbies und Heu-
mann/Schürer sind in erster Linie 
Ratgeber für die mit Umwelter-
mittlungen befaßten Beamten. 
Heumann/Schürer gehen dabei wie 
die meisten Beiträge der Reihe 
"Polizei aktuell" von den recht-
lichen Grundlagen aus. Sie zeigen 
den Inhalt der Bestimmungen des 
Umweltstrafrechts und der für 
Umweltfragen relevanten Paragra-
phen des Ordnungswidrigkeiten-
rechts, die entsprechenden Zu-
ständigkeiten etc. Für die jeweili-
gen Bestimmungen werden Hinwei-
se und Fallbeispiele gegeben. Am 
Ende des Buches findet der Leser 
auf mehreren Klapptafeln die In-
formationen noch einmal über-
sichtlich geordnet. 

Das Buch von Klumbies bietet im 
ersten Drittel eine Einführung in 
die "Grundlagen des Umweltschut-

zes", wo in leicht verständlicher 
Form Ökologische Zusammenhänge, 
etwa die Auswirkungen bestimmter 
Stoffe auf Luft, Wasser und Boden 
dargestellt werden. Danach 
schl ießen sich nicht nur rechtlich 
orientierte Hilfen für die Er-
mittlung an. Der Anhang enthält 
ein Umweltschutzlexikon, die 
Paragraphen des Umweltstrafrechts 
und - der Verlag "Deutsche Poli-
zeiliteratur" ist der Verlag der 
GdP - die Umweltforderungen der 
GdP aus dem Jahre 1985. 
Selbst das Buch von Klumbies, si-
cherlich die bessere, da nicht nur 
rechtsbezogene Ermittlungshilfe, 
befaßt sich nur ganz am Rande 
mit dem Problem der hohen Dun-
kelziffer der Verwaltungsakzesso-
rietät des Umweltstrafrechts und 
mit den Schwierigkeiten polizeili-
cher Ermittlungen besonders im 
Bereich der Verschmutzungen 
durch Industrie und Kommunen. 
Daß sich die Polizei auch trotz 
"Umweltkoffer" nach wie vor 
überwiegend mit Bagatellfällen be-
schäftigt und nicht auf die großen 
wirtschaftskriminellen Umweltver-
schmutzer, mit denen der Aufbau 
der Umweltpolizei begründet wur-
de, zeigt sich in dem Buch von 
Heumann/Schürer spätestens bei 
den Fallbeispielen. 

Bremer Initiative 
"Bürger kontrollieren die Polizei": 

Restrisiko Mensch - Volkserfas-
sung; Staatsterrorgesetze, Wi-
derstandsbekämpfung 

mit Beiträgen von: 
R. Gössner, J. Kempas, 
U. K. Preuß, W.Steinmüller u.a. 

gegen 6,- DM zu beziehen bei: 
"Bürger kontrollieren die Polizei" 

c/o J. Kempas 
Charlottenstraße 3 
2800 Bremen 1 
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Heinrich Boge (BKA-Präsident) 
Wirtschaftsbranchen im Fadenkreuz 
der Terroristen, 
Kriminalistik 12/1986, S. 620 ff. 

Boges Beitrag kam gerade recht 
zur Verabschiedung der neuen 
Anti-Terror-Gesetze und teilt auch 
ihren "Geist". Boge entwirft das 
Bild einer umfassenden terroristi-
schen Bedrohung, die nicht nur 
von dem nach seinen eigenen An-
gaben bloß um die 25 Personen 
zählenden "harten Kern" der RAF 
ausgehe, sondern auch von "il lega-
len Militanten" und nicht zuletzt 
von einem "breiten im Grenzbe-
reich zwischen Terrorismus und 
gewalttätigem Extremismus anzu-
siedelnden Spektrum von Gruppie-
rungen und Einzelpersonen, das für 
eine Vielzahl von Brand- und 
Sprengstoffanschlägen verantwort-
lich ist (u.a. 'Autonome', 'Undog-
matische')". Die Zahl der Anschlä-
ge habe "eine neue Dimension" er-
reicht. Auch der internationale 
Zusammenhang mit den Roten Bri-
gaden, Action Directe u.a. Grup-
pierungen wird wieder behauptet, 
ohne daß die Form oder Bedeutung 
dieser Zusammenarbeit völlig mar-
ginal isierter Gruppierungen dar-
gestellt würde. Daß es Wider-
sprüche zwischen diversen Grup-
pierungen gibt, daß die Autonomen 
nicht die RAF sind und daß das 
Absägen eines Mast nicht nur vorn 
angerichteten Schaden, sondern 
auch von der Intention etwas an-
deres ist als die RAF-Anschläge 
auf Zimmermann, Braunmühl u.a., 
daß der Begriff des Terrorismus 
ernsthaft nicht auf "Anschläge" 
der Autonomen angewendet werden 
kann, - solche Gedanken sind Boge 
fremd. In seiner Darstellung erhält 
die RAF tatsächlich eine Stärke, 
die sie selbst nie gehabt hat, von 
der sie aber immer wieder faselte. 
••••••••••••••••••••••• 

BÜCHER DER 

Thornes Mehiesen ereeit GMEG2VANT 
•rlegungen zu 

wirkungsvollem Widerstand 
M 70 — 180 Selten — DM 22,—

DIMIN Buch enthalt Wrien wichtigen 
Versuch, Taktik und Streweiß •ußer-
perlarnenterischer Bewegungen su 
enelysieren und sie den Mech.nismen 
der Macht entgegenzusetzen. Genere-
hzierbare INidernandslormen werden 
über die beschriebenen Gegenarote-
gien deutlich, die sowohl die gesell• 
echahliche Ausgrenzung, wie euch 
die Absorbtion verhindern. Dieser 
'Zwickmühle' zwischen Ausgrenzung 
und Vereinnahmung, die fest elle Ge-
genbewegungen über kurz oder lang 
In die politische Irreisens treibt, 
betet Thomes Methieren konkrete Ge-
genmodelle, Ausbruchsmöglichkeiten 
antragen 
Der zentrale Wert des Buches liegt in 
der Entwicklung von Strategien auf• 
grund einer systematischen Analyse. 
Überlegungen, die für die sozielen Be-
wegungen oder für die grün-bunt-el-
ternative Diskussiisn hier sicherlich 
wichtig sind. 

Pep.".10 , 4 

Gesellschaft 
ohne 
Gitter 

Knut Rependorl 
GESELLSCHAFT 

OHNE GITTER 
Eine Absage en 

die traditionelle 
Kriminalpolitik 

220 Seiten 
M 67 — DM 22,--

44 0+,41 pl 

Die kriminalpoliti ch• Diskussion in 
der BRD in In den letzten Jahrsin In 
Bewegung gereten. Die traditionell. 
Diskussion beschränkt• sich auf Fra-
gen der Kriminalitätsverhütung und 
-Bekämpfung. Die Unechlichken ge-
sellschaftlicher Mängellegen als Ent-
stehungsbodingungen fur kriminelles 
Verhalten bleibt in dieser Perspektive 
ateegeblendet. 
Dem wallen die Vertreter des abolivti-
schen An sattes die Forderung der 
Abschaffung institutioneller Verweh-
ungr  entgegen, also auch der Ab-

whef I ung der Gefängnisse. Verweh-
rung wird els gaseileahehlichs Aus-
grenzung sichtbar genrecht und damit 
die Beseitigung der Ihr zugrunde lie-
genden Kordnkur ern ermöglicht. 
Aber euch die Abkehr von der 'Be• 
hendlungsideologie' Ist eMe control. 
Bedingung für erfolgreiche Abzclul-
fungskempegnen, um eine bloßen 
Umstrukturierung des Senktionuy-
stems entgegenzuwirken. 
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Chronologie der 
Ereignisse 
26.11.86: 13 und 14 Jahre Haft im 
Prozeß gegen die Jordanier Hasi 
und Salameh wegen des Anschlags 
auf die deutsch-arabische Gesell-
schaft in Berlin. Gericht hält 
Verwicklung Syriens für erwiesen 
28.11.: Urteil im 2. Prozeß gegen 
Peter Jürgen Boock - erneut le-
benslänglich 
28.11.: Nachfolger des pensionier-
ten Berl iner VfS-Chefs Natusch 
wird der bisherige Präsident des 
baden-württembergischen VfS Wag-
ner 
1.12.: Vorlage des Untersuchungs-
berichts der rheinland-pfälzischen 
SPD-Fraktion zum Mainzer Kessel 
im September 86 
2.12.: Räumung von 3 besetzten 
Häusern in Göttingen, Einkesselung 
und ED-Behandlung von 408 Ju-
gendlichen im Göttinger Jugend-
zentrum; erneuter Einsatz einer 
SPUDOK 
6.12.: Besserer Rechtsschutz für 
prügelnde Polizisten von CSU im 
bayerischen Landtag duchgesetzt 
24.12.: "Anti-Terror-Gesetze" und 
ZEVIS vom Bundestag verabschie-
det (vgl. Ausgabe 25) 
20.12.: 12.000 Personen demon-
strieren in Hamburg für den Er-
halt der besetzten Hafenstraßen-
häuser 
20.12.: Bombenanschlag auf die 
Deutsche Entwicklungsgesellschaft 
in Bonn 
21.12.: Brandanschläge auf Ham-
burger Kaufhäuser 
26.12.: Über 2.000 Personen de-
monstrieren in Wackersdorf 
31.12.: Erneute Zurückweisung von 
Österreichern, darunter eine 
Journalistin, an der bayerischen 

Grenze. Bus war unterwegs nach 
Wackersdorf 
1.1.1987: Inkrafttreten der "Anti-
Terror-Gesetze" 
8.1.: Rücktrittsgesuch des Leiters 
der Polizeiabteilung im bayeri-
schen Innenministerium 
Schweinoch, wegen der "schwieri-
gen Zusammenarbeit" mit Staats-
sekretär Gauweiler. Nachfolger 
wird der bisherige bayerische VfS-
Präsident Hermann Häring 
12.1.: Richter-Blockade in Mutlan-
gen; am 12.2. kündigt die STA 
Ellwangen Strafbefehle für die Be-
teiligten an 
16. und 18.1.: Bundeskonferenz der 
Anti-AKW-Gruppen im Nürnberger 
KOMM trotz erneutem Verbot am 
letzten Tag der Konferenz 
17. und 21.1.: Entführung des 
Hoechst-Managers Cordes und des 
Siemens-Technikers Schmidt in 
Beirut. Bundesregierung versucht 
über Mittelsmänner, zu verhandeln; 
Nachrichtensperre.' Entführer for-
dern die Freilassung des in Frank-
furt inhaftierten und von der USA 
zur Ausl ieferung geforderten Ali 
Hamadeh 
23.1.: 12 Jahre Haft für Gisela 
Dutzi wegen Unterstützung und 
Mitgliedschaft in einer ter-
roristischen Vereinigung. 
24.1.: Freispruch im Berufungs-
verfahren wegen Ramsteiner 
Blockade 
28.1.: Rechtskraft für Freispruch 
(Juni 1985) wegen Hausener Blok-
kade; Staatsanwalt verzichtet 
wegen BVerfG-Urteil auf Beru-
fungsantrag; Begründung des Ur-
teils - Verfassungswidrigkeit der 
Nachrüstung - allerdings verworfen 
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29.1.: Durchsuchung bei den Brü-
dern Hamadehs in der Nähe von 
Saarlouis; libanesicher Hausbewoh-
ner angeschossen; Sprengstoffunde 
im Umkreis 
29.1.: Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim: Betreiber des AKW 
Neckarsulm müssen bewaffnete 
Werkschutztruooe aufstellen 
29.1.: Aufhebung des Radikalen-
erlasses in Hamburg 
30.1.: 4 Monate Haft auf Bewäh-
rung und 1.500,-- DM Geldbuße 
für Redakteur des Nürnberger 
Stadtmagaz ins "Plärrer" wegen 
satirischer Nachdichtung des 
Deutschlandliedes (Verunglimpfung 
des Staates...5 90 a StGB) 
31.1.: 250 Personen demonstrieren 
gegen Abschiebung auf dem Flug-
hafen Berlin-Tegel; Pol izei setzt 
Knüppel und Tränengas ein 
3.2.: Robert Gates neuer Chef des 
CIA; am 3.3. bereits Rücktritt -
neuer CIA-Chef: Bill Webster, bis-
heriger Direktor des FBI 
5.2.: Nach Fehlschlag der "Kurdi-
schen Spur" wird dem Leiter der 
Mordkommission der schwedischen 
Polizei die Ermittlungsführung im 
Fall Palme entzogen 
5.2.: Lebenslange Haft für tödli-
chen Schuß auf Polizisten im 
Verlauf eines Eifersuchtsdramas in 
Berlin am 2.10.86 
5.2.: DDR-Spionage-Chef "Micha" 
Wolf scheidet aus dem aktiven 
Dienst aus 
6.2.: Von USA und Italien gefor-
dertes Treffen der 7 größten 
westlichen Industrienationen zum 
Thema Terrorismus scheitert an 
BRD und Frankreich; Frankreich 
wendet sich gegen Auftreten west-
licher Länder als "Weltpolizisten" 
8.2.: Geiselnahme durch ausbre-
chende Häftlinge der Haftanstalt 
Duisburg-Hamborn wird nach 
Flucht unblutig beendet 
9.2.: 400,-- DM Geldstrafe für 
Redakteur der Münchner Schüler-

zeitung "Spion" wegen Aufforde-
rung zu Straftaten (5 111 StGB) 
durch satirische Warnung "Geh 
bloß nicht zur Blockade..." 
10.2.: Vorlage des Bundesdaten-
schutzberichts; Verfassungs-
schutzkapitel geht wegen erheblich 
eingeschränkter Kontrollmög-
lichkeiten nur an Innenausschuß 
11.2.: Der ehemalige Bundesvor-
sitzende der GdP Schröder kandi-
diert auch nicht mehr für den 
Vorsitz in NRW; Nachfolger 
Steffenhagen 
12.2.: 101 Italiener, die wegen 
Terrorismus bis zu 10 Jahren ver-
urteilt wurden, werden freigelas-
sen; weitere 3.000, die höhere 
Strafen verbüßen, erhalten drasti-
sche Strafmilderungen. Vorausset-
zung: Abwendung vom Terrorismus 
12.2.: Nach mehreren Abschie-
bungen in den Libanon erneut 
Abschiebestop in Berlin 
12.2.: Neuer bayerischer Haushalt 
eingebracht: vorgesehen ist die 
Verstärkung der Polizei um 1.210 
Beamte, Aufstockung des "Anti-
Terrorprogramms" von 4,4 auf 18,7 
Mio. DM, rd. 72,2 Mio. DM für 
EDV, Fahrzeuge und Hubschrauber 
13.2.: Berliner Polizei registriert 
ein Jahr ohne unfriedliche 
Demonstration 
15.2.: ZEVIS samt Direktverbund 
mit Polizei in Betrieb 
16.2.: Nach 450 Verurteilungen er-
ster Blockade-Freispruch durch 
Landgericht Tübingen 
17.2.: Wohnungsdurchsuchung bei 
Hamburger TAZ-Mitarbeiter durch 
BKA; gesucht: ein bereits veröf-
fentlichter Bekennerbrief der 
"Roten Zora"; BGH: unwesentliche 
Einschränkung der Pressefreiheit 
21.2.: Rücktrittsgesuch des Berli-
ner Pol izeipräsidenten Hübner nach 
18 Jahren Amtszeit, eine Woche 
später Abwahl durch Abgeordne-
tenhaus 
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23.2.: Haftentlassung und Ver-
schwinden des V-Mannes Berger, 
wichtigster Zeuge im Untersu-
chungsausschuß "Celler Loch" 
26.2.: Proteste und Schlägerei zwi-
schen Demonstranten und Polizei 
bei Strauß-Auftritt zum Wiener 
Opernball, Grund: Wackersdorf 
2.3.: Geldstrafen für "Radi-Aktiv" 
wegen Aufforderung zum Bruch 
von Amtsgeheimnissen und Staats-
verunglimpfung 
16.3.: OLG Düsseldorf: lebenslange 
Haft für Rolf Clemens Wagner 
wegen Schleyer-Entführung 
17.3.: Berlins Innensenator verfügt 
Weitergabe von Anzeigen wegen 
Volkszählungsboykott an Staats-
schutz zur Anfertigung einer 
"Strichliste" 
17.3.: Rebmann fordert insbeson-
dere für GRÜNE-Abgeordnete Buß-
gelder für den Aufruf zum Volks-
zählungsboykott 
19.3.: Staatssekretär Spranger kün-
digt Aufstockung der Polizeihilfe 
für Costa Rica an 
24.3.: Anschlag der IRA auf briti-
sches Offizierskasino in Mön-
chengladbach - 31 Verletzte 
27.-29.3.: Treffen der Bundesar-
beitsgemeinschaft Kritischer Poli-
zistinnen und Pol izisten in Bonn 
30.3.: Der zum 1.3. pensionierte 
Vize-Präsident des BKA, Boeden, 
wird Präsident des Bundesamtes 
für VfS. Sein Stellvertreter wird 
der bisherige niedersächsische VfS-
Präsident Frisch. Der bisherige 
VfS-Vize Pelny (SPD) wird in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt. 
Der bisherige VS-Präsident Pfahls 
wird Staatssekretär im Verteidi-
gungsministerium 
1.4.: Kein Sitz für die GRÜNEN 
in der parlamentarischen Kontroll-
kommission für die Geheimdienste 
und in der G-10-Kommission 
1.4.: Beginn der Ausgabe maschi-
nenlesbarer Personalausweise 

Nr. 15, AprII/Mal Cl 

Aus dem Inhalt: 
• Aktionen gegen Stade 

Stillegungs-Kampagne 
Schrottreaktor Stade 

• Radioaktive Molke 
Irrfahrt einer Altlast 
Enisland - Müllplatz der Nation 

• Atommiiiikonferenz 
und Bundeskonferenz 
AG-Berichte, KWU-Kampagne 
Ilerbstaktionen Wackersdorf 

• Gorieben 
10 Jahre Widerstand: 
(K)ein Grund zum Feiern? 

• und die Rubriken: 
Kriminalisierung 

Radi-Aktiv-Prozeß) 
Standorte 
(u.a.: Kalkar, UAA) 
WAAckersdorf 
(Chronik Dez - Feb) 

die "atm" (früher: Atom-Express und 
Atommüllerhong) erscheint alle mei 
Monate, kostet 4,- DM und sollte unbe-
dingt abonniert werden. 
Bestelladressen: 
Göttinger Arbeltskreis gegen 
Atomenergie, Postfach 1945 
14110 Cutfingen, Tel. 7700158 
oder: Günter Garbern, Posener Str. 22 
2121 Reppensledl 
Probeexemplar gegen Einsendung von 
DM 4,- In Briefmarken. 
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Summary 
This issue does not focus on a 
central theme. lnstead it deals 
with several aspects concerning 
the police and its control. 
The juridical control of deadly use 
of police force 
For many years CILIP has brought 
to attention the issue of deadly 
use of police force in West Ger-
many. This case study by CILIP 
staff members discusses the que-
stion whether the juridical control 
in cases of the deadly use of po-
lice weapons is effective. 
Between 1980 und 1984 75 people 
lost their life in encounters with 
the police. 59 incidents with 63 
deaths have been evaluated. We 
ask the question in which way 
attorneys and courts handled these 
cases. Only 46 issues were turned 
into formalized investigations by 
the attorney and only 14 cases 
actually resulted in law suits. 
Ultimateiy of the accused 4 poli-
cemen were found "not guilty". In 
three cases the defendants were 
fined and in seven cases the poli-
cemen were convicted to prison 
sentences on parole. 
The authors came to the conclu-
slon that juridical control is by no 
means an effective Instrument to 
reduce the deadly use of Police 
force, because structural problems 
of the police system cannot be 
solved by individualized penal code 
sanctions. 

Private Security Services in 
France 
by F. Ocqueteau 
In France private security services 
became a growing sector of the 
economy during the seventies. 
Today they employ as many per-
sons as there are members of the 

Police Nationale. In 1980, the 120 
largest security companies in 
France reorganized to form the 
Ferdration francaise des organis-
mes de prvention et de security 
(FFOPS), the "French federation 
of prevention and security agen-
cies. Alone between 1978 and 
1979 the total number of firrns 
operating in this field rose from 
438 to 539. 
In 1983, the French National As-
sembly passed legislation aimed at 
controlling and regulating the ac-
tivities of this service industry. 
This development was celebrated 
as a victory by the FFOPS and 
other companies in the field, be-
cause it tended to give them the 
legitimacy and state recognition 
they had long been lobbying for. 
lt was not until 1986, however, 
that the new conservative go-
vernment in France finally mana-
ged to issue the corresponding 
administrative regulations for 
implementing the new legislation. 
According to Ocqueteau, the most 
outstanding feature of this new 
legislative development is the 
tremendous boost this legislation 
gives the general process of con-
centration in this sector of the 
economy, simply by tending to 
weed out those smaller companies 
who are either unwilling or unable 
to comply with the rules and the 
offIcial legitimation given to the 
"establishment" security Industry 
in general. 
Summing up his analysis with sali-
ent statistics on the general trend 
in French society towards more 
private security investment and 
less reliance on the traditIonal 
agencies of state security, Ocque-
teau points to a newiy arising di-
vision of labor in the security 
sector between private and public 
domains. 
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New Security Acts in France: A 
Survey 
In the summer of 1985 the French 
government introduced a new se-
ries of security laws into the 
French National Assembly, inclu-
ding: 
- loi relatif ä lutte contre le cri-
minale et la dblinquance, 
- loi tendant ä limiter Ilerosion 
des peines et instituer une voie de 
recours en matibre des peines, 
- loi relatif au control et verifi-
cation d'identitä, 
- loi relatif 3 la repression du 
Terrorisme. 
On the 9th of September 1986 
they were ultimately passed into 
law. This article documents the 
officially adopted position of the 
recently founded attorneys' union, 
the Syndicat des Advocats de 
France (S.A.F.). The most salient 
features of this new legislative 
package are the following: 
- arbitrary identity checks for re-
asons of public security and de-
void of either state's attorney ap-
proval or acute danger are now 
legally sanctioned police activities; 
- formation of a criminal assocla-
tion can now lead to extended 
pre-trial confinement and can also 
be immediately prosecuted in all 
cases where the maximum posslble 
sentence does not exceed five 
years. 
- In assassination cases the new 
laws have introduced 30 years 
"security custody" which is to re-
place the previous maximum 30 
years prison sentence. The thres-
holds for legal redress have been 
signIficantly raised and will nor-
mally be subject to review only 
after twenty years have relapsed. 
- In its official deciaration in de-
fense of the new legislation, the 
administration openly admits that 

it is unable to provide a substan-
tive legal definition of terrorism. 
- These laws have been aumented 
with a new "crown's witness" 
clause. 

No Loss of Information - Police 
Clue Documentation Systems 
(SPUDOK) 
A CILIP Staff Report 
This overview report provides a 
brief history and current (estima-
ted) survey of the state of police 
use of computer technology, data-
processing, and storage facllities 
in the Federal Republic. Whi le by 
1972 a total of only 35 terminals 
had access to the wanted persons 
data bank connected to the INPOL 
network, today it is possible to 
data match personal data with the 
central wanted persons data bank 
from a total of 3.000 terminals. 
These systems, however, are all 
limited by their capacity to only 
store and retrieve information. 
They are not capable to process 
this information for purposes of 
evaluation or combinIng data. 
Since 1975 the Federal Bureau of 
Crime (BKA) operates its P.I.O.S. 
system (Persons, Institutions, Ob-
jects, Sachen=Things) which provi-
des a different quality of data-
processing. In addition to belng 
able to print in open, i.e. non-
schematized, text, it also provides 
for an-line access usIng words or 
names as search words. 
The other major system was In-
troduced under the narre of SPU-
DOK=Spurendokumentation In 1977. 
The SPUDOK systems do appear 
to have the advantage of greater 
flexibility In that its sub-file 
categories are completely open 
and can be set according to the 
needs of the situation. SPUDOK's 
capacity for storing any and all 
clues, processing them to search 
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for relevant pieces of data while 
"filing" insignificant data and lis-
ting the relevant data Into useful 
form makes it predestined for use 
In all situations Involving the mas-
sive influx of data. 
Expanded definitions of criminal 
terrorist activity as well as the 
police tendency to include a broad 
perlphery into its investigations of 
terrorist activities means that we 
can expect the SPUDOK system 
to be incrasingly used in confron-
ting waves of protest and militant 
demonstrations - i.e. in the politi-
cal arena. 

Envlronmental Protection by Pri-
vate Complaint? 
by Reinhard Kegler and Ingeborg 
Legge 
This analysis of investigations of 
crimes against the environment is 
based upon a post-graduate degree 
thesis from the department of cri-
minology at the University of 
Hamburg. 
The authors'intention is to take a 
closer look at the success stati-
stics published by the various en-
vironmental agencies In the FRG. 
Indisputabl, complaints about cri-
mes agalnst the environment are 
on the rise, however, as the aut-
hors point out, this is not predo-
minantly due to increased police 
activities. The overwhelming majo-
rity of all charges or complaints 
flled are flled either by private 
citizens or independent, yet highly 
professional I zed, environmental 
protection organisatIons such as 
Greenpeace. The authors' findings 
are based on an empirical analysis 
of all police investigations of 
charges of crimes agalnst the en-
vironment conducted in the city-
state of Hamburg during the first 
half of 1983 and the corresponding 
time span again in 1985. Desplte 

highly sophisticated 
illegal pollution out 
stigations reports a 
had been closed at 
cement of the study. 

evidence of 
of 663 inve-
total of 522 
the commen-

Steps along the Path to the Ato-
mic State 
by Helga Ballauf 
In her documentation of state ac-
tivities aimed at suppressing ci-
vilian restistance against the con-
struction of the nuclear recycling 
facility in Wackersdorf in Bavaria, 
Germany, Helga Ballauf poses the 
cogent question: "How weak must 
the state's substantive arguments 
be, if its decisions must in-
creasingly be brought to the "so-
vereign people" with the aid of 
the state monopoly of violence, 
and how powerful must the sub-
stantive arguments of organized 
civil protest be, if they can only 
be refuted with force and the 
threat of force." This chronology 
gives an overview of the way in 
which the "state" has reacted to-
wards growing civil protest against 
the construction of the nuclear 
recycling facility in Wackersdorf. 

Police Councils in North-
Rhlne/Westphalla - On the Insuffi-
clency of Community Control 
Agencies 
by Richard Kelber 
Richard Kelber, a member of the 
Police Councll of Dortmund, 
paints a dismal picture of his 
party's attempts to put more bite 
Into the control activities of that 
local police council. Kelber, who 
was also active in the Dortmund 
"Citizens Surveillance of the Po-
lice" group, is quite capable of 
formulating his critique as to the 
inadequacies of the control coun-
cil, given his systematic experi-
ence with this citizen's group. In 
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his article he traces the genealogy 
of the councils back to the post-
war days under British occupation, 
pointing out that although the 
councils have continued to be an 
element of local government in 
that state, they have lost all aut-
hority to provide real control of 
the police since the FRG regained 
partial sovereignity in 1950. De-
tailed accounts of the manner in 
which serious incidents of questio-
nable police behaviour are dealt 
with informally or simply not ac-
cepted as valid points of discus-
sion in the police councit brings 
the author to the conclusion that 
the critique of the police as for-
mulated by such citizen's groups 
as "Citizen's Surveillance of the 
Police" will never find its way 
into the police counch. 

Federal group of Critical Cops 
After the foundation of a group 
of critical Cops in Hamburg last 
year (see CILIP 25) a group with 
similar intentions came together 
on the federal level in January. 
Despite the fact that leading po-
lice officials quite obvlously try 
to undermine their actIvitles, the 
pol icemen want to Intensify their 
work and look for new members. 
The article deals with a statement 
of intent by the group. 

Name-Tags for Neighbourhood Pa-
trol Off icers In West-Berlin - 
Here we go again 
In late September of 1986 the lo-
cal governing coalitlon (CDU-FDP) 
voted in favor of requiring neigh-
bourhood patrol oft icers to wear 
name tags on duty. Since 1967 se-
veral similar parllamentary initia-
tives have been passed by the lo-
cal parliament (under very diffe-
ring party coalitions), although - 
due to massive police protest 

through all rank levels - they 
have never been put into practice. 
In this issue of CILIP we do-
cument the latest protest resolu-
tion directed against the parlia-
mentary initiative which has been 
signed by a rare coalition inclu-
ding the heads of competing po-
lice unions, form er and current 
Senators for Interne' Affairs, the 
current police chief and other 
prominent individuals knowled-
geable of police affairs. 
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Die hier vorgelegte Bürgerinformation zur Volkszählung am 25. Mai 1987 
sollte weite Verbreitung finden. Sie können dabei helfen, indem Sei wei-
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Albrecht Funk 

Polizei 
und Rechtsstaat 
Entstehungsgeschichte der preu-
ßischen Polizei 1848 - 1914 
1986. 406 S., DM 88,-
ISBN 3-593-33524-7 
Nicht wachsende Kriminalität 
und neu entstehende Ordnungs-
probleme der bürgerlichen Ge-
sellschaft sind es, die Entstehung 
und Ausbau einer polizeilichen 
Exekutivgewalt im 19. Jahrhun-
dert prägen und bestimmen, son-
dern der Konflikt um die Form 
der staatlichen Herrschaftsge-
walt. In der Entstehungsge-
schichte der Polizei spiegelt sich 
diese Auseinandersetzung in be-
sonders scharfer Weise wider. 
Worum es in diesem Konflikt uni 
die Staatsgewalt ging, in welchen 
Kompromissen zwischen monar-
chischem Staat und Bürgertum 
dieser mündete und wie sich dies 
im Aufbau und den Strukturen 
der deutschen Polizei nieder-
schlug, wird aus den Akten der 
preußischen Ministerien heraus-
gearbeitet. Die historische Ana-
lyse schärft dabei den Blick für 
eine auch heute noch aktuelle 
Frage: In welcher Form und mit 
welchen Mitteln kann die Polizei 
gesellschaftlich so eingebunden 
werden, daß die direkte Kon-
trolle der Bürger über die staatli-
che Zwangsgewalt erhalten und 
die bürgerlichen Freiheiten unan-
getastet bleiben? 
Die aktuellen Veränderungen der 
Polizei (vgl. dazu Busch, Funk 
u.a., Die Polizei in der Bundesre-
publik, Campus 1985) sind kaum 
zu verstehen, wenn man die histo-
rischen Wurzeln des Polizeisy-
stems nicht kennt. 
Autor: Albrecht Funk ist Privat-
dozent am Fachbereich 15 der 
Freien Universität Berlin. 
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Falco Werkentin 

Die Restauration 
der deutschen 
Polizei 
Innere Rüstung von 1945 bis zur 
Notstandsgesetzgebung 

252 9.14,8 x 21 cm, 
CM 39,- , November 1984 

ISBN 3-593-33426-7 
Die Rekonstruktionsphase des 
westdeutschen Staates wurde 
schon vielfach untersucht. Doch 
bisher fehlte es an detaillierten hi-
storischen Arbeiten über sein 
wichtigstes Gewaltmittel nach in-
nen - die Polizei. Die Polizei ist 
mehr, als sich aus Verfassungs-
normen und offiziellen Bekun-
dungen ableiten läßt. Ihre wirkli-
che Funktion in der politischen 
Struktur einer Gesellschaft wird 
bestimmt durch die Form ihrer 
Organisation, ihrer Rekrutierung, 
Ausbildung und Ausrüstung. Un-
ter diesem Gesichtspunkt zeichnet 
der Autor Entstehung, Tradition 
und Wandel der westdeutschen 
Polizei nach. Bisher unveröffent-
lichtes Quellenmaterial aus ameri-
kanischen und deutschen Archiven 
verdeutlicht: 
1. Schon den Vätern des Grund-
gesetzes war der mögliche Bürger-
krieg selbstverständlicher Bezugs-
punkt zur Aufgabenbestimmung 
der Polizei. Bereits in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit arbeiteten 
Vertreter aller großen Parteien 
daran, der neuen Republik ein 
vordemokratisches Korsett aus 
paramilitärischen Polizeitruppen 
zuschnüren. 
2. Die Notstandsgesetzgebung von 
1968 war nicht, wie viele Kritiker 
meinen, Beginn der Militarisie-
rung der Polizei, sondern deren 
Abschluß. 1968 wurde lediglich 
verfassungsrechtlich legitimiert, 
was faktisch längst als Strategie 
etabliert war. 
3. Der Ausbau staatlicher Gewalt 
und Überwachung in den siebziger 
Jahren bedeutet einen Wechsel der 
Polizeikonzeption: Die Bedro-
hung des Staates liegt nicht mehr 
im Ausnahmezustand des Burger-
kriegs, sondern im Alltag. 
Autor: Falco Werkentin ist Mit-
herausgeber des Informations-
dienstes „Bürgerrechte und Polizei 
(CILIP)". Co-Autor von Funk 
u.a., Verrechtlichung und Ver-
drängung, Opladen 1984 und von 
Busch u.a., Die Polizei in der 
Bundesrepublik, Campus 1984 

Heiner Busch 
Albrecht Funk, 
Udo Kauß, 
Wolf-Dieter Narr, 
Falco Werkentin 

Die Polizei 
in der 
Bundesrepublik 
1985. 508 S., DM 68,-
ISBN 3-593-33413-5 

Als allgegenwärtiges, in verschie-
dener Hinsicht umstrittenes In-
strument der staatlichen Gewalt 
steht die Polizei immer wieder im 
Blickpunkt öffentlichen Interes-
ses, besonders in Phasen gesell-
schaftlicher Krisen und Konflikte. 
So leicht sie affektgeladene Urtei-
le und pauschale Wertungen pro-
voziert, so schwer erschließt sie 
sich einer realitätshaltigen und 
nüchternen Analyse. Nach lang-
jähriger Forschung liegt mit die-
sem Werk die bisher wohl umfas-
sendste und detaillierteste Unter-
suchung der Polizei in ihrem ge-
genwärtigen Zustand vor. Darin 
werden empirisch fundierte und 
materialreich belegte Antworten 
u.a. auf folgende Fragen gege-
ben: Welche Rolle spielt die Poli-
zei in der Bundesrepublik? Wie 
ist sie auf Länder- und Bundes-
ebene organisiert? Wofür wird sie 
von den staatlichen Instanzen ein-
gesetzt? Mit welchen Waffen und 
Informationstechnologien ist sie 
ausgerüstet? Aber auch: Wie läßt 
sie sich kontrollieren? Wie kann 
der Bürger sich gegen sie wehren? 

Ein wichtiges Ergebnis der Unter-
suchung ist: Der Traum mancher 
Polizeireformer und Politiker -
gleichzeitig Alptraum vieler Bür-
ger - von der Polizei als Instanz 
präventiver Sozialhygiene, die 
computerbewehrt alle Bereiche 
der Gesellschaft einschließlich der 
Privatspätere durchdringt und 
kontrolliert, ist - auch nachdem 
wir das Jahr 1984 schrieben -, 
noch nicht Wirklichkeit. 
Autoren: H. Busch, A. Funk, U. 
Kauß, F. Werkentin sind Mitar-
beiter am Forschungsprojekt 
»Polizei« der Berghof-Stiftung 
Berlin, W.D. Narr ist Professor 
für Politische Wissenschaft an 
der FU Berlin. 


